00.000

Botschaft
zur Anderung des Bundesgesetzes tber die Unfallversiche-
rung

(Unfallversicherung und Unfallverhiitung; Organisation und Nebenta-
tigkeiten der SUVA)

Entwurf vom 29. Mai 2008

Sehr geehrter Herr Nationalratsréasident,
sehr geehrter Herr Standeratsprésident,
sehr geehrte Damen und Herren,

Mit der vorliegenden Botschaft unterbreiten wir lhnen, mit dem Antrag auf Zustim-
mung, zwei Entwiirfe zur Anderung des Bundesgesetzes Uber die Unfallversiche-
rung.

Gleichzeitig beantragen wir lhnen, die folgenden parlamentarischen Vorstdsse
abzuschreiben:

2002 P 00.3368 Selbststandigerwerbende. Freiwillige Versicherung ausser-
halb der SUVA (N 6.6.02, Borer)

2002 P 00.3544 Unfallversicherung. Aufhebung des Monopols der SUVA
(N 6.6.02, Fraktion der Schweizerischen Volkspartei)

2003 P 03.3046 Kosten sparen durch Harmonisierung von Unfall- und
Krankenversicherung (N 20.6.03, Z&ch)

2003 P 03.3520 Unfallversicherungsgesetz. Anderung (N 19.12.03, Borto-
luzzi)

2004 P 04.3509 Prémien der Nichtbetriebsunfallversicherung (N 17.12.04,
Rime)

2005 P 05.3650 Organisation der Suva. Anpassung an die Grundsatze der
Good Governance (N 16.12.05, Recordon)

2005 M 04.3614 Invalidenleistungen der Unfallversicherung. Koordination

(N 3.3.05, Kommission fiir soziale Sicherheit und Gesund-
heit NR 03.3601; S 20.9.05)

2006 M 05.3392 Unfallversicherung. Finanzierung der Teuerungszulagen
(N 7.10.05, Hochreutener; S 15.6.06)



Wir versichern Sie, sehr geehrte Herren Préasidenten, sehr geehrte Damen und Her-
ren, unserer vorziglichen Hochachtung.

Im Namen des Schweizerischen Bundesrates

Der Bundesprasident: Pascal Couchepin
Die Bundeskanzlerin: Corina Casanova



Ubersicht

Mit dem Inkrafttreten des Bundesgesetzes iber die Unfallversicherung (UVG) im
Jahre 1984 wurde fur sdmtliche in der Schweiz beschaftigte Arbeitnehmende die
obligatorische Versicherung von Berufsunféllen, Berufskrankheiten sowie Nicht-
berufsunfallen eingefiihrt. Zudem wurden neben der SUVA private Versicherer,
Krankenkassen und offentliche Unfallkassen zur Durchfiihrung der Versiche-
rung zugelassen. Das UVG hat sich grundsétzlich bewéhrt. Aus diesem Grund
wurde das Gesetz bisher nicht systematisch Uberprift. Es wurde zwar im Zusam-
menhang mit der Revision von anderen Sozialversicherungsgesetzen verschiedent-
lich punktuell gedndert, zudem wurden verschiedene Einzelfragen vertieft abge-
klart. Eine generelle Diskussion iber das UVG hat sich aber wahrend langen
Jahren nicht aufgedrangt. Die vorliegende Revision stellt die erste breit angelegte
Uberpriifung des UVG dar, welche alle Anliegen, Erfahrungen und Entwicklun-
gen seit Inkrafttreten des Gesetzes aufnimmt.

Ausgangslage

In neuster Zeit sind einerseits die unterschiedlichen Betrachtungsweisen und Finan-
zierungsanforderungen des UVG-Geschaftes der privaten Versicherungsgesellschaf-
ten und der offentlichrechtlichen Anstalt SUVA vermehrt zu Tage getreten. Anderer-
seits hat es sich gezeigt, dass infolge der Verscharfung des Wettbewerbs unter den
Versicherern verschiedene Punkte, welche friiher einvernehmlich gelést wurden, neu
geregelt werden missen. Weiter hat es sich herausgestellt, dass im Zuge der Einfiih-
rung der obligatorischen beruflichen Vorsorge im Jahre 1985 zusammen mit den
Leistungen der obligatorischen Unfallversicherung — vor allem bei Personen, wel-
che kurz vor dem AHV-Alter verunfallen — Uberentschadigungen entstanden sind,
welche vorerst nicht als solche erkannt wurden. Diese Uberentschadigungen miissen
vordringlich eliminiert werden. Auch in weiteren, eher technischen Punkten muss
das Gesetz angepasst werden.

Das verstarkte Bewusstsein hinsichtlich transparenter Unternehmensstrukturen
(Coporate Governance) sowie die seitherigen Erfahrungen machen deutlich, dass
die Organisation der SUVA an die modernen Erfordernisse der Unternehmensorga-
nisation angepasst werden muss.

Inhalt und Gliederung

Inhaltlich befasst sich die Botschaft mit Anderungen bei den Leistungen, der Finan-
zierung und Organisation des UVG-Geschéfts sowie bei den Vorschriften tber die
Verhiitung von Berufsunfallen und Berufskrankheiten. Ferner werden die bisher vom
Gesetzgeber im UVG nicht explizit vorgenommene Verankerung der Unfallversiche-
rung der arbeitslosen Personen nachgeholt sowie die Organisation der SUVA er-
neuert und die ihr gestatteten Nebentatigkeiten geregelt.




Da sich die vorgeschlagenen Anpassungen des Gesetzes zur Organisation der SUVA
von den Themen, welche die versicherten Personen und alle UVG-Versicherer
betreffen, klar abgrenzen lassen, wird dem Parlament durch die Unterbreitung von
zwei Gesetzesanderungen die Mdglichkeit gegeben, die Revision des UVG in zwei
Gesetzgebungspaketen zu beraten. Dabei sind die allgemeinen Ausfiihrungen zu
Beginn der Botschaft (Ausgangslage, Vorarbeiten, Vernehmlassungsverfahren) und
an deren Schluss (Auswirkungen, Verhéltnis zum internationalen Recht, rechtliche
Aspeket) flir beide Gesetzgebungspakete massgebend.




Inhaltsverzeichnis

Ubersicht

1 Grundzige der Vorlage
1.1 Ausgangslage
1.1.1 Grundlagen der Unfallversicherung
1.1.2 Zielsetzung der Revision
1.1.3 Vorarbeiten
1.1.3.1 Bericht zur Zukunft der SUVA
1.1.3.2 Kosten-Nutzen-Analyse zur obligatorischen
Unfallversicherung
1.1.3.3 Unfallversicherung der arbeitslosen Personen (UVAL)
1.1.3.4 Bericht der Expertenkommission zur Revision der
obligatorischen Unfallversicherung
1.1.3.5 Bericht betreffend die SUVA (Immobilienbericht)
1.1.3.6 Bericht der Studienkommission "Gesundheit und Sicherheit
am Arbeitsplatz"
1.1.4 Erledigung parlamentarischer Vorstosse
1.1.5 Vernehmlassungsverfahren
1.1.5.1 Allgemeines
1.1.5.2 Hauptergebnisse
1.1.5.3 Strittige Punkte
1.1.6 Weitere geprlfte, aber nicht weiterverfolgte Themen

2 Erlauterungen zur Vorlage ""Unfallversicherung und Unfallverhitung™
2.1 Allgemeine Erlduterungen

2.1.1 Kreis der versicherten Personen

2.1.2 Versicherte Risiken

2.1.3 Versicherungsleistungen
2.1.3.1 Pflegeleistungen und Kostenvergltungen
2.1.3.2 Geldleistungen
2.1.3.3 Organisation
2.1.3.4 Wahlrecht der 6ffentlichen Verwaltungen
2.1.3.5 Verankerung der Unfallversicherung der arbeitslosen

Personen (UVAL) im UVG

2.1.3.6 Grossereignisse
2.1.3.7 Aufsicht 24
2.1.3.8 Unfallverhitung
2.1.3.9 Finanzierung
2.1.3.10 Weitere Neuerungen

2.2 Erlauterungen zu den einzelnen Artikeln
Anderung bisherigen Rechts

3 Erlauterungen zur Vorlage ""Organisation und Nebentétigkeiten der
SUVA"

3.1 Allgemeine Erl&uterungen
3.1.1 Entstehung der SUVA
3.1.2 Die SUVA heute

Moo ~N~N~N N W

©

10
11

11
11
12
12
12
13
15

16
16
16
16
17
17
18
21
22

22
23

24
25
27

28
48

51
51
51
52



3.1.3 Grundziige der Vorlage
3.2 Erlduterungen zu den einzelnen Artikeln
4 Finanzielle Auswirkungen
4.1 Auf den Bund und die Kantone
4.2 Auf die Unfallversicherung
4.3 Auf die anderen Sozialversicherungen und die berufliche Vorsorge

5 Volkswirtschaftliche Auswirkungen
6 Unterstellung unter die Ausgabenbremse
7 Verhéltnis zur Legislaturplanung

8 Verhaltnis zum internationalen Recht

8.1 Der Internationale Pakt iber wirtschaftliche, soziale und kulturelle Rechte
der Vereinten Nationen

8.2 Instrumente der Internationalen Arbeitsorganisation (IAO)
8.3 Vorschriften der européischen Gemeinschaft
8.4 Die Instrumente des Europarates
9 Rechtliche Aspekte
9.1 Verfassungsmassigkeit
9.2 Erlassform
9.3 Delegation von Rechtsetzungsbefugnissen

55
58

63
63
63
64

65
65
65
66

66

66
67

68
68
68
68



Botschaft

Vorbemerkung zur Gliederung der Botschaft

Damit die Anderung des UVG je nach Opportunitat im Parlament in zwei getrennten
Paketen beraten werden kann, gliedert sich die vorliegende Revisionsvorlage in zwei
Gesetzesanderungen: Der Teil "Unfallversicherung und Unfallverhiitung” befasst
sich mit den allgemeinen Anderungen zur Unfallversicherung und Unfallverhiitung
sowie der Verankerung der Unfallversicherung der arbeitslosen Personen (UVAL),
der zweite Teil mit der "Organisation und Nebentatigkeiten der SUVA". Die Thema-
tik der UVAL befindet sich im Gegensatz zur Vernehmlassungsvorlage im ersten
Teil, da sie weniger mit der Organisation der Schweizerischen Unfallversicherungs-
anstalt (SUVA) als viel mehr mit der Durchfiihrung und Organisation der Unfallver-
sicherung im Allgemeinen zu tun hat.

Die Punkte, welche die Grundziige der Vorlage, die finanziellen Auswirkungen, die
Legislaturplanung, das Verhdltnis zum internationalen Recht sowie die Verfas-
sungsmassigkeit betreffen, werden fiir beide VVorlagen gleichzeitig aufgefiihrt.

1 Grundziige der Vorlage
11 Ausgangslage
111 Grundlagen der Unfallversicherung

Geméss dem am 1. Januar 1984 in Kraft getretenen Bundesgesetz vom 20. Mérz
19811 dber die Unfallversicherung (UVG) sind die in der Schweiz beschéftigten
Arbeitnehmenden gegen Berufsunfélle, Berufskrankheiten sowie Nichtberufsunfélle
versichert. Weiter erdffnet das Gesetz den Selbststandigerwerbenden die Méglich-
keit, sich freiwillig zu den gleichen Bedingungen zu versichern. Die Versicherung
entschadigt die zweckmassige Behandlung der Unfallfolgen (Heilbehandlung) und
erbringt Kostenvergiitungen, Taggelder, Renten (Invalidenrenten, Hinterlassenen-
renten) sowie Integritats- und Hilflosenentschadigungen. Ferner regelt das Gesetz
die Verhitung von Berufsunfallen und Berufskrankheiten (Arbeitssicherheit) sowie
die Verhiitung von Nichtberufsunfallen.

Die obligatorische Unfallversicherung wird durch die SUVA sowie private Versi-
cherer, Krankenkassen und 6ffentliche Unfallversicherungskassen (Mehrfachtrager-
schaft) durchgefiihrt. Finanziert wird die Versicherung tber Pramien. Die Pramien
fur die Versicherung der Berufsunfélle und Berufskrankheiten gehen zu Lasten der
Arbeitgeber, wogegen die Pramien fiir die Versicherung der Nichtberufsunfalle vom
Arbeitgeber ganz oder teilweise den Arbeitnehmenden vom Lohn abgezogen werden
kdnnen.

1.1.2 Zielsetzung der Revision

Seit Inkrafttreten des UVG hat das Gesetz keine grundsétzlichen Anderungen erfah-
ren. Demgegeniber haben sich die Gesetzgebungen anderer Sozialversicherungen
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stark gewandelt. Unter diesen Umstinden sind die erforderlichen Anpassungen
vorzunehmen.

Das UVG basiert in verschiedenen Bereichen auf dem Konsens unter den Versiche-
rern (gemeinschaftliche Pramientarife, Zusammenarbeit im Medizinaltarifwesen,
einvernehmliche einheitliche Interpretation der Leistungsbestimmungen). Dieser
Konsens wurde in letzter Zeit, begleitet von einer Verscharfung des Wettbewerbs,
verschiedentlich in Frage gestellt. Deswegen missen neu Sachverhalte im Gesetz
ausdriicklich festgehalten werden, welche friiher zwischen den Versicherern einver-
nehmlich geregelt wurden. Ausserdem gilt es Leistungen, welche zu Uberentschédi-
gungen fiihren kdnnen (z.B. Invalidenrenten im AHV-Alter), zu korrigieren.

Die UVAL wird seit Inkrafttreten der Revision vom 23. Juni 1995 des Arbeitslosen-
versicherungsgesetzes (AVIG)2 aufgrund einer Anderung von Artikel 22a Absatz 4
AVIG von der SUVA neben der Berufsunfallversicherung, der Nichtberufsunfall-
versicherung und der freiwilligen Versicherung als selbststandiger Zweig der obliga-
torischen Unfallversicherung gefilhrt. Die bisher fehlende Verankerung im UVG
muss jetzt vorgenommen werden.

Die heutige Mehrfachtrdgerschaft mit Teilmonopol der SUVA hat sich bewdhrt. Aus
einer vom Bundesrat in Auftrag gegebenen Kosten-/Nutzen-Analyse (vgl. Ziff.
1.1.3.2) geht hervor, dass das heutige System effizient funktioniert und dass im Falle
einer Liberalisierung/Privatisierung zuséatzliche Mittel bzw. eine Umverteilung der
Mittel in Milliardenhdhe notwendig wéren. Die 6ffentliche Hand (Bund) und die
Pramienzahler (Arbeitgeber und Arbeitnehmende) wéren davon besonders betroffen.
Im Fall einer Liberalisierung/Privatisierung wiirde die obligatorische Unfallversiche-
rung — wie im Ubrigen auch die anderen Sozialversicherungen — einen ihrer wich-
tigsten und innovativsten Standardsetzer verlieren. Zudem héatte der Bund fir den
Fall, dass die SUVA privatisiert wirde, keine Institution mehr, die er mit Auftragen
betrauen kann (Zustandigkeit flr die Versicherung besonderer Risiken, Aufgaben im
Bereich der Gesundheitspolitik, internationale Aufgaben, Durchfiihrung der Militar-
versicherung usw.), da sich die Besitzverhaltnisse der privaten Versicherer sehr
rasch &ndern kdnnen. In der vorliegenden Revision wird deshalb keine Neuorganisa-
tion der Durchfiihrung der obligatorischen Unfallversicherung im Sinne einer voll-
standigen Liberalisierung der Unfallversicherung und Privatisierung der SUVA
vorgeschlagen.

Es hat sich indessen im Zusammenhang mit der Immobilienaffare der SUVA vom
Herbst 2005 (vgl. Ziff. 1.1.3.5) gezeigt, dass die Organisation der SUVA nicht mehr
in allen Punkten den neusten Grundsétzen der Unternehmensorganisation entspricht
und deshalb reformiert werden muss. Ferner soll sie den Leitsdtzen des Berichtes des
Bundesrates zur Auslagerung und Steuerung von Bundesaufgaben vom 13. Septem-
ber 2006 (Corporate-Governance-Bericht)3 soweit wie moglich angepasst werden.

113 Vorarbeiten
1131 Bericht zur Zukunft der SUVA
Ende 2000 hat der Bundesrat beschlossen, wegen der mit einer Aufhebung des

Teilmonopols und/oder der Privatisierung der SUVA aufgezeigten Probleme weitere
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Optionen fir die kinftige Ausgestaltung der SUVA zu prifen. Gleichzeitig beauf-
tragte er das Eidgendssische Departement des Innern (EDI), unter Einbezug einer
Arbeitsgruppe und in Zusammenarbeit mit dem Eidgendssischen Volkswirtschafts-
departement (EVD), dem Eidgendssischen Finanzdepartement und dem Eidgendssi-
schen Justiz- und Polizeidepartement die Mdglichkeiten fur die zuklnftige Entwick-
lung der SUVA abzukl&ren und dem Bundesrat bis Ende 2001 dazu einen Bericht zu
unterbreiten.

Eine Arbeitsgruppe, in welcher Vertreter des Staatssekretariates flr Wirtschaft
(seco), des Sekretariats der Wettbewerbskommission (Weko), des Bundesamtes fiir
Justiz, der Eidgendssischen Finanzverwaltung sowie der SUVA mitarbeiteten,
erstellte unter Leitung des Bundesamtes fiir Sozialversicherung (BSV) im Verlaufe
des Jahres 2001 den Bericht ,,Zukunft der Schweizerischen Unfallversicherungsan-
stalt”. Dazu wurden auch Experten angehort.

Der Bericht beflirwortet die Weiterverfolgung der Option, wonach die SUVA ihren
heutigen Status als selbststédndige 6ffentlich-rechtliche Anstalt mit einem ihr fest
zugewiesenen Tatigkeitsbereich (Teilmonopol) beibehélt, weiterhin das gewichtigste
Durchfiihrungsorgan der Verhitung von Unfallen und Berufskrankheiten (Arbeitssi-
cherheit) mit hoheitlichen Funktionen bleibt und in ihren Kernkompetenzen Sicher-
heit und Gesundheitsschutz, Risikotrdger und Fallmanagement, Finanzanlagen und
Aktiven-/Passiven-Management sowie Dienstleistungen fiir das Gesundheitswesen
Schweiz bisherige Tatigkeiten weiterfiihren respektive neue Aktivitaten iibernehmen
soll.

1.1.3.2 Kosten-Nutzen-Analyse zur obligatorischen Unfall-
versicherung

Um (ber geniigende Grundlagen fiir kiinftige Diskussionen zur Organisation der
Durchfiihrung der obligatorischen Unfallversicherung zu verfiigen, beauftragte der
Bundesrat das EDI anlésslich der Kenntnisnahme des Berichtes ,,Zukunft der
Schweizerischen Unfallversicherungsanstalt”, eine Kosten-Nutzen-Analyse zur
obligatorischen Unfallversicherung durchzufiihren. Das Mandat wurde dem For-
schungsinstitut fir Empirische Okonomie und Wirtschaftspolitik der Universitt St.
Gallen unter der Leitung von Professor Franz Jaeger erteilt.

Ausgehend von der Annahme, dass der Markt, welcher von den privaten UVG-
Versicherern bearbeitet wird, bereits heute so funktioniert, wie ein vollstdndig
liberalisierter Markt der obligatorischen Unfallversicherung funktionieren wiirde,
vergleicht die Kosten-Nutzen-Analyse die Ergebnisse dieses Marktes mit denjenigen
der SUVA (Input-Output-Relation). Die Studie kommt zum Schluss, dass die SUVA
verglichen mit den privaten Versicherern verhaltnismassig gut abschneidet: Allfalli-
ge Ineffizienzen der SUVA infolge ihres Monopolstatus werden offensichtlich
kompensiert durch die heutigen Marktvorteile der Institution (sie hat keine Akquisi-
tionskosten und muss das Eigenkapital nicht verzinsen). Die Studie bestatigt ausser-
dem, dass das heutige System trotz der heterogenen Struktur gut funktioniert.

1.1.33 Unfallversicherung der arbeitslosen Personen
(UVAL)

Im Dezember 2001 hat der Bundesrat das EDI beauftragt, einen Bericht vorzulegen,
der einerseits eine bessere Verankerung der UVAL im UVG und anderseits eine



grundlegende Uberpriifung der Finanzierung der UVAL zum Gegenstand hat. Dieser
Bericht ist vom BSV zusammen mit dem seco und den UVG-Versicherern erarbeitet
und im Herbst 2002 verabschiedet worden.

Die Arbeitsgruppe schlégt vor, dass im UVG eine ausdriickliche gesetzliche Grund-
lage fiir die UVAL geschaffen werden soll. Inhaltlich ist die bisherige Regelung in
der Verordnung ber die UVAL als grundsatzlich angemessen und richtig erachtet
worden. Nach Auffassung der Arbeitsgruppe soll die SUVA im Gesetz selbst als
zustandiger Versicherer bezeichnet und gleichzeitig bestimmt werden, dass die
UVAL gestiitzt auf eine separate Rechnungsfilhrung als eigener, finanziell selbsttra-
gender Zweig der obligatorischen Unfallversicherung nach UVG durchzufiihren ist.
Die SUVA hat diese Lésung von Anfang an gewahlt, und der Bundesrat hat sie
anlasslich der Genehmigung der Rechnungen der UVAL gebilligt.

Bei der Uberpriifung der Finanzierung der UVAL stellt die Arbeitsgruppe zunéchst
fest, dass der von der SUVA errechnete Aufwand fiir die UVAL ausgewiesen ist und
das angewandte Finanzierungsverfahren den speziellen Verhéltnissen der UVAL
Rechnung tragt. Bezuglich der Finanzierung dieses Aufwandes hat die Arbeitsgrup-
pe drei Lésungsvarianten gepriift:

—  Eine Mitfinanzierung durch den Ausgleichsfonds der Arbeitslosenversiche-
rung, wie dies bereits in den Motionen Brunner (96.3112) und Steinegger
(96.3137) beantragt worden ist.

—  Eine Mitfinanzierung durch einen Prdmienzuschlag auf allen Pradmien der
Nichtberufsunfallversicherung nach dem UVG.

—  Eine Kombination der beiden ersten Ldsungsvarianten.

Bereits mit der Botschaft vom 28. Februar 2001 zu einem revidierten AVIG hat der
Bundesrat eine Erweiterung der Finanzierungsbasis der UVAL durch einen direkten
Beitrag des Ausgleichsfonds der Arbeitslosenversicherung vorgeschlagen. Mit der
am 1. Juli 2003 in Kraft getretenen Anderung von Artikel 22a Absatz 4 AVIG ist
diese Erweiterung der Finanzierungshasis erfolgt.

Bezuglich der Frage einer Verankerung der UVAL im UVG hat der Bundesrat das
EDI am 9. Dezember 2002 beauftragt, diese Ergdnzung des UVG bei dessen Revisi-
on vorzusehen.

1134 Bericht der Expertenkommission zur Revision der
obligatorischen Unfallversicherung

Ende 2004 hat der Bundesrat gestiitzt auf die Kosten-Nutzen-Analyse zur obligatori-
schen Unfallversicherung der Universitdt St. Gallen festgestellt, dass die heutige
Organisation der Durchfithrung der obligatorischen Unfallversicherung beibehalten
werden soll. Gleichzeitig hat er das EDI damit beauftragt, unter Beizug von Exper-
ten die Grundzige einer Revision der obligatorischen Unfallversicherung aufzuzei-
gen und dazu einen Bericht zu unterbreiten.

Das EDI hat in der Folge eine Expertenkommission, welche sich aus Vertretern der
Sozialpartner, der Versicherer sowie der hauptsachlich betroffenen Bundesdmter
BSV, Bundesamt fir Privatversicherungen (BPV) und seco zusammensetzte, mit der
Erarbeitung eines entsprechenden Berichtes betraut. Die Expertenkommission stand
unter der Leitung des Bundesamtes fiir Gesundheit (BAG). Der Bericht wurde am
27. Februar 2006 abgeschlossen. Er kommt zum Ergebnis, dass die obligatorische
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Unfallversicherung weitgehend den Anforderungen einer modernen Versicherung
entspricht, weshalb keine Totalrevision erforderlich ist. Allerdings kommen die
Experten auch zum Schluss, dass verschiedene Anpassungen erforderlich sind,
namentlich zur Vermeidung von Uberentschidigungen (lebenslangliche Invaliden-
renten), im Bereich der Durchfiihrung der Versicherung (Aufsicht, Aufhebung des
Gemeinschaftstarifs) sowie zur Klarstellung bei Fragen der Finanzierung (Grosser-
eignisse, Finanzierung der Teuerungszulagen).

1135 Bericht betreffend die SUVA (Immobilienbericht)

Im September 2005 wurde bekannt, dass die Tessiner Staatsanwaltschaft im Zu-
sammenhang mit Immobiliengeschaften der SUVA verschiedene Personen verhaften
liess. Am 19. Oktober 2005 hat der Bundesrat von den bisherigen Massnahmen des
EDI im Zusammenhang mit der Immobilienaffare der SUVA Kenntnis genommen
und das EDI beauftragt, einen Bericht zu den Immobilienanlagen der SUVA vorzu-
legen. Der Bericht stellt unter anderem fest, dass die SUVA die Strukturen und
Abl&ufe ihres Immobilienanlagegeschéfts verbessern muss. Ferner habe die Immobi-
lienaffare auch gezeigt, dass sowohl die interne wie auch die externe Aufsicht tiber
die Geschaftsfiihrung der SUVA angepasst werden missen.

1.1.3.6 Bericht der Studienkommission "*Gesundheit und
Sicherheit am Arbeitsplatz*

Am 19. Mai 1994 reichte die Kommission des Nationalrates fiir soziale Sicherheit
und Gesundheit eine Motion mit folgendem Wortlaut ein:

,,Der Bundesrat wird aufgefordert, die Bestimmungen tber die Gesundheitsforde-
rung, den Gesundheitsschutz und die Sicherheit am Arbeitsplatz zu koordinieren
und zusammenzufassen. Zudem sind bestehende Liicken zu schliessen.*

Die Studienkommission ,,Gesundheit und Sicherheit am Arbeitsplatz®, die im Okto-
ber 1996 vom EVD zur Bearbeitung der Motion eingesetzt wurde, publizierte Ende
1999 den Bericht ,,Gesundheit und Sicherheit am Arbeitsplatz: Gesetzgebung und
Vollzug“. Sie gelangte gestltzt auf ihre Studien zur Auffassung, dass das Problem
von der Vollzugsseite her anzugehen sei, da mit der bestehenden Vollzugsordnung
eine Zusammenfihrung der beiden Gesetzgebungen praktisch unmdglich sei. Sie
hatte daher vor allem versucht, neue VVollzugsmodelle zu entwickeln. Letzlich hat sie
allerdings nur punktuelle Verbesserungen am bestehenden System vorgeschlagen.

114 Erledigung parlamentarischer Vorstdsse

Es wird vorgeschlagen, acht parlamentarische Vorstdsse zum UVG abzuschreiben.

Das Anliegen der von der Kommission fiir soziale Sicherheit und Gesundheit des
Nationalrates eingereichten Motion ,,Invalidenleistungen der Unfallversicherung.
Koordination" (04.3614) wird mit der vorgeschlagenen nach Unfalljahr abgestuften
Kirzung der Invalidenrenten im AHV-Alter erflllt (vgl. Ziff. 2.1.3.2). Die Motion
Hochreutener ,,Unfallversicherung. Finanzierung der Teuerungszulagen™ (05.3392)
wird im Rahmen der neuen Bestimmungen zur Finanzierung der Teuerungszulagen
(vgl. Ziffer 2.1.3.9) umgesetzt. Die Motion ,,Unfallversicherungsgesetz. Anderung*
(03.3520) von Nationalrat Bortoluzzi wurde vom Parlament als Postulat Uberwiesen
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und ist im Rahmen der Anderungen betreffend den Zustandigkeitsbereich der SUVA
(vgl. Ziff. 2.1.3.3) berlicksichtigt. Die Motion ,,Selbststandigerwerbende. Freiwillige
Versicherung ausserhalb der SUVA* (00.3368) von Nationalrat Borer wurde vom
Parlament ebenfalls in der Form eines Postulates Uberwiesen. Da in der Praxis die
Versicherer nur Prdmientarife flir Betriebe mit Risiken rechnen, welche in ihren
jeweiligen Zustandigkeitsbereich fallen, wird auf die Aufnahme des Anliegens in die
Revision verzichtet.

Die Postulate ,,Unfallversicherung. Aufhebung des Monopols der SUVA* (Fraktion
der SVP; 00.3544) und ,,Organisation der SUVA. Anpassung an die Grundsatze der
Good Governance“ (Recordon, 05.3650) sind im Rahmen der Reorganisation der
SUVA (vgl. Ziffer 3.1.3) behandelt.

Auf die Realisierung des Postulates Z&ch ,,Kosten sparen durch Harmonisierung von
Unfall- und Krankenversicherung“ (03.3046) wird verzichtet, da eine grundlegende
Umgestaltung des heutigen Systems erforderlich waére. Dies entspricht nicht der
Zielsetzung der Revision (vgl. Ziff. 1.1.2). Das Anliegen des Postulates Rime ,,Préa-
mien der Nichtbetriebsunfallversicherung“ (04.3509) ist in die neuen Bestimmungen
betreffend die Pramientarife (vgl. Ziff. 2.1.3.9) eingeflossen.

115 Vernehmlassungsverfahren
1151 Allgemeines

Am 1. Dezember 2006 eroffnete der Bundesrat das Vernehmlassungsverfahren zur
Anderung des UVG. Die Vernehmlassung dauerte bis zum 15. Mérz 2007.

Die Kantone, die in der Bundesversammlung vertretenen politischen Parteien, die
gesamtschweizerischen Dachverbande der Gemeinden, Stadte und Berggebiete, die
gesamtschweizerischen Dachverbénde der Wirtschaft, das Bundesgericht sowie rund
50 interessierte Organisationen wurden eingeladen, sich zum Entwurf zur Anderung
des UVG zu &ussern. Insgesamt wurden 108 Behérden und interessierte Organisati-
onen angeschrieben. Das EDI erhielt 135 Stellungnahmen. 25 Kantone haben sich
am Vernehmlassungsverfahren beteiligt. Von den 15 ins Vernehmlassungsverfahren
einbezogenen politischen Parteien antworteten deren sieben, darunter alle Bundes-
ratsparteien.

Die Vernehmlassungsvorlage war, wie die vorliegende Botschaft, in zwei Teile
gegliedert, wobei die Verankerung der UVAL im zweiten Teil abgehandelt wurde.
Die Ergebnisse der Vernehmlassung sind im Bericht des BAG vom September 2007
zusammengefasst und veroffentlicht worden (www.bag.admin.ch).

1152 Hauptergebnisse

Die Notwendigkeit einer Revision des UVG wird in der Vernehmlassung kontrovers
beurteilt.

Eine grosse Zahl der Vernehmlassungsteilnehmer stellt fest, dass sich die heutige
Mehrfachtragerschaft mit einem Teilmonopol der SUVA bewahrt habe. Einige
Vernehmlassungsteilnehmer fordern, dass die bisherige Mehrfachtragerschaft aufge-
hoben und die obligatorische Unfallversicherung kiinftig ausschliesslich von der
SUVA durchgefiihrt werde. Vereinzelte treten seit Jahren fiir eine Privatisierung der
SUVA ein, erachten diese Ldsung aber als nicht mehrheitsfahig.
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Verschiedene Teilnehmer héatten sich eine verbesserte Koordination mit anderen
Sozialversicherungen (Krankenversicherung, 1V, AHV) gewiinscht, oder sie verlan-
gen die Abschaffung der ihrer Ansicht nach nicht zu rechtfertigenden Leistungsun-
terschiede zwischen der Kranken- und der Unfallversicherung, somit also eine
Harmonisierung dieser beiden Versicherungen.

Den Vorschlagen betreffend die Unfallverhiitung stimmen die Arbeitnehmerverbén-
de und die Vertretungen der Versicherer tendenziell zu. Demgegeniber lehnen die
Arbeitgeberverbdnde die Anderungen grossmehrheitlich ab.

Unbestritten blieben zahlreiche technische Punkte (z.B. Ende der Versicherung,
Anpassungen infolge der Aufhebung des Gemeinschaftstarifes der privaten UVG-
Versicherer, Vorschriften tber die Rickstellungen, Streitigkeiten zwischen den
Versicherern, Unfallverhutungsbeitrage ausléndischer Betriebe, aufsichtsrechtliche
Sanktionen).

Zu keinen besonderen Bemerkungen Anlass gab auch die Verankerung der Bestim-
mungen (ber die UVAL.

1153 Strittige Punkte
Nachfolgende Hauptpunkte, zu welchen in den Stellungnahmen zur Vernehmlas-
sungsvorlage die Meinungen auseinandergehen, werden naher erléutert:

—  Versicherungsdeckung bei Grossereignissen (Erdbeben, Terrorismus etc.)

—  Hochstversicherter Verdienst

—  Mindestinvaliditatsgrad flir Rentenanspruch

— Reduktion der Invalidenrente nach Erreichen des AHV-Alters

—  Finanzierung der Teuerungszulagen

—  Medizinaltarife

—  Zustandigkeitsbereich der SUVA und Wahlrecht der 6ffentlichen Verwal-
tungen (zustandiger Versicherer)

—  Organisation der SUVA

Versicherungsdeckung bei Grossereignissen (Erdbeben, Terrorismus, etc.)

Aus den Stellungnahmen der Vernehmlassung ergibt sich, dass die Festlegung einer
Ereignislimite (Limite fur Versicherungsleistungen bei Grossereignissen fir die
SUVA und die privaten Versicherer von je 1 Milliarde Franken) in einer Sozialver-
sicherung grundsétzlich problematisch ist. Die Meinungen der Parteien sind geteilt:
Das rechte Spektrum stimmt eher zu, das linke Spektrum lehnt ab. Die Stellungnah-
men der Arbeitgeber sind vorsichtig zustimmend zu charakterisieren. Zahlreiche
Kantone sind grundsétzlich einverstanden, betonen aber, dass auf jeden Fall die
kurzfristigen Leistungen vollumfanglich erbracht werden missten und die 6ffentli-
che Hand nicht zur Kasse gebeten werden dirfe.

Hdochstversicherter Verdienst

Der Vorschlag, die aktuelle Bandbreite des Hochstbetrages des versicherten Ver-
dienstes von 92 — 96 % auf 90 — 95 % zu senken, wird ausserst kontrovers aufge-
nommen.
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Mindestinvaliditatsgrad fur Rentenanspruch

In der Vernehmlassungsvorlage wurde vorgeschlagen, den Mindestinvaliditatsgrad,
welcher zu Rentenleistungen der obligatorischen Unfallversicherung berechtigt, von
10 % auf 20 % heraufzusetzen. Damit sollte eine Kostensenkung in der obligatori-
schen Unfallversicherung und eine Angleichung an den Mindestinvaliditatsgrad,
welcher in der IV zum Bezug einer Rente berechtigt (40 %), erreicht werden.

In der Vernehmlassung sind die Meinungen zum Vorschlag geteilt. In verschiedenen
Stellungnahmen kommt zum Ausdruck, dass es fraglich erscheint, ob das Ziel der
Kostensenkung in der obligatorischen Unfallversicherung mit einer Heraufsetzung
des Mindestinvaliditatsgrades tatséchlich erreicht werden kann. Namentlich wirden
Versicherte, welche sich bisher mit einer Kleinstrente aufgrund eines Invaliditats-
grades von 10 % zufrieden gegeben hatten, mit der neuen Regelung voraussichtlich
eine Rente aufgrund einer Invaliditat von 20 % zu erstreiten versuchen. Ausserdem
wadren vor allem Versicherte mit kleinen Lohnen betroffen, fur welche auch eine
.kleine* Rente existentiell sei.

Reduktion der Invalidenrente nach Erreichen des AHV-Alters

Die vorgeschlagene Regelung, zur Vermeidung von Uberentschadigungen die Inva-
lidenrenten der Unfallversicherung im gesetzlichen Rentenalter herabzusetzen, und
zwar abgestuft nach dem Alter der versicherten Person beim Unfallzeitpunkt, wird
von einer Mehrheit gutgeheissen. Verschiedenen Vernehmlassungsteilnehmenden
der Arbeitgeberseite geht der Vorschlag zu wenig weit. Die Reprasentanten der
Arbeitnehmerseite verlangen demgegentiiber, dass die Ubergangsbestimmungen in
dem Sinne Uberprift werden, dass Hartefélle vermieden werden kénnen.

Finanzierung der Teuerungszulagen

Die Weiterfiihrung des heute bereits bestehenden ,,Pools flir Teuerungszulagen* der
privaten UVG-Versicherer wird in der Vernehmlassung begrisst. Die vorgeschlage-
ne Ubertragung der entsprechenden Aufgaben an die Ersatzkasse UVG wird mit der
Begrlindung abgelehnt, die flr diese Institution gewdahlte Stiftungsorganisation hétte
weder das geniigende Knowhow noch die erforderliche Flexibilitat fur die Uber-
nahme dieser Aufgabe. Es wird die Rechtsform eines Vereins vorgeschlagen.

Die Arbeitnehmerseite beantragt, dass sich die bei den privaten UVG-Versicherern
versicherten Arbeitnehmenden und deren Arbeitgeber an der Finanzierung der
Teuerungszulagen fur Renten der SUVA, welche gestiitzt auf das alte Bundesgesetz
tiber die Kranken- und Unfallversicherung (KUVG) ausgerichtet werden, beteiligen
sollen. VVoraussetzung ware ein Einbezug der SUVA in die vorgeschlagene Rege-
lung.

Medizinaltarife

Die meisten Eingaben zu den Bestimmungen (ber die Medizinaltarife betreffen das
Anliegen der einheitlichen gesamtschweizerischen Tarifstrukturen und die Frage der
Kostendeckung der stationdren Behandlung im Spital.

Zustandigkeitsbereich der SUVA und Wahlrecht der 6ffentlichen Verwaltun-
gen (zusténdiger Versicherer)

Die Meinungen in der Vernehmlassung sind je nach Interessenlage sehr unterschied-
lich.
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Organisation der SUVA

Die zweite Vorlage hatte folgende Punkte zum Gegenstand: Organisation,
Verantwortlichkeit, Aufsicht, Kontrolle und Gliederung der Rechnung der SUVA,
Nebentétigkeiten, UVAL. Von den beiden vorgeschlagenen Varianten zur
Organisation der SUVA (Variante 1: Selbstverwaltung durch die Prdmien zahlenden
Sozialpartner, Bund als Oberaufsichtsorgan; Variante 2: SUVA als Unternehmung
im Eigentum des Bundes, Grundsitze gemass Corporate Governance-Bericht
kommen zum Tragen) wird grossmehrheitlich die Variante 1 bevorzugt. Die
Zulassung der SUVA zu Nebentétigkeiten wird hingegen sehr kontrovers beurteilt.
Verschiedentlich wird verlangt, dass bei einer Herabsetzung der Quantile zur
Bestimmung des hdchstversicherten Verdienstes die SUVA Zusatzversicherungen
zum UVG anbieten soll.

116 Weitere geprifte, aber nicht weiterverfolgte Themen

Zahnschadigungen

In der Vernehmlassungsvorlage wurde vorgeschlagen, dass flir Zahnschadigungen,
welche sich beim Kauvorgang ereignen, keine Leistungen der Unfallversicherung
bezahlt werden sollen. Damit sollte Missbrauch verhindert und die zum Teil schwer
nachvollziehbare Rechtsprechung gekléart werden. Missbrauchsbekdmpfung soll aber
grundsétzlich nicht durch Streichung der entsprechenden Leistungen erfolgen,
sondern durch eine griindliche Priifung des konkreten Leistungsanspruchs. Aufgrund
der Auswertung der Vernehmlassung und erneuter Priifung wird auf diese Anderung
verzichtet.

Abkoppelung der Taggeldhéhe der Invalidenversicherung vom Hdéchstbetrag
des versicherten Verdienstes nach UVG

Namentlich von der Arbeitgeberseite wurde in der Vernehmlassung die Abkoppe-
lung der IV-Taggeldhéhe vom Hochstbetrag des versicherten Verdienstes der obli-
gatorischen Unfallversicherung verlangt. Auf die Abkoppelung der 1V-Taggeldhdhe
ist jedoch zu verzichten, da nach Inkrafttreten der 5. 1V-Revision die finanziellen
Auswirkungen einer Anpassung des Hochstbetrages des versicherten Verdienstes
der obligatorischen Unfallversicherung auf die 1V nicht mehr erheblich sind (Ver-
ringerung um rund 90 %). Die Abklarungen haben zudem Klar gezeigt, dass fiir die
Festsetzungen der IV-Taggelder keine bessere Referenzgrosse als der versicherte
Verdienst der obligatorischen Unfallversicherung existiert.

Mindestinvaliditatsgrad

Die in der Vernehmlassungsvorlage vorgeschlagene Erh6hung des Mindestinvalidi-
tatsgrades von 10 % auf 20 % wird fallengelassen, da es fraglich erscheint, ob das
urspriinglich angestrebte Ziel effektiv erreicht wird und bei Anhebung des Mindest-
invaliditatsgrades ein Ansteigen der Firsorgefalle zu beflirchten ist (vgl. auch Ziff.
1.1.5.3).

Vermogensverwaltung und Aktiven-/Passivenmanagement durch die SUVA

Aus ordnungs- und finanzpolitischen Uberlegungen und aufgrund der kritisch bis
strikt ablehnenden Haltung vieler Vernehmlassungsteilnehmer wird der SUVA nicht
erlaubt, diese Nebentatigkeit auszuiiben.
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Gesundheit und Sicherheit am Arbeitsplatz

Die Gesundheit und die Sicherheit am Arbeitsplatz (Arbeitnehmerschutz) sind in
zwei Gesetzgebungen geregelt. Wahrend das UVG die Arbeitssicherheit (Verhitung
von Berufsunfallen und Berufskrankheiten) regelt, enthélt das Arbeitsgesetz vom 13.
Mérz 19644 (ArG) unter anderem die Vorschriften tUber den allgemeinen Gesund-
heitsschutz. Darunter sind alle Massnahmen zum Schutz der Gesundheit der Arbeit-
nehmenden zu verstehen, die nicht direkt der Verhiitung von Berufsunféllen und
Berufskrankheiten dienen (Arbeits- und Ruhezeitvorschriften, Sondervorschriften
flir Jugendliche und Frauen sowie Bestimmungen iber den allgemeinen Gesund-
heitsschutz). Diesem gesetzlichen Dualismus entsprechen zwei Vollzugsorganisatio-
nen sowie zwei flr Gesetzgebung und Oberaufsicht zustdndige Departemente. Der
Vollzug der Bestimmungen Uber die Arbeitssicherheit ist aufgeteilt auf die Kantone,
die SUVA und das seco. Obwohl der beschriebene Dualismus zu vereinzelten Inter-
ventionen auf politischer Ebene Anlass gab, tritt die Botschaft nicht auf die Proble-
matik ein. Es ist indessen zu erwahnen, dass zurzeit von einer Arbeitsgruppe geprift
wird, ob Handlungsbedarf besteht, und welche Massnahmen gegebenenfalls getrof-
fen werden sollen.

2 Erlauterungen zur Vorlage ""Unfallversicherung und
Unfallverhitung™

21 Allgemeine Erlauterungen

211 Kreis der versicherten Personen

Der Kreis der versicherten Personen kann grundsatzlich unveréndert belassen wer-
den.

Die Maglichkeit, die Nichtberufsunfallversicherung durch besondere Abrede zu
verléngern, soll bestehen bleiben. Angesichts der praktischen Schwierigkeiten in der
Anwendung der heutigen Regelung ist indessen vorgesehen, die in Tagen ausge-
driickte Frist durch eine solche in Monaten zu ersetzen (vgl. Art. 3 Abs. 3).

2.1.2 Versicherte Risiken

Unfalldhnliche Kérperschadigungen

Die Versicherungsleistungen werden heute im Fall von Berufsunféllen, Nichtberufs-
unféllen und Berufskrankheiten gewahrt. Gemass dem Bundesgesetz vom 6. Okto-
ber 20005 (iber den Allgemeinen Teil des Sozialversicherungsrechts (ATSG) gilt als
Unfall die plétzliche, nicht beabsichtigte schadigende Einwirkung eines ungewdhn-
lichen &usseren Faktors auf den menschlichen Kérper, die eine Beeintrachtigung der
korperlichen, geistigen oder psychischen Gesundheit oder den Tod zur Folge hat.
Der Bundesrat ist geméass Artikel 6 Absatz 2 ermachtigt, den Versicherungsschutz
auf Korperschadigungen auszuweiten, die den Folgen eines Unfalles &hnlich sind

4 SR822.11
5 SR830.1
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(wie Béanderrisse und Muskelrisse). Die Verordnung vom 20. Dezember 19826 {iber
die Unfallversicherung (UVV) enthdlt dazu die abschliessende Auflistung. Geméss
der seit 1998 geltenden Regelung werden Korperschadigungen, sofern sie nicht
eindeutig auf eine Erkrankung oder eine Degeneration zuriickzufiihren sind, auch
ohne ungewdhnliche dussere Einwirkung durch die Unfallversicherung gedeckt. Das
Bundesgericht vertritt in seiner Rechtsprechung die Auffassung, dass lediglich die
Ungewdhnlichkeit fehlen misse, damit eine unfallahnliche Kérperschadigung bejaht
werden konne. Das Vorliegen eines &usseren Faktors hingegen sei unverzichtbar.
Bei diesem dusseren Faktor muss es sich um eine Tétigkeit oder Bewegung mit
gesteigertem Schadigungspotenzial handeln. Diese Rechtsprechung fiihrt bisweilen
zu Schwierigkeiten fiir die Unfallversicherer und zu Unsicherheiten bei den Versi-
cherten. Aus diesem Grund wird eine neue Regelung vorgeschlagen, welche auf das
Kriterium des &usseren Faktors verzichtet, wie dies geméss Botschaft zum UVG von
1976 auch der Wille des damaligen Gesetzgebers war. Bei den in der Liste bezeich-
neten Kdrperschadigungen wird davon ausgegangen, dass eine unfalléhnliche Kor-
perschadigung vorliegt, die vom Unfallversicherer {ibernommen werden muss.
Dieser kann sich aber von seiner Leistungspflicht befreien, wenn er den Nachweis
erbringt, dass die Korperschadigung vorwiegend auf Abniitzung oder Erkrankung
zurlickzufihren ist (vgl. Art. 6 Abs. 2).

Versicherungsdeckung bei selbststdndiger Erwerbstatigkeit

Die Problematik von Unféllen, die sich wéhrend der Ausiibung einer nicht freiwillig
versicherten selbststandigen Erwerbstatigkeit ereignen, hat zu zahlreichen Kontro-
versen geflihrt. In der Praxis werden diese Unfélle durch die Nichtberufsunfallversi-
cherung ubernommen. Die Tatsache, dass Risiken im Zusammenhang mit der selbst-
standigen Erwerbstatigkeit diesem Versicherungszweig aufgebirdet werden, wird
bisweilen als dem System zuwiderlaufend beurteilt. Es wird vorgebracht, dass
Personen, die zusétzlich zu ihrer unselbststdndigen Erwerbstétigkeit eine selbststan-
dige Erwerbstatigkeit ausiiben, die Mdglichkeit haben, sich freiwillig fur letztere zu
versichern und grundsétzlich die Folgen zu tragen haben, wenn sie dies unterlassen.
Es ist indessen festzuhalten, dass die Risiken bei der Ausiibung einer Erwerbstatig-
keit — sei diese nun selbststandiger oder unselbststandiger Art — in der Regel gerin-
ger sind als jene in der Freizeit. Zudem berechnen sich Leistungen allein auf dem
Verdienst der versicherten unselbststandigen Téatigkeit. Deshalb ist es verniftig, die
bisherige Losung der Praxis im Gesetz zu verankern (vgl. Art. 8 Abs. 3).

2.13 Versicherungsleistungen

2131 Pflegeleistungen und Kostenvergitungen
Die Bestimmungen (ber die Heilbehandlung werden grundsatzlich unverdndert
Ubernommen.

Die ambulante Behandlung in Spitélern wird in den heutigen Gesetzesbestimmungen
nicht erwéhnt. Um den Abschluss von Tarifvertrdgen mit Spitélern fir solche Be-
handlungen zu ermdglichen, muss die Liste entsprechend ergénzt werden (vgl. Art.
10 Abs. 1).

Der Bundesrat kann heute festlegen, unter welchen Voraussetzungen und in wel-
chem Umfang der Versicherte Anspruch auf Hauspflege hat. Diese Regelung steht

6 SR 832202
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indessen im Widerspruch zu den internationalen Abkommen, die die Schweiz unter-
zeichnet hat. Gemdss der Europdischen Ordnung der Sozialen Sicherheit (EOSS)
und dem Ubereinkommen Nr. 102 der Internationalen Arbeitsorganisation tiber die
Mindestnormen der Sozialen Sicherheit umfasst medizinische Betreuung die Kran-
kenpflege, und zwar unabh&ngig davon, ob diese zu Hause, im Spital oder in einer
anderen medizinischen Einrichtung erfolgt. Aufgrund dieser Abkommen muss die
Hauspflege (ibernommen werden, ohne dass der Versicherte sich an den Kosten
beteiligen muss (vgl. Art. 10 Abs. 3).

2132 Geldleistungen
Versicherter Verdienst

Der zur Festsetzung von Taggeldern und Renten beriicksichtigte Verdienst war in
der obligatorischen Unfallversicherung schon immer soweit begrenzt, dass einzig
hohe Lohne nicht vollstandig versichert waren. Um das Parlament von dieser Auf-
gabe zu entlasten, ist der Bundesrat ermachtigt worden, die Hochstbetrage festzuset-
zen. Dabei sollen in der Regel mindestens 92 %, aber nicht mehr als 96 % aller
Arbeitnehmenden flir den vollen Verdienst gedeckt sein. Dieser Hochstbetrag gilt
ebenfalls zur Berechnung der Beitrédge und Leistungen der Arbeitslosenversicherung
sowie der Taggelder der 1V. Obwohl die Meinungen, ob die heutige Bandbreite
aufrechterhalten bleiben oder eine wesentliche Senkung vorgenommen werden soll,
geteilt sind, ist man sich dariiber einig, dass zeitlich zu nahe aufeinander liegende
Erhéhungen vermieden werden sollen, da jede Erhéhung erhebliche Kosten nach
sich zieht (sowohl fiir die Pramienzahler als auch fiir die Versicherer). Unter diesen
Bedingungen schldgt der Bundesrat vor, die aktuelle Bandbreite so zu &ndern, dass
mindestens 90 %, aber nicht mehr als 95 % aller Arbeitnehmenden zum vollen
Verdienst versichert sind. Diese Losung sorgt bei der Festsetzung des versicherten
Hdchstverdienstes fir einen grosseren Handlungsspielraum und ermdglicht Einspa-
rungen (vgl. Art. 15 Abs. 3).

Taggelder

Versicherte, die infolge eines Unfalls vollstandig oder teilweise arbeitsunfahig sind,
haben Anspruch auf ein Taggeld. Der Anspruch auf Taggeld entsteht am dritten Tag
nach dem Unfalltag und erlischt mit der Wiedererlangung der vollen Arbeitsfahig-
keit, mit dem Beginn einer Rente oder mit dem Tod des Versicherten. Die heutige
Wartefrist in der obligatorischen Versicherung wird grundsétzlich beibehalten. Der
Vorschlag der Vernehmlassungsvorlage wurde nicht (ibernommen, da eine Erho-
hung der Karenztage aufgrund von Artikel 324b Obligationenrecht” (OR) bloss zu
einer Verschiebung der Leistungspflicht fur Lohnausfélle auf die Unternehmer
flihren wirde und vermehrte Streitigkeiten zwischen dem Arbeitgeber und dem
Arbeitnehmer nicht auszuschliessen sind.

Das Taggeld wurde bisher grundsétzlich abstrakt berechnet und unabhéngig von
einem effektiv wahrend der Dauer der Arbeitsunfahigkeit erlittenen Verdienstausfall
gewdhrt. Gemass der jingsten Rechtsprechung des Bundesgerichtes hat aber ein
friihzeitig pensionierter Versicherter, der wahrend der Nachdeckungsfrist gemass
Artikel 3 Absatz 2 einen Unfall erlitten hat, mangels Vorliegen eines Verdienstaus-
falles keinen Anspruch auf Taggeld aus der Unfallversicherung. Die Anwendung
dieser Rechtsprechung auf &hnliche Situationen — das Gericht hat diesen Punkt offen
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gelassen — konnte Versicherungsliicken und erhebliche administrative Probleme
nach sich ziehen. Aus diesem Grund soll der Bundesrat bestimmen, in welchen
Fallen der Anspruch auf ein Taggeld auch ohne Vorliegen einer VVerdiensteinbusse
entsteht (z.B. bei Unféllen wéhrend der Dauer der Abredeversicherung oder wah-
rend der 31-tdgigen Nachdeckungsfrist; vgl. Art. 16 Abs. 1bis).

Nicht neu geregelt wird das Ende des Taggeldanspruches. Einmal entstanden, er-
lischt der Anspruch wie bisher mit Wiedererlangung der vollen Arbeitsfahigkeit, mit
dem Beginn einer Rente oder mit dem Tod des Versicherten (Art. 16 Abs. 2). Diese
Aufzéhlung ist abschliessend. Ein allfalliger oder mutmasslicher Wegfall der Ver-
diensteinbusse begriindet kein Erldschen des Taggeldanspruches.

Invalidenrenten

Heute werden Invalidenrenten der obligatorischen Unfallversicherung grundsatzlich
unveréndert bis zum Tod der versicherten Person ausgerichtet. Im Falle eines Zu-
sammentreffens mit einer 1V- oder AHV-Rente wird die Rente der Unfallversiche-
rung reduziert, wenn die zwei Renten zusammen 90 % des versicherten Verdienstes
Ubersteigen. Die Invalidenrente aus der obligatorischen beruflichen Vorsorge wird
hingegen nicht miteinbezogen. Die gesetzliche Regelung Uber die berufliche Vor-
sorge ermachtigt die Vorsorgeeinrichtungen, ihre Invalidenrente zu kiirzen, wenn die
Renten der Unfallversicherung, der IV oder der AHV und jene aus der beruflichen
Vorsorge zusammen 90 % des Verdienstes (bersteigen, den diese Person ohne den
Unfall erzielen wiirde. Trotz dieser Kiirzungsmdglichkeit kann es im Rentenalter zu
ungerechtfertigten Vorteilen von Bezigern von Renten nach UVG im Vergleich zu
Bezligern von Altersrenten aus AHV und obligatorischer beruflicher Vorsorge
kommen. Dies, weil die Ausrichtung einer Komplementarrente bis zu 90 % des
versicherten Verdienstes zu Rentenleistungen filhren kann, welche Uber das Leis-
tungsziel der obligatorischen beruflichen Vorsorge plus AHV-Rente (insgesamt ca.
60 % des letzten Lohnes) hinausgehen. Der Unterschied fallt umso mehr ins Ge-
wicht, je ndher sich die versicherte Person zum Unfallzeitpunkt am gesetzlichen
Rentenalter befunden hat. Bei Personen, die in jingerem Alter verunfallen, wird
dieser Effekt dadurch abgeschwacht, dass ihnen ein Teil der tblichen Lohnkarriere
entgeht. Um diesen relativ komplexen Zusammenhangen Rechnung zu tragen, wird
eine Regelung zur Vermeidung von Uberentschadigungen eingefiihrt, welche das
Alter der versicherten Person im Unfallzeitpunkt beriicksichtigt. Danach besteht der
Anspruch auf Renten der Unfallversicherung zwar weiterhin grundsétzlich lebens-
langlich, die Invalidenrente der Unfallversicherung wird jedoch ab AHV-Alter
basierend auf der Invalidenrente zur Zeit der Pensionierung gekirzt, und zwar
abgestuft je nach dem Alter der versicherten Person zum Unfallzeitpunkt.

Jungen Arbeitnehmenden unter 25 Jahren entgeht nach einem invalidisierenden
Unfall weitgehend ihre voraussichtliche Lohnkarriere und es entsteht fur sie daher
auch im Rentenalter keine Besserstellung gegeniiber Beziigern von AHV- und BVG-
Altersleistungen. Deshalb ist fiir sie keine Kiirzung vorzusehen (vgl. Art. 20 Abs.
2ter)_

Integritatsentschadigung

Erleidet der Versicherte durch einen Unfall eine dauernde erhebliche Schéadigung
der korperlichen, geistigen oder psychischen Integritét, so hat er Anspruch auf eine
angemessene Integritatsentschadigung. Die Entschadigung wird mit der Invaliden-
rente festgesetzt oder, falls kein Rentenanspruch besteht, bei der Beendigung der
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arztlichen Behandlung gewahrt. Es handelt sich um eine Sonderentschadigung in der
Form einer Geldleistung im Sinne einer Genugtuung. Diese Leistung ist deshalb
eingefiihrt worden, weil es angesichts der Anpassung des Begriffs Invaliditat in der
Unfallversicherung an denjenigen in der IV (Invaliditat als wirtschaftlicher Begriff)
nicht mehr mdglich war, Integritatsschaden mittels Invalidenrenten zu entschédigen.

Die Frage der Beibehaltung dieser Art von Entschadigung ist eingehend diskutiert
worden. Einerseits wird angefuhrt, dass es sich um ein zusatzliches Privileg der
Unfallversicherten gegeniiber den Krankenversicherten handelt, welches nicht
gerechtfertigt ist, besonders in der Nichtberufsunfallversicherung und der freiwilli-
gen Versicherung. Andererseits wird geltend gemacht, dass fiir eine solche Leistung
unter Umsténden eine Anspruchsgrenze festgesetzt werden misste. Es wird vorge-
schlagen, den Status quo beizubehalten. Fiir die Entstehung des Anspruchs auf eine
Integritatsentschadigung in Sonderfallen (vor allem bei Berufskrankheiten im Zu-
sammenhang mit Asbest) wird eine Sonderregelung vorgeschlagen (vgl. Art. 24
Abs. 2).

Hinterlassenenrenten

Wenn der schwer verunfallte Versicherte die Ehe nach dem Unfall geschlossen hat,
so besteht im Falle des Todes an den Unfallfolgen fiir den (iberlebenden Ehepartner
der Anspruch auf eine Hinterlassenenrente nur dann, wenn die Ehe vorher verkiindet
worden war oder beim Tode mindestens zwei Jahre gedauert hat. Diese Regelung
stimmt nicht mehr mit dem neuen Eherecht tiberein und ist zudem mit den von der
Schweiz unterzeichneten internationalen Ubereinkommen nicht vereinbar. Folglich
muss diese Bestimmung aufgehoben werden.

Gemass geltendem Recht kann die Rente oder die Abfindung des Uberlebenden
Ehegatten gekirzt oder verweigert werden, wenn er seine Pflichten gegenuber den
Kindern in schwerwiegender Weise nicht erfiillt hat. Da auch diese Regelung dem
internationalen Recht widerspricht, muss sie ebenfalls aufgehoben werden (vgl. Art.
29).

Medizinaltarife

Zurzeit basiert die Abgeltung der Heilbehandlung in der obligatorischen Unfallver-
sicherung nur teilweise auf den gleich strukturierten Grundlagen wie in der Kran-
kenversicherung. Ausserdem sind die Entschadigung der Leistungen und bei den
Spitdlern die Kostentrdgerschaft in der obligatorischen Unfallversicherung nicht
gleich wie in der Krankenversicherung. Da die Invalidenversicherung und die Mili-
tarversicherung dieselben Tarife wie die Unfallversicherung anwenden, gelten die
erwéhnten Unterschiede auch fiir diese beiden Sozialversicherungszweige.

Es ist zu unterscheiden zwischen der Struktur der Medizinaltarife, den Preisen und
der Kostentrégerschaft. In einem ersten Schritt soll die Vereinheitlichung der Struk-
turen, auf welchen die Abgeltung der Heilbehandlung in den verschiedenen Sozial-
versicherungen basiert, erreicht werden. Zu einem spéteren Zeitpunkt kann in einem
zweiten Schritt auch die Héhe der Abgeltungen sowie die Kostentragerschaft bei der
stationdren Behandlung im Spital thematisiert werden (vgl. Art. 56).
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2133 Organisation

Allgemeines

Die Organisation der Durchfilhrung der obligatorischen Unfallversicherung ist seit
1996 einer Beurteilung unterzogen worden. Bei dieser Gelegenheit wurde die Frage
nach einer volligen Liberalisierung der Unfallversicherung und einer Privatisierung
der SUVA erortert. In diesem Zusammenhang hat der Bundesrat von der Verwal-
tung verschiedene Berichte angefordert, aus denen hervorgeht, dass das heutige
Unfallversicherungssystem als effizient bezeichnet werden kann und es demzufolge
nicht nétig ist, grundlegende Anderungen in diesem Bereich vorzunehmen.

Zustandigkeitsbereich der SUVA

Gemaéss der Botschaft von 1976 zum UVG sollte der Zustandigkeitsbereich der
SUVA durch das Inkrafttreten der neuen Rechtsvorschriften der Unfallversicherung
keine grundlegende Anderung erfahren. Es war im Gegenteil vorgesehen, die beste-
henden Versicherungsverhéltnisse wenn maglich beizubehalten und sie den neuen
Bestimmungen anzupassen, um das Inkrafttreten nicht unnétig zu beeintrachtigen.
Die aktuelle Formulierung des Gesetzes ebenso wie die daraus hervorgehende
Rechtssprechung filhren dazu, dass das gesetzte Ziel nicht vollumféanglich erreicht
werden kann.

Der Nationalrat hat am 11. Mai 2006 der parlamentarischen Initiative 04.474 Bau-
mann J. Alexander entgegen der Empfehlung der vorbereitenden Kommission fir
soziale Sicherheit und Gesundheit Folge gegeben. Diese verlangt, der Artikel 66 sei
mit folgendem Absatz 2 zu ergénzen:

».Der Bundesrat kann einzelne Betriebsarten, welche die Voraussetzungen von
Absatz 1 nur zu einem geringen Teil erfiillen, auf deren Begehren auf den Beginn
eines Kalenderjahres von der Unterstellung unter den Zustandigkeitsbereich der
SUVA ausnehmen. Die Aushahmeregelung in der Verordnung wird ein Jahr nach
deren Inkraftsetzung wirksam.*

Eine Mehrheit des Nationalrats war der Meinung, der Gesetzgeber habe bei der
Formulierung der Bestimmungen in Artikel 66 dem Funktionswandel zu wenig
Rechnung getragen, weshalb nun auch Betriebe in den Zustandigkeitsbereich der
SUVA fallen, welche die Kriterien nur zu einem sehr geringen Teil erfillen.

Das UVG bestimmt nicht durch eine Generalklausel, welche Arbeitnehmenden bei
der SUVA versichert sind. Vielmehr stellt es in Artikel 66 einen Katalog von Be-
trieben und Verwaltungen auf, die zum Téatigkeitsbereich der SUVA gehdren. Bei
den Ausflihrungsbestimmungen in der Verordnung handelt es sich um Prazisierun-
gen zu den im Gesetz aufgefuhrten Betrieben. Ausnahmen von der Unterstellung
unter die SUVA sind nicht in der Verordnung zu regeln. Es wdre systemwidrig, den
Bundesrat im Einzelfall tiber die Unterstellung von Betrieben entscheiden zu lassen.
Ausserdem ist der Ausdruck ,,nur zu einem geringen Teil* ein neuer, unbestimmter
und auslegungsbediirftiger Begriff, welcher nicht zu mehr Rechtssicherheit fiihren
wiirde. Es ware mit der vorgeschlagenen Losung der parlamentarischen Initiative
auch unklar, wer das Begehren auf Ausnahme von der Unterstellung der SUVA
einreichen wirde, da es immer nur darum gehen kann, Betriebsarten und -
kategorien, nie aber einzelne Betriebe von der Unterstellung auszunehmen.
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Um auf den Willen des Gesetzgebers zurlickzukommen und auf die parlamentari-
schen Vorstdsse zu antworten, schlagt der Bundesrat vor, das Gesetz zu andern und
bestimmte Betriebe von der Unterstellung unter die SUVA auszunehmen (vgl. Art.
66).

2134 Wahlrecht der 6ffentlichen Verwaltungen

Um der Autonomie der 6ffentlich-rechtlichen Kdérperschaften so weit als moglich
Rechnung zu tragen, bestimmt die heutige Gesetzgebung, dass die Kantone, Bezirke,
Kreise, Gemeinden und anderen &ffentlich-rechtlichen Kérperschaften ihr Personal,
das nicht bereits bei der SUVA versichert ist, innert einer vom Bundesrat festzuset-
zenden Frist bei der SUVA oder einem anderen UVG-Versicherer versichern kon-
nen. Die Verwaltungen und 6ffentlich-rechtlichen Betriebe hatten bis zum 31. Okto-
ber 1983 Zeit, ihr Wahlrecht einmalig auszuiiben.

Beim Inkrafttreten des UVG waren namentlich die Nichtberufsunfallversicherungs-
prdmien der SUVA und der privaten Versicherer gleich hoch. Seither werden von
der SUVA und den privaten Versicherern zunehmend unterschiedliche Pramien
erhoben. Dieser Trend hat sich mit der Aufhebung des Gemeinschaftstarifes der
Versicherer nach Artikel 68 verstarkt. Aufgrund dieser Veranderung haben viele
offentliche Verwaltungen den Wunsch geéussert, auf ihre damalige Wahl zuriickzu-
kommen und den Versicherer erneut wechseln zu koénnen. Der Gesetzesentwurf
schl&gt nun vor, den offentlichen Verwaltungen kiinftig fur ihr Personal, das nicht
unter Artikel 66 Absatz 1 Buchstabe q UVG fillt, alle drei Jahre die freie Wahl
zwischen der SUVA und einem anderen Versicherer einzurdumen (vgl. Art. 75).

2135 Verankerung der Unfallversicherung der arbeitslo-
sen Personen (UVAL) im UVG

Bis Ende 1995 blieben arbeitslose Personen, soweit sie bereits vor ihrer Arbeistlo-
sigkeit gegen Nichtberufsunfélle geméss UVG versichert waren, weiterhin ohne
Bezahlung einer Pramie unfallversichert. Zustandig war der Versicherer, bei wel-
chem sie vor ihrer Arbeitslosigkeit versichert waren. Diese Fortdauer der bisherigen
Versicherung stltzte sich auf eine Verordnungsbestimmung (Art. 7 Abs. 1 Bst. b
UVYV), wonach das Taggeld der Arbeitslosenversicherung als Lohn im Sinne von
Artikel 3 Absatz 2 UVG gegolten hat, weshalb die Versicherung trotz Auflésung des
Arbeitsverhdltnisses nicht endete. Das versicherte Risiko wurde somit de facto durch
die Pramien der Nichtberufsunfallversicherung jener Branchen und Unternehmen
finanziert, in welchen die arbeitslosen Personen wahrend ihrer Erwerbstatigkeit
beschéftigt gewesen waren. Hingegen waren arbeitslose Personen, welche vor ihrer
Arbeitslosigkeit in keinem Arbeitsverhaltnis standen (z. B. Personen, die soeben ihre
Ausbildung abgeschlossen hatten), nicht nach UVG versichert.

Am 1. Januar 1996 wurde das AVIG durch einen Artikel 22a Absatz 4 ergénzt,
welcher die auf der Arbeitslosenentschadigung zu erhebenden Beitrage fiir die
Sozialversicherungen regelt. Seit dieser Revision des AVIG sind die arbeitslosen
Personen ausschliesslich bei der SUVA versichert und missen Prdmien bezahlen.
Gestlitzt darauf hat der Bundesrat die Verordnung vom 24. Januar 1996 (ber die
Unfallversicherung von arbeitslosen Personen8 erlassen. In Bezug auf das anwend-

8 SR837.171
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bare Recht verweist diese Verordnung auf das ATSG, das UVG und die UVV,
soweit sie keine spezielle Regelung vorsieht.

Heute fehlt eine Verankerung der UVAL im UVG. Das UVG enthélt somit heute
keine ausdriickliche Bestimmung, wonach die UVAL ausschliesslich durch die
SUVA durchgefiihrt wird. Diese Regel leitet sich nur indirekt aus Art. 22a Abs. 4
AVIG ab, wonach die Pramien an die SUVA zu entrichten sind. Durch die Regel in
Art. 10 Abs. 2 der Verordnung Uber die UVAL, wonach der Prémiensatz fir die
Nichtberufsunfallversicherung fiir alle arbeitslosen Personen gleich hoch ist, hat der
Bundesrat zudem indirekt festgelegt, dass diese eine eigene Risikogruppe bilden.
Die UVAL wird gestutzt darauf von der SUVA seit ihrer Einfiihrung im Jahr 1996
als eigenstandiger, finanziell sich selbst tragender Versicherungszweig gefiihrt.
Diese Ldsung ist sachlich richtig. Die bisherigen Erfahrungen mit der UVAL zeigen
namlich, dass diese Personen aufgrund ihrer besonderen Situation unabhéngig von
ihrer friiheren Tatigkeit eine spezielle Risikogruppe mit hdheren Kosten als in der
Nichtberufsunfallversicherung versicherte Erwerbstatige darstellen. Zudem weist die
UVAL sowohl beziglich der Pramien als auch der Leistungen einige Besonderhei-
ten auf, die einen hoheren Pramiensatz zur Folge haben (seit 2006 belé&uft sich die
Pramie auf 4,37 % der Arbeitslosenentschadigung, von denen hdchstens zwei Drittel
von der Arbeitslosenentschadigung abgezogen werden diirfen, wahrend die Aus-
gleichsstelle der Arbeitslosenversicherung den anderen Drittel Gbernehmen muss).
Eine Integration der UVAL in die Nichtberufsunfallversicherung bei der SUVA
wirde deshalb zu einer unerwiinschten Quersubventionierung flhren, die aus-
schliesslich zu Lasten der SUVA-Versicherten ginge. Die bisher praktizierte Tren-
nung der UVAL von der Nichtberufsunfallversicherung soll deshalb ausdriicklich
auch im UVG verankert werden, indem sie als selbststédndiger Versicherungszweig
aufgefuhrt wird. Im Ubrigen ist die derzeitige materielle Regelung der UVAL
grundsatzlich unverandert beizubehalten.

Um Kklar aufzuzeigen, dass die UVAL wie die Berufsunfallversicherung und die
Nichtberufsunfallversicherung einen vollwertigen Zweig der obligatorischen Versi-
cherung darstellt, wurden die entsprechenden Gesetzesbestimmungen in die ver-
schiedenen Titel und Kapitel des bisherigen Gesetzes aufgenommen und nicht zu
einem gesonderten Teil des Gesetzes zusammengefasst, was ebenfalls mdglich
gewesen ware.

2136 Grossereignisse

Heute werden geméss UVG auch bei Katastrophen und Kriegsereignissen die vollen
Leistungen erbracht. Fir die uneingeschrénkte Deckung von grossen Risiken finden
die privaten UVG-Versicherer, wenn (berhaupt, nur mit Miihe einen Riickversiche-
rer. Zudem hat das gegenuber fruher starkere Bewusstsein und vermehrte Wissen
um die Risiken zu einem Umdenken und als Folge davon zu risikobasierten Kapital-
unterlegungsvorschriften gefiihrt. Die Erkenntnis, dass "Mehr-Hundert-Jahre"-
Ereignisse gemeinsam — d.h. durch Versicherer, Staat und allenfalls Versicherte —
bewéltigt werden mussen, setzt sich auch in anderen Versicherungsbereichen immer
mehr durch. So ist kirzlich eine Diskussion um eine spezielle Erdbebendeckung
lanciert worden. Aus diesen Griinden soll die Haftung bei Grossereignissen fur alle
Versicherer nach Artikel 68 zusammen und fiir die SUVA beschrénkt werden. Wird
die Ereignislimite tberschritten, werden die dariiber hinaus zu erbringenden Leis-
tungen vom Bund ibernommen. Die versicherten Personen erleiden demnach keine
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Kirzung ihrer Leistungen. Eine solche Kiirzung ware schon aus Grinden der
Rechtsgleichheit nicht gerechtfertigt. So kénnen doch versicherte Personen, welche
bei einem lokalen Grossereignis geschadigt werden, nicht anders entschadigt wer-
den, als versicherte Personen, welche an einem anderen Ort einen Unfall erleiden,
welcher nicht mit dem Grossereignis im Zusammenhang steht.

Die Ereignislimite soll auf je 2 Milliarden Franken fiir alle privaten Versicherer
zusammen und flr die SUVA festgesetzt werden. Diese Ereignislimite wiirde etwa
bei einer nationalen Erdbebenkatastrophe, einem Bruch des Grande-Dixence Stau-
dammes oder einem koordinierten, geplanten Terroranschlag in der Hauptverkehrs-
zeit im Bahnhof Zirich erreicht. Es handelt sich also um sehr seltene Ereignisse, die
im Mittel nur alle 500 bis 1000 Jahre auftreten.

2.1.3.7 Aufsicht

Die Aufsicht ist im geltenden Recht nur knapp geregelt. Der Bundesrat hat die
Aufsichtspflicht an das BAG und das BPV delegiert. Er hat auch vorgesehen, dass
die beiden Amter ihre Aufsichtstétigkeiten koordinieren.

Angesichts der Aufhebung des gemeinsamen Pramientarifs der Privatversicherer soll
die Aufsicht verstérkt werden, inshesondere was die Pramienfestsetzung und Rech-
nungslegung der Versicherer betrifft.

Die heute vorgesehenen Sanktionsmassnahmen gentigen nicht. Im UVG ist fir die
Versicherer nach Artikel 68 nur der Ausschluss von der Durchfiihrung der obligato-
rischen Unfallversicherung, und zwar im Falle von schwerer Missachtung der ge-
setzlichen Vorschriften, vorgesehen. In Analogie zum neuen Bundesgesetz uber die
Eidgendssische Finanzmarktaufsicht vom 22. Juni 20079 (Art. 44 — 46) schlégt der
Bundesrat vor, bei Ubertretungen der Durchfilhrungsorgane, welche einen Bewilli-
gungsentzug nicht rechtfertigen wirden, Bussen bis 100 000 Franken vorzusehen
(vgl. Art. 113a).

2.1.3.8 Unfallverhitung

Der Expertenkommission folgend, schlagt der Bundesrat keine Grundsatzanderun-
gen betreffend die Organisation der Aufsicht tber die Durchfihrung der Vorschrif-
ten zur Verhiitung von Berufsunféllen und -krankheiten in den Betrieben vor.

Als Neuerung sollen ausléndische Firmen, deren Arbeitnehmende in der Schweiz
Arbeiten ausflihren, jedoch nicht der obligatorischen Unfallversicherung unterste-
hen, Unfallverhlitungsbeitrage entrichten. Der Bundesrat wird zudem erméchtigt, die
Ausfilhrung von Arbeiten mit besonderen Gefahren vom Nachweis einer spezifi-
schen Ausbhildung abhéngig zu machen und bei komplexen und risikobehafteten
Bauten den Einsatz von Spezialisten zur Planung und Koordination der zu treffenden
Massnahmen vorzuschreiben (vgl. Art. 81 ff.).

An der Stellung der Eidgendssischen Koordinationskommission fiir Arbeitssicher-
heit wird grundsatzlich nichts gedndert. Neu befindet sie aber nicht nur (ber das
Budget zur Verwendung des Pramienzuschlages, sondern verabschiedet auch die
Sonderrechnung der SUVA. Zudem wird ihre Zusammensetzung angepasst.

9 BBI 2007 4625
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2139 Finanzierung

Allgemeines

Die obligatorische Unfallversicherung wird weiterhin durch méglichst risikogerech-
te Pramien finanziert, und wie bisher sind keine Beitrdge der 6ffentlichen Hand
vorgesehen. Da die Prédmienhdhe nicht nur vom Risiko, sondern auch vom Finanzie-
rungssystem abhéangt, enthélt das Gesetz auch dazu Bestimmungen. Diese erfahren
einige Anderungen.

Finanzierung der kurzfristigen Leistungen und der Renten

Die so genannten kurzfristigen Leistungen (Kosten fur die Heilbehandlung, Taggel-
der) werden zurzeit nach dem Ausgabenumlageverfahren finanziert. Bei diesem
Verfahren werden die Leistungen zu dem Zeitpunkt finanziert, in dem sie erbracht
werden. Eigentlich handelt es sich um eine Mischform dieses Verfahrens, da den
Versicherern vorgeschrieben wird, dass sie ,,angemessene” Ruckstellungen bilden
missen, um die Uber das laufende Kalenderjahr hinaus entstehenden Ausgaben zu
decken. Die Festlegung der Angemessenheit der Riickstellungen wird von der SU-
VA, den privaten Versicherern und den Krankenkassen in der Praxis unterschiedlich
gehandhabt.

Fur die SUVA galt beim Inkrafttreten des UVG eine Ruckstellung zwischen 25 %
und 33 /5 % der Jahresausgaben fir die kurzfristigen Leistungen als ,,angemessen®.
Seit 1984 haben sich fiir die SUVA die Rahmenbedingungen verandert (\Verschie-
bung der Wirtschaftssektoren). Die Risiken einer Finanzierung nach dem Ausgaben-
umlageverfahren traten anfangs der 90er Jahre offenkundig zu Tage. Seitdem wird
die volle Finanzierung des Bedarfes fiir die kurzfristigen Leistungen in der Berufs-
unfallversicherung und der Nichtberufsunfallversicherung angestrebt. Ende 2006
war dieses Ziel zu 88 % (224 % einer Jahresausgabe) erreicht. In der freiwilligen
Versicherung und in der UVAL werden die Riickstellungen seit jeher in der Hohe
des Bedarfs bestellt.

Die privaten UVG-Versicherer haben von Anbeginn ihrer Tatigkeit in der obligato-
rischen Unfallversicherung fur die kurzfristigen Versicherungsleistungen volle
Bedarfsriickstellungen als ,,angemessen” betrachtet. Sie gehen davon aus, dass in
einem System mit Wetthewerb der Begriff ,,angemessen® im Sinne von ,,vollstan-
dig“ interpretiert werden muss. Die Krankenkassen stellen heute flr die kurzfristigen
Versicherungsleistungen in der Regel rund 60 % einer Jahresausgabe zurlick.

Das modifizierte Ausgabenumlageverfahren gemdss heutiger Fassung geht von
einem gesicherten und gleichbleibenden Versichertenbestand aus (Perennitat). Mit
dem gegenwaértigen Trend zu mehr Wettbewerb ist dieser jedoch nicht mehr gewéhr-
leistet. Sogar bei der SUVA kann nicht mehr von einem gesicherten Versichertenbe-
stand gesprochen werden. Deswegen schlagt der Bundesrat vor, bei den kurzfristi-
gen Versicherungsleistungen auf das Bedarfsdeckungsverfahren umzustellen (Art.
90 Abs. 1).

Zur Finanzierung der Invaliden- und Hinterlassenenleistungen gilt wie bisher das
Rentenwertumlageverfahren mit Bildung eines ausreichenden Deckungskapitals.
Dabei handelt es sich um eine Variante des reinen Kapitaldeckungsverfahrens.
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Finanzierung der Teuerungszulagen

Nach dem geltenden Recht werden die Teuerungszulagen aus den Zinstiberschiissen
auf den Deckungskapitalien und, soweit diese nicht ausreichen, im Umlageverfahren
finanziert. Dabei erheben die Versicherer bei Bedarf einen Pramienzuschlag, der fiir
die Zulagen bestimmt ist, die nicht durch Zinstiberschisse finanziert werden kénnen
(derzeitiger Art. 90 Abs. 3). Ein derartiges Verfahren setzt eine gewisse Perennitat
des Versichertenbestandes voraus, was bei den Versicherern nach Artikel 68 UVG
nicht zwangslaufig der Fall ist.

Um zu verhindern, dass jedes Versicherungsunternehmen das gesamte Teuerungsri-
siko finanzieren muss und dass der Wettbewerb durch den Markteintritt neuer Versi-
cherer verfalscht wird, schlagen die privaten UVG-Versicherer vor, im Gesetz einen
Fonds zur Sicherung kiinftiger Renten zu verankern, welchen sie auf freiwilliger
Basis bei Inkrafttreten des UVG eingefilhrt haben. Diese Ldsung entspricht auch
einer Motion von Nationalrat Hochreutener, die von Bundesrat und Parlament ange-
nommen wurde. Damit sollen die Versicherer vor allem verpflichtet werden, eine
gesonderte Rechnung fiir die Finanzierung der Teuerungszulagen zu fiihren. Weiter
soll eine Einrichtung bezeichnet werden, die beauftragt wird, eine Gesamtrechnung
aller Rickstellungen fiir die Teuerungszulagen zu erstellen, die Ausgleichszahlun-
gen zwischen Versicherern zu regeln, wenn der Rickstellungssaldo eines Versiche-
rers negativ wird, und den Pramienzuschlag fiir alle privaten Versicherer festzule-
gen, wenn der Rickstellungssaldo (gemdss der Gesamtrechnung) nicht mehr
ausreicht, um das erforderliche Kapital zu bilden. Die bezeichnete Einrichtung sollte
zudem befugt sein, Verfligungen zu erlassen. Der Bundesrat schlagt vor, die erwahn-
ten Aufgaben der UVG-Ersatzkasse zu tibertragen. Gegenliber der Losung, die in der
erwdhnten Motion vorgeschlagen wird und welche die Grindung eines Vereins mit
obligatorischer Beteiligung der Versicherer vorsieht, bietet dies verschiedene Vortei-
le: Die Ersatzkasse besteht bereits, und die Versicherer nach Art. 68 mussen sich an
ihrer Finanzierung beteiligen. Zudem weist sie die Form einer Stiftung auf, die unter
der Aufsicht des Bundes steht, ist paritatisch aus Vertretern der Versicherer und der
Arbeitgeber- und Arbeitnehmerorganisationen zusammengesetzt und kann Verfi-
gungen erlassen (vgl. Art. 90a).

Was die Finanzierung der Teuerungszulagen in der UVAL anbelangt, soll grundsatz-
lich weiterhin das Prinzip gelten, das in Art. 90 Abs. 3 in seinem derzeitigen Wort-
laut aufgefiihrt ist. Da die Zahl der Versicherten jedoch starken Schwankungen
unterliegt und somit auch hier keine Perennitét des Versichertenbestandes gegeben
ist, lasst sich das Ausgabenumlageverfahren jedoch nicht ohne weiteres anwenden.
Bei einer erheblichen Abnahme des Versichertenbestandes in der UVAL, das heisst
bei einem starken Rickgang der Arbeitslosigkeit, konnte das in Artikel 90 Absatz 3
vorgesehene Finanzierungsverfahren der Teuerungszulagen den verbleibenden
Bestand der Arbeitslosen in unzumutbarer Weise belasten. Diese mussten durch
allenfalls erhebliche Zuschlége auf ihren Pramien die Teuerungszulagen fir Renten
an friher verunfallte Arbeitslose oder deren Hinterlassene mitfinanzieren. Da dies
schwer zu begriinden und umzusetzen waére, hat die SUVA bereits heute ein Finan-
zierungsverfahren gewdhlt, welches die Abhédngigkeit von der Perennitdt reduziert,
aber nicht vollstdndig eliminiert. Ende der neunziger Jahre wurde ein Fonds zur
Finanzierung der UVAL-Teuerungszulagen gebildet, welcher aus den Zinslber-
schiissen der Rentendeckungskapitalien der UVAL gedufnet wird. Jedes Mal wenn
der Bundesrat Teuerungszulagen festsetzt, entnimmt die SUVA aus diesem Fonds
die nétigen Mittel, um das Deckungskapital im Umfang der kapitalisierten Teue-
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rungszulage (Rentenwertumlageverfahren) aufzustocken. Bis heute war dieser Fonds
ausreichend, um fr die bisher festgesetzten Renten das Deckungskapital zur Finan-
zierung der Teuerungszulagen aufzustocken. Mit der Zeit werden sich aber die
Teuerungszulagen aufkumulieren und wahrend der ganzen Lebensdauer eines Rent-
ners ungefdhr exponentiell wachsen. Gleichzeitig werden wegen des wachsenden
Alters der Rentenbezliger die Zinstiberschusse infolge der Reduzierung der De-
ckungskapitalien stdndig abnehmen, was bei einer fehlenden Perennitét zu einem
starken Ruckgang der Einnahmen des bisherigen Fonds fuhren wird. Mit sehr gros-
ser Wahrscheinlichkeit werden deshalb die Teuerungszulagen der UVAL in Zukunft
teilweise auch durch Umlagebeitrage (Pramienzuschlage) zu finanzieren sein.

Die Umlagepramien kdnnen nicht ausschliesslich den arbeitslosen Personen angela-
stet werden, da diese bereits eine Versicherungspramie entrichten missen, die deut-
lich Gber dem Durchschnitt der anderen Versicherten liegt (vgl. Ziff. 2.1.3.5). Sie
kdnnen aber auch nicht allein von den Versicherten der SUVA erhoben werden, weil
die UVAL auch arbeitslose Personen einbezieht, die vor ihrer Arbeitslosigkeit bei
Versicherern nach Artikel 68 gegen Unfélle versichert waren. Da es sich um relativ
bescheidene Betrdge in Héhe von etwa acht Millionen Franken handelt, und da
andere Ldésungen mit hohen Verwaltungskosten verbunden wéren, schlagt der Bun-
desrat vor, die Umlagepramien durch die Arbeitslosenversicherung zu finanzieren
(vgl. Art. 90c).

Versicherer nach Artikel 68 UVG: Aufhebung des Gemeinschaftstarifs

Seit Inkrafttreten des UVG im Jahr 1984 hat der Grossteil der Privatversicherer und
der in der obligatorischen Unfallversicherung tatigen Krankenkassen einen gemein-
sam festgesetzten Pramientarif angewandt. Dieser wurde vom Schweizerischen
Versicherungsverband (SVV) als Empfehlung herausgegeben. Im Zuge der Revision
des Kartellgesetzes vom 6. Oktober 199510 (KG) haben die Wettbewerbsbehdrden
und der SVV vereinbart, dass dieser per 1. Januar 2007 keine Empfehlungen fir
einen Gemeinschaftstarif UVG mehr herausgibt. Folglich missen die verschiedenen
UVG-Versicherer ihre eigenen Pramientarife ausarbeiten.

Die Aufhebung des Gemeinschaftstarifs stellt die UVG-Versicherer, aber auch die
UVG-Aufsichtsorgane, vor eine véllig neue Situation. Es muss sicher gestellt wer-
den, dass die Pramienfestsetzung im Bereich der Unfallversicherung weiterhin nach
dem Grundsatz der Transparenz funktioniert.

Das heutige System, gemdss welchem die Versicherer nach Artikel 68 Absatz 1
Buchstaben a und c fiir die erstmalige Einreihung der Betriebe und der Versicherten
in die Klassen und Stufen des Pramientarifs und fiir die Anderung dieser Einreihung
Verfugungen erlassen missen, ist obsolet und wird aufgehoben. Damit die Konkur-
renz ihre Wirkung voll entfalten kann, sollen die Versicherungsnehmer (Arbeitge-
ber) hingegen bei Erhéhungen des Nettoprdmiensatzes oder des Pramienzuschlages
fur Verwaltungskosten ein Kundigungsrecht erhalten (vgl. Art. 59a Abs. 2).

2.1.3.10 Weitere Neuerungen

Wie in der Einleitung erwahnt wurde, ist die Unfallversicherungsgesetzgebung seit
tiber 25 Jahren praktisch unverandert geblieben. Gewisse Bestimmungen bedirfen

10 SR 251
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der Anpassung an die Erfahrungen in der Praxis, die rechtlichen Entwicklungen und
die inzwischen in anderen Sozialversicherungszweigen eingefiihrten Regeln; ausser-
dem missen sie modernisiert werden.

Regelung der Leistungspflicht bei Ruckféllen und Spéatfolgen

Bei Rickféllen oder Spéatfolgen nach mehreren durch verschiedene Versicherer
versicherten Unféllen kommt es vor, dass sich die involvierten Versicherer mangels
entsprechender Regelung im heutigen Recht weder (iber die Aufteilung der Kosten
noch Uber die Dossierfiihrung einigen kénnen. In solchen Fallen muss der Bundesrat
die Berechtigung erhalten, zusétzliche Bestimmungen zur Regelung der Leistungs-
pflicht und der Zusammenarbeit zwischen den Versicherern zu formulieren.

Streitigkeiten zwischen Unfallversicherern

Gemass konstanter Rechtssprechung hat ein Unfallversicherer, der sich als nicht
zustandig erachtet, keine Verfugungsbefugnis gegeniiber einem anderen UVG-
Versicherer oder der Ersatzkasse. Er kann deshalb einen anderen Versicherer nicht
per Verfiigung dazu bringen, ihm Leistungen zuriickzuerstatten, die er zuvor einem
Versicherten erbracht hatte. Bei Streitigkeiten zwischen Unfallversicherern beziig-
lich ihrer Leistungspflicht im Einzelfall muss der Versicherer, der dem Versicherten
zum voraus Leistungen erbracht hat und der den gesamten oder einen Teilbetrag
vom anderen Versicherer zurlickerstattet haben will, das BAG anrufen. Dieses muss
dann mittels Verfligung entscheiden, welcher der Versicherer die Leistungen nach
materiellem Recht zu erbringen hat — und gegebenenfalls in welchem Umfang.

Diese Regelung ist indessen nicht zufriedenstellend. Die Streitfalle zwischen Versi-
cherern betreffen ndmlich hdufig die Frage, welche kausale Rolle dieser oder jener
Unfall bei der gesundheitlichen Beeintrachtigung eines Versicherten spielt bzw.
gespielt hat. Diese Zusammenhdange werfen normalerweise medizinische Fragen auf,
die ohne vorherige Abklarungen, fir welche beim BAG keine Mittel zur Verfligung
stehen, schwierig zu beurteilen sind. Analog zu Artikel 87 des Bundesgesetzes vom
18. Mdrz 199411 (ber die Krankenversicherung soll neu zur Entscheidung von
Streitigkeiten unter Versicherern betreffend die Zustandigkeit zur Erbringung der
Leistungen in einem konkreten Fall das Versicherungsgericht desjenigen Kantons
zustandig sein, in welchem der Versicherte seinen Wohnsitz hat. Das BAG wird
hingegen als Aufsichtsbehdrde weiterhin Uber die anderen Streitigkeiten zwischen
den Versicherern entscheiden, insbesondere Anwendungsfragen der Zusammenar-
beitsvertrage zwischen Unfallversicherern im Sinne von Artikel 70 Absatz 2 sowie
Streitigkeiten im Falle von Fusionen respektive Portefeuillelibertragungen.

2.2 Erlauterungen zu den einzelnen Artikeln

Art. 1 Abs. 2 Bst. c und d (neu)

Diese Bestimmung legt den Geltungsbereich des ATSG fiir die Unfallversicherung
fest. Da von nun an die kantonalen Versicherungsgerichte fiir Streitigkeiten zwi-
schen Unfallversicherern tber die Leistungspflicht in einem konkreten Fall zustén-
dig sind (Art. 78a Abs. 1), muss klargestellt werden, dass die Nichtanwendung des

11 SR 832.10
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ATSG nur das Verfahren fiir Auseinandersetzungen zwischen Versicherern im Sinne
von Artikel 78a Absatz 2 betrifft. Der neu eingefiihrte Artikel 82a bezieht sich auf
die Verfahren tber die Anerkennung von Ausbildungskursen und die Erteilung von
Ausbildungsnachweisen — Themen, die nicht zum Versicherungsrecht gehéren.
Daher wird die Liste der Bereiche ergénzt, die nicht dem im ATSG vorgesehenen
Verfahren unterstehen. In den beiden genannten Féllen ist das Bundesgesetz tber
das Verwaltungsverfahren vom 20. Dezember 196812 (VwVG) massgebend.

Art. 1a Abs. 1

Das UVG enthélt heute keine ausdriickliche Bestimmung, wonach die arbeitslosen
Personen ebenfalls obligatorisch unfallversichert sind. Diese Versicherungspflicht
ergibt sich nur indirekt aus Artikel 22a Absatz 4 AVIG. Die vorgeschlagene Be-
stimmung (Bst. b) schliesst somit eine Liicke und ermdglicht es, die UVAL im
Gesetz zu verankern (vgl. Ziff. 2.1.3.5).

Buchstabe a entspricht der bisherigen Regelung.

Art. 3 Beginn, Ende und Ruhen der Versicherung

Abs. 1: Wie nach der derzeitigen Regelung beginnt die Versicherung in der Regel
weiterhin am Tag, an dem die Arbeit aufgrund der Anstellung angetreten wird oder
hatte angetreten werden sollen, spatestens jedoch im Zeitpunkt, in dem sich der
Arbeitnehmer auf den Weg zur Arbeit begibt. Bei arbeitslosen Personen beginnt die
Versicherung am Tag, an dem sie Anspruch auf eine Arbeitslosenentschadigung
erheben kénnen. Der Bundesrat erhalt die Kompetenz, den Beginn der Versicherung
in Sonderféllen zu regeln, beispielsweise wenn das Arbeitsverhéltnis mit Ferien oder
Feiertagen beginnt (dabei wurde namentlich an Lehrkréfte gedacht, deren Vertrag ab
1. August lauft, die jedoch ihre Berufstatigkeit erst am Ende der Schulferien auf-
nehmen). Mit dieser Losung kann einem in der Vernehmlassung gedusserten
Wunsch nachgekommen werden, ohne das bewdhrte bisherige System von Grund
auf umzugestalten.

Abs. 2: Es kommt in der Praxis immer wieder zu stérenden Deckungsliicken nach
Beendigung des alten und vor Aufnahme des neuen Arbeitsverhéltnisses, wenn
zwischen diesen ein Monat liegt. Nach bisherigem Artikel 3 Absatz 2 endet die
Nichtberufsunfalldeckung mit dem 30. Tag nach dem Tage, an dem der Anspruch
auf mindestens den halben Lohn aufhért. Diese Frist genligt nicht in jedem Fall fir
eine lickenlose Deckung bis zur neuen Arbeitsaufnahme. Wer seine Stelle bei-
spielsweise per 30. Juni aufgibt und per 1. August eine neue antritt, hat eine De-
ckungsliicke von zwei Tagen: Am 31. Juli, weil dieser Tag nicht mehr unter die 30-
tagige Nachdeckungsfrist fallt, und am 1. August, weil dies ein Feiertag ist und die
Arbeit somit erst am 2. August angetreten wird. Aufgrund der oben beschriebenen
Situation wird die in Absatz 2 vorgesehene Frist von 30 Tagen durch eine Frist von
31 Tagen ersetzt, welche auch fiir arbeitslose Personen gilt. In Verbindung mit der
Losung, die in Absatz 1 vorgeschlagen wird, lassen sich mit dieser Regelung die
stossendsten Liicken schliessen.

12 SR 172.021
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Abs. 3: Die heutige Regelung der moglichen Hochstdauer der Abredeversicherung
fuhrt oft zu Rechtsunsicherheiten. Die Maximaldauer der Abredeversicherung von
,,180 Tagen“ soll durch ,,6 Monate* ersetzt werden.

Absatz 4 entspricht dem heutigen Absatz 4.

Abs. 5: Seit der Einfuhrung von Artikel 22a Absatz 4 AVIG im Jahre 1996 besteht
das aus einem Arbeitsverhaltnis entstandene Versicherungsverhaltnis fur arbeitslose
Personen nicht mehr fort, wie dies die derzeitige Regelung noch vorsieht. Vielmehr
wird ein neues Versicherungsverhéltnis begriindet, in dem nicht mehr die gleichen
Bestimmungen anwendbar sind wie im vorherigen Versicherungsverhéltnis. Ange-
sichts von Artikel 1a Absatz 1 Buchstabe b muss die Bestimmung entsprechend
geandert werden.

Art. 6 Abs. 2

In der Praxis ergeben sich erhebliche Schwierigkeiten beim Nachweis von unfall-
ahnlichen Korperschéadigungen (vgl. Ziff. 2.1.2). Deshalb soll das Bestehen einer
vom Unfallversicherer zu ibernehmenden unfalldhnlichen Kérperschadigung nicht
vom Vorliegen eines dusseren Ereignisses abhdngig sein. Die Tatsache, dass eine in
der Auflistung von Artikel 6 Absatz 2 genannte Korperschadigung vorliegt, fuhrt zur
Vermutung, dass es sich hierbei um eine unfalldhnliche Kérperschadigung handelt,
die vom Unfallversicherer Ubernommen werden muss. Dieser kann sich aus der
Leistungspflicht befreien, wenn er beweist, dass die Kdrperschadigung vorwiegend
auf Abniitzung oder Krankheit zurtickzufiihren ist.

Art. 8 Abs. 3 (neu)

Wie im allgemeinen Teil (Ziff. 2.1.2) erwéhnt, geht es hier darum, eine Praxis der
Versicherer im Gesetz zu verankern. Es erscheint angemessen, die Nichtberufsun-
fallversicherung die Risiken tragen zu lassen, die mit der Ausibung einer nicht
freiwillig versicherten selbststandigen Erwerbstatigkeit verbunden sind. Zudem sind
die Kosten relativ beschrankt, da die Geldleistungen nur bis zur Hhe des versicher-
ten Verdienstes ausgerichtet werden, wéhrend das Einkommen aus selbststandiger
Tatigkeit nicht beriicksichtigt wird (vgl. Art. 15).

Art. 10 Abs. 1 Bst. a und ¢ sowie Abs. 2 und 3 zweiter Satz

Um den Koordinationsbestrebungen mit dem KVG gerecht zu werden, mussen
einige Begriffe des UVG mit denjenigen des KVG harmonisiert werden. Im UVG
werden heute die Begriffe Heilanstalt, Kuranstalt und Spital verwendet. Anstelle
dieser drei Begriffe wird nur noch von Spital und Kuranstalt gesprochen. Der Beg-
riff Heilanstalt wird durch Spital ersetzt. Unter den Begriff Spital fallt neu auch die
Rehabilitationsklinik, welche in der heutigen Fassung unter die Kuranstalten fallt.
Unter Kuranstalt fallen neu nur noch die Nach- und Badekureinrichtungen. Diese
Harmonisierung der Begriffe macht Anpassungen in der Verordnung erforderlich.

Abs. 1 Bst. a: Die ambulante Heilbehandlung im Spital ist in der heutigen Fassung
nicht erwahnt, obwohl es sich in der Praxis um eine wichtige Leistungskategorie
handelt. Sie wird im Gesetz aufgefiihrt, um firr die in der Praxis erforderlichen und
bereits bestehenden Tarifvertrage fir die Ambulatorien der Spitéler eine gentigende
gesetzliche Grundlage zu schaffen.
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Abs. 3: Der Bundesrat darf aufgrund von internationalen Verpflichtungen die Pflege
zu Hause nicht einschrénken, falls die VVoraussetzungen fur diese gegeben sind (vgl.
Ziff. 2.1.3.1). Aus diesem Grund wird der Passus ,,...und in welchem Umfang...“
gestrichen. Weiter wird der veraltete Begriff ,,Hauspflege” durch ,,Hilfe und Pflege
zu Hause* ersetzt.

Art. 14 Abs. 2

Die Bestattungskosten werden seit 1984 auf der Basis des Hochstbetrags des versi-
cherten Tagesverdienstes berechnet und vergitet. Der Betrag wird gegeniiber heute
verdoppelt, um der Entwicklung der Lebenshaltungskosten Rechnung zu tragen.

Art. 15 Abs. 2, 2bis (neu) und Abs. 3 zweiter Satz

Abs. 2 und Abs. 2bis: Heute ist auf Verordnungsebene geregelt, dass bei einem
Versicherten, welcher bei mehr als einem Arbeitgeber angestellt ist, der Gesamtlohn
fiir die Bemessung der Taggelder und Renten massgebend ist. Zur Klarstellung wird
dieser Grundsatz neu auf Gesetzesebene festgehalten. Er gilt auch, wenn der Arbeit-
nehmer nicht bei allen Arbeitgebern nichtberufsunfallversichert ist, oder wenn er
neben der unselbststandigen Tatigkeit eine selbststdndige Tatigkeit ausiibt, fir
welche er sich gemass Artikel 4 freiwillig versichert hat. Wegen der Verankerung
der UVAL muss im Gesetz auch festgelegt werden, welcher Lohn fiir die Bemes-
sung der Taggelder und Renten fiir diese Personen massgebend ist. Die vorgeschla-
gene Ldsung entspricht der bisherigen Verordnungsregelung.

Abs. 3 zweiter Satz: Die Pramien und die Geldleistungen der obligatorischen Un-
fallversicherung werden auf einem plafonierten Lohn berechnet. Dieser wird heute
so festgesetzt, dass in der Regel mindestens 92 %, aber nicht mehr als 96 % der
versicherten Arbeitnehmenden zum vollen Verdienst versichert sind. Aufgrund der
in Ziffer 2.1.3.2 aufgefuhrten Argumente soll die aktuelle Bandbreite so gedndert
werden, dass mindestens 90 %, aber nicht mehr als 95 % aller Arbeitnehmenden
zum vollen Verdienst versichert sind.

Art. 16 Abs. 1% und Abs. 4

Der Bundesrat soll bestimmen, in welchen Fallen aufgrund von andernfalls auftre-
tenden Versicherungsliicken und administrativen Problemen der Taggeldanspruch
auch ohne Vorliegen einer konkreten Verdiensteinbusse wéhrend der Arbeitsunfa-
higkeit entsteht (vgl. Ziff. 2.1.3.2).

Absatz 4 entspricht der heutigen Regelung von Artikel 4 der Verordnung zur UVAL,
welche wegen ihrer besonderen Bedeutung ins UVG aufgenommen werden soll.

Art. 17 Abs. 2 und 3

Das Taggeld, das arbeitslosen Personen ausbezahlt wird, entspricht wie heute dem
Nettobetrag der Arbeitslosenentschddigung und nicht 80 % des versicherten Ver-
dienstes. Damit wird die zurzeit in der Verordnung festgelegte Regelung, dass das
Taggeld der Unfallversicherung die Arbeitslosenentschédigung nicht (bersteigen
darf, im Gesetz verankert.

Angesichts der Informatikmittel, die den Versicherern zur Verfigung stehen, ver-
zichtet der Bundesrat bereits seit rund zehn Jahren darauf, Tabellen fiir die Bemes-

31



sung der Taggelder zu erstellen. Da Absatz 3 somit nicht mehr angewandt wird,
kann er aufgehoben werden.

Art. 20 Abs. 2° und 2"*" (neu)

Gemaéss der heutigen Regelung werden Invaliden-, Alters- oder Hinterlassenenren-
ten, welche von einer auslandischen Sozialversicherung geschuldet oder ausbezahlt
werden, nicht in die Komplementérrentenberechnung einbezogen. Deshalb ist es
moglich, dass eine Person, welche mehrere Jahre im Ausland Beitrage bezahlt hat,
bevor sie in der Schweiz gearbeitet hat, im Falle eines Unfalles zusétzlich zur Kom-
plementédrrente gemass Artikel 20 Absatz 2 eine Rente der ausléndischen Sozialver-
sicherung erhélt. Diese Situation kann betrachtliche Uberentschadigungen zur Folge
haben, weshalb auch die Invaliden-, Alters- und Hinterlassenenrenten, welche von
einer ausléndischen Sozialversicherung geschuldet oder ausbezahlt werden, in die
Komplementérrentenberechnung einbezogen werden sollen (Abs. 2bis).

Die heutige Regelung, wonach die Invalidenrenten (Grund- und Komplementérren-
ten) in der obligatorischen Unfallversicherung grundsétzlich unveréndert tber das
Rentenalter hinaus bezahlt werden, kann zu Uberentschadigungen fiihren (vgl. Ziff.
2.1.3.2). Es wird vorgeschlagen, beim Erreichen des Rentenalters gemass der AHV-
Gesetzgebung die Invalidenrenten respektive die Komplementarrenten einschliess-
lich Teuerungszulagen entsprechend dem Alter des Versicherten zum Unfallzeit-
punkt zu kiirzen (Abs. 2ter).

Art. 22 Revision der Rente

Die Invalidenrenten der obligatorischen Unfallversicherung werden nicht mehr
revidiert, wenn davon ausgegangen werden kann, dass sich die anspruchsberechtigte
Person definitiv aus dem Erwerbsleben zuriickgezogen hat. Dies wird immer dann
angenommen, wenn die Person das ordentliche Rentenalter in der AHV erreicht oder
eine ganze Altersrente dieser Versicherung vorbezieht. Zur Vermeidung von Ande-
rungen des Gesetzestextes infolge von Anderungen bei der AHV wird nicht mehr
auf ein Alter in Jahren abgestelit.

Art. 24 Abs. 2 zweiter Satz (neu)

Die Integritatsentsch&digung wird grundsétzlich mit der Invalidenrente festgesetzt
oder, falls kein Rentenanspruch entsteht, bei der Beendigung der &rztlichen Behand-
lung gewéhrt. Fir den Zeitpunkt der Entstehung des Anspruches kann der Bundesrat
fiir Sonderfalle eine abweichende Regelung festlegen. Dies gilt vor allem fiir As-
bestopfer. Hier kann die Krankheit erst sehr spét festgestellt werden, und in den
allermeisten Fallen wird keine Invalidenrente ausbezahlt. Zudem wird die &rztliche
Behandlung bis zum Tod fortgesetzt. Der Versicherte hat deshalb nur dann einen
gesicherten Anspruch auf eine Integritdtsentschadigung, wenn eine Sonderregelung
geschaffen wird (vgl. Ziff. 2.1.3.2).

Art. 26 Abs. 2 (neu)

In Anlehnung an die Regelung der anderen Sozialversicherungen sollen Beginn und
Ende des Anspruches auf Hilflosenentschadigung im Gesetz geregelt werden. Bisher
befand sich die entsprechende Regelung auf Verordnungsebene, wobei die gesetzli-
che Grundlage fir die Verordnungsbestimmung nur rudimentér war.
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Der Anspruch auf Hilflosenentschadigung soll am ersten Tag des Monats beginnen,
in welchem die versicherte Person bleibend hilflos geworden ist oder am ersten Tag
des Monats, nach welchem sie ein Jahr ohne wesentlichen Unterbruch hilflos gewe-
sen war. Dabei wird dem Umstand Rechnung getragen, dass die Hilflosenentschadi-
gung wie die Invalidenrente auf Dauer ausgelegt ist. Vorlibergehende Hilfsbediirf-
tigkeit wird durch Leistungen fir Hilfe und Pflege zu Hause abgedeckt.

Die heutige Regelung fiir das Ende des Anspruches (Art. 37 Satz 2 UVV) ist prakti-
kabel und kann auf Gesetzesstufe (ibernommen werden.

Art. 27 Hohe

In der heutigen gesetzlichen Regelung ist festgelegt, dass sich der Monatsbetrag der
Hilflosenentsch&digung auf mindestens den doppelten und héchstens den sechsfa-
chen Hochstbetrag des versicherten Tagesverdienstes belduft. Mit der vorgeschlage-
nen Anderung wird klargestellt, dass es sich hierbei um den Hochstbetrag des versi-
cherten Tagesverdienstes zum Zeitpunkt der  Ausrichtung der
Hilflosenentschadigung handelt und nicht um jenen zum Unfallzeitpunkt.

Art. 29 und 29a (neu)

Aus gesetzgebungstechnischen Griinden wird der bisherige Artikel 29 auf zwei
Bestimmungen verteilt, um den Anspruch des (iberlebenden Ehegatten einerseits und
die Entstehung und das Erldschen dieses Anspruchs andererseits voneinander zu
trennen.

Art. 29 Anspruch des tberlebenden Ehegatten

Der heutige Absatz 2 muss aufgehoben werden, da diese Bestimmung nicht mehr
mit dem Eherecht und dem internationalen Recht vereinbar ist. Gemdass neuem
Eherecht bedarf es keiner offentlichen Verkiindung mehr. Vielmehr stellen die
zukiuinftigen Ehegatten ein Gesuch um Durchfilhrung des Vorbereitungsverfahrens
beim Zivilstandsamt des Wohnortes der Braut oder des Brautigams. Das internatio-
nale Recht (Ubereinkommen Nr. 102 der IAO13 und die EOSS14) kniipft den Leis-
tungsanspruch des (iberlebenden Ehegatten nicht an Bedingungen. Dem uberleben-
den Ehegatten dirfen nur dann Leistungen gekirzt oder verweigert werden, wenn
dieser im Konkubinat lebt.

In den neuen Absétzen 2 und 3, welche dem heutigen Absatz 3 entsprechen, wird
der Grundsatz aufrechterhalten, wonach der (iberlebende Ehegatte Anspruch auf eine
Rente hat, wenn er erwerbsunféhig wird oder wenn er binnen zwei Jahren nach dem
Tod des versicherten Ehegatten invalid wird. Der anspruchsberechtigende Invalidi-
tatsgrad — heute mindestens zwei Drittel — wird indessen der geltenden Regelung in
der IV angepasst, nach der mindestens ein Invaliditatsgrad von 70% erforderlich ist,
um eine ganze IV-Rente zu beziehen.

Absatz 4 entspricht dem heutigen Absatz 4.

Da der heutige Absatz 5 nicht mit internationalem Recht vereinbar ist, muss er
aufgehoben werden. Es ist ndmlich gemass internationalem Recht nicht zuldssig, die

13 SR 0.831.102
14 SR 0.831.104
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Leistungen des Uberlebenden Ehegatten zu kiirzen oder zu verweigern, wenn er
seine Pflichten gegeniiber den Kindern in schwerwiegender Weise nicht erflillt hat.

Der heutige Absatz 6 wird in den neuen Artikel 29a verschoben, welcher den Be-
ginn und das Ende des Anspruches des tberlebenden Ehegatten regelt.

Art. 29a (neu) Beginn und Ende des Anspruchs

Dieser Artikel regelt den Beginn und das Ende des Anspruchs des (iberlebenden
Ehegatten. Er bernimmt im Wesentlichen die aktuelle Regelung von Artikel 29.

Art. 31 Abs. 4% (neu)

Analog zum neuen Artikel 20 Absatz 2" sollen auch bei der Hinterlassenenrente
gleichartige Renten von ausldndischen Sozialversicherungen in die Komplementér-
rentenberechnung einbezogen werden.

Art. 34a (neu) Teuerungszulagen in der freiwilligen Versicherung

Hierbei handelt es sich nicht um eine eigentliche Neuerung. Die Bestimmung uber-
nimmt bloss die bisher in der Verordnung enthaltene Regelung in das Gesetz. Diese
Verankerung im Gesetz entspricht dem Wunsch mehrerer Vernehmlassungsteilneh-
mer und regelt die Frage der Gewéhrung von Teuerungszulagen in diesem Zweig
der Unfallversicherung klar und eindeutig.

Art. 37 Abs. 3

Im Gegensatz zu Artikel 21 Absatz 1 ATSG, welcher ein schwerwiegenderes Ver-
halten bestraft, sieht Artikel 37 Absatz 3 in seinem heutigen Wortlaut die Mdglich-
keit vor, Geldleistungen im Fall von nicht vorsatzlichen Vergehen oder Verbrechen
endglltig zu kirzen, und nicht bloss voriibergehend. Theoretisch kdnnte die Bestra-
fung folglich bei einem fahrléssig verursachten Versicherungsfall schwerwiegender
ausfallen als bei vorsétzlichem Handeln. Um diese Ungereimtheit, welche im Ubri-
gen auch nicht dem Willen des Gesetzgebers entspricht — dieser wollte eine Rege-
lung, wie sie vor dem Inkrafttreten des ATSG existiert hat — zu korrigieren, sollen
Geldleistungen, unabhangig davon, ob der Versicherte den Unfall bei der vorsatzli-
chen oder fahrlé&ssigen Ausiibung eines Verbrechens oder Vergehens herbeigefuhrt
hat, endgiltig verweigert werden kdnnen.

Was die Angehdrigen eines aufgrund seines strafbaren Verhaltens tddlich verunfall-
ten Versicherten anbelangt, so trifft man heute folgende paradoxe Situation an:
Geldleistungen kdénnen nicht gekirzt werden, wenn die Hinterlassenen den Unfall
vorsétzlich oder bei vorsétzlicher Ausiibung eines Verbrechens oder Vergehens
herbeigefiihrt haben (Art. 21 Abs. 2 ATSG e contrario); sie konnen aber gekirzt
werden, wenn der Versicherte ihn bei nicht vorsétzlicher Auslibung eines Verbre-
chens oder Vergehens herbeigefiihrt hat (Art. 37 Abs. 3 UVG). Diese Inkonsequenz
muss eliminiert und auf Leistungskiirzungen zu Gunsten der Uberlebenden verzich-
tet werden, wenn der Versicherte den Unfall durch ein nicht vorsatzlich begangenes
Verbrechen oder Vergehen herbeigefihrt hat.

34



Art. 45 Abs. 2% (neu)

Eine wichtige Voraussetzung flir die angemessene Bearbeitung eines Unfalls besteht
darin, dass die Unfallmeldung so rasch als mdglich erstellt wird. Angesichts der
besonderen Situation der arbeitslosen Personen ist eine spezielle Regelung notwen-
dig. Wie die anderen Versicherten missen diese Personen den Unfall ebenfalls bloss
einer einzigen Stelle melden. Daher kann die arbeitslose Person die Meldung der
Arbeitslosenversicherung einreichen, die sie an den Unfallversicherer, d. h. die
SUVA, weiterleitet, oder sie direkt dem Versicherer zukommen lassen. Fihrt der
Unfall zum Tod des Versicherten, kommt diese Pflicht den Hinterlassenen zu, die
Anspruch auf Versicherungsleistungen haben.

Art. 51 (neu) Versichertenkarte

Gemaéss Artikel 42a KVG kann der Bundesrat bestimmen, dass fir jede (kranken-)
versicherte Person eine Versichertenkarte ausgestellt wird, welche den Namen und
die Versichertennummer der AHV enthdlt. Der Bundesrat hat mit der Verordnung
vom 14. Februar 200715 (iber die Versichertenkarte fiir die obligatorische Kranken-
pflegeversicherung die Krankenversicherer verpflichtet, jeder in der obligatorischen
Krankenpflegeversicherung versicherten Person eine Versichertenkarte auszustellen.
Die Versichertenkarte wird zur Rechnungstellung verwendet (Art. 42a Abs. 2
KVG). Ausserdem konnen die Versicherten freiwilig personliche Daten auf die
Karte aufnehmen lassen (Art. 42a Abs. 4 KVG). Damit kdnnen sie bei einer geplan-
ten Konsultation oder im Notfall den Leistungserbringern wichtige Informationen
Uber ihre Person und ihre Gesundheit zukommen lassen.

Die neue Regelung legitimiert die Verwendung der Versichertenkarte durch die
Leistungserbringer, wenn sie einen Unfallpatienten behandeln. Den Unfallversiche-
rungen erwachsen durch diese Verweisnorm keine Kosten.

Art. 53 Eignung

Abs. 1: Bisher waren die Qualifikationen, welche die Arzte, Zahnarzte, Apotheker
und Chiropraktoren vorweisen mussen, um ihre Tatigkeit zu Lasten der Unfallversi-
cherung ausiiben zu konnen, abschliessend im vorliegenden Artikel in Absatz 1
geregelt. Seit dem 1. September 2007 ist die Regelung gemdss dem Bundesgesetz
tber die universitdren Medizinalberufe vom 23. Juni 200616 massgebend. Deshalb
ist die Bestimmung anzupassen. Nach wie vor sind die von einem Kanton zur Abga-
be von Medikamenten zugelassenen Arzte im Umfang dieser Zulassung den Apo-
thekern gleichgestellt.

Abs. 2: Friher waren die Rettungsdienste meist in den Spitélern integriert; heute
bestehen zunehmend selbststandige Dienste. Im Bereich der Unfallversicherung
sollen — wie dies auch in der Krankenversicherung der Fall ist — die Transport- und
Rettungsunternehmen zur selbststdndigen Tatigkeit zugelassen werden konnen,
damit auch die Mdglichkeit besteht, mit diesen Tarifvertrdge abzuschliessen. Ent-
sprechend der Anderung von Artikel 10 werden die Begriffe angepasst.

15 SR 832.105
16 SR811.11
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Art. 55 Ausschluss
Entsprechend der Anderung von Artikel 10 werden die Begriffe angepasst.

Art. 56

Abs. 1: Die Regelung entspricht weitgehend dem bisherigen Absatz 1, wobei der
letzte Satz in den neu konzipierten Absatz 3 verschoben wird, da er nur die Vergu-
tung der ambulanten Behandlung betrifft.

Abs. 2: Die Versicherer haben im Zusammenhang mit der Einfihrung des UVG zur
Vorbereitung der Tarifvertrdge und zu deren Abschluss sowie zur gemeinsamen
Regelung weiterer Fragen, die sich im Zusammenhang mit der Festlegung der Medi-
zinaltarife fiir die Trdger der obligatorischen Unfallversicherung ergeben, eine
Kommission gegriindet (Medizinaltarifkommission). Die Kommission wird neu als
Ausschuss im Gesetz erwéhnt. Um die Koordination mit anderen Sozialversicherun-
gen zu gewéhrleisten, nehmen Vertreter der Militarversicherung und der Invaliden-
versicherung an den Sitzungen des Ausschusses teil.

Abs. 3: Dieser Absatz regelt die Vergitung der ambulanten Behandlung. Der bisher
auf Verordnungsebene festgehaltene Grundsatz, wonach Zusammenarbeits- und
Tarifvertrdge betreffend die ambulante Behandlung auf gesamtschweizerischer
Ebene abgeschlossen werden missen (vgl. Art. 70 Abs. 1 UVV), wird neu auf
Gesetzesebene statuiert, da er sich bewahrt hat. Ferner wird im Hinblick auf eine
bessere Koordination der Medizinaltarife in den verschiedenen Sozialversicherungen
festgehalten, dass die Tarife die gleichen Strukturen aufweisen mussen wie in der
Krankenversicherung. Diesem Anliegen wird bereits heute mit dem in allen Sozial-
versicherungen massgebenden TARMED Rechnung getragen. Geregelt wird neu
auch die Vergiitung der ambulanten Behandlung von UVG-versicherten Personen —
namentlich bei Notfallen — durch Leistungserbringer, welche den massgebenden
Vertragen nicht beigetreten sind.

Abs. 4: Wie im ambulanten Bereich sollen auch im stationéren Bereich die Struktu-
ren des Tarifwerkes vereinheitlicht werden. Es ist ndmlich den Spitélern nicht zu-
zumuten, je nach Sozialversicherung, fir welche sie Leistungen erbringen, nach
unterschiedlichen Strukturen abzurechnen. Allerdings soll es den Vertragspartnern
mdglich sein, den besonderen Bediirfnissen der obligatorischen Unfallversicherung
Rechnung zu tragen. Demnach soll die Abrechnung spezieller diagnostischer oder
therapeutischer Leistungen getrennt von den Fallpauschalen in Rechnung gestellt
werden kdénnen. Weiter wird die heutige Verordnungsregelung betreffend die Be-
handlung von Versicherten, welche sich in ein Spital ohne Vertrag oder in eine
andere als die allgemeine Abteilung begeben, im Gesetz verankert.

Abs. 5: Die Versicherer werden verpflichtet, sich an der Finanzierung der Organisa-
tion nach Artikel 49 KVG zu beteiligen, da sie die von der Organisation erarbeiteten
Tarifstrukturen anwenden.

Die Absétze 6, 7 und 8 entsprechen im Wesentlichen der heutigen Regelung. Um die
Koordination mit dem KVG zu fordern, wird die Formulierung des Artikels 44
Absatz 1 KVG betreffend Tarifschutz (ibernommen.

Art. 57 Abs. 1
Entsprechend der Anderung von Artikel 10 werden die Begriffe angepasst.
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Art. 59a (neu) Typenvertrag

Der heute praktizierte Typenvertrag ist in der Verordnung geregelt und hat keine
ausdriickliche gesetzliche Grundlage. Diese Licke soll mit der vorgeschlagenen
Bestimmung nachgeholt werden (Abs. 1).

Abs. 2: Auf Grund des heute bestehenden Typenvertrags konnen die versicherten
Betriebe den Vertrag unter Einhaltung einer dreimonatigen Kindigungsfrist auf
Ablauf kiinden. Bei Anderungen des Pramientarifs haben sie hingegen kein Kiindi-
gungsrecht. Sie konnen jedoch gegen die erstmalige Einreihung in die Klassen und
Stufen der Pramientarife sowie gegen die Anderung der Einreihung Einsprache
erheben (Art. 124 Bst.d UVV). Andert hingegen lediglich der Pramiensatz, so
haben sie weder ein Kindigungsrecht noch eine Einsprachemdglichkeit. Diese
Regelung ist besonders dann stossend, wenn dem Versicherungsnehmer eine Pra-
miensatzanderung gegen Ende Oktober (Art. 113 Abs. 3 UVV) mitgeteilt wird —
also nach Ablauf der Kiindigungsfrist von Ende September.

Da die privaten UVG-Versicherer seit dem 1. Januar 2007 auf Grund der Vereinba-
rung mit der Weko verpflichtet sind, gesellschaftsindividuelle Pramientarife zu
berechnen und einzufihren, ist die geltende Regelung nicht mehr sinnvoll. Im Hin-
blick auf den entstehenden Wettbewerb und nicht zuletzt auch im Interesse der
Versicherungsnehmer sollte kiinftig auch bei Tarifanderungen (sei es mit oder ohne
Anderung der Einreihung in die Klassen und Stufen) ein Kiindigungsrecht bestehen,
nicht jedoch fiir Anderungen der Umlagebeitrage fir Teuerungszulagen (welche fiir
alle privaten Versicherer identisch sind), und Unfallverhitungsbeitrage (welche vom
Bundesrat festgelegt werden).

Absatz 3 entspricht im Wesentlichen dem heutigen Absatz 2 von Artikel 93 UVV.

Art. 60 Anhorung der Arbeitgeber- und Arbeitnehmerorganisationen

Die Durchfuhrung von Anhorungsverfahren in einem wetthewerbsorientierten
System mit liberalisierten Pramientarifen (vgl. Ziff. 2.1.3.9) ist nur schon im Hin-
blick auf die frihzeitige Information der Konkurrenz nicht mehr sinnvoll. Zudem
konnte die Flut von Anhérungsverfahren von den angehérten Verbanden wohl kaum
mehr bewaltigt werden. Mit der Einfiihrung eines Kiindigungsrechts bei Tarifanpas-
sungen (vgl. Art. 59a) ist den Interessen der versicherten Betriebe weitaus besser
gedient als mit einem Anhd&rungsverfahren. Die Betriebe aber, welche bei der SUVA
versichert sind, kdnnen den Versicherer im Gegensatz zu jenen Betrieben, welche
bei einem privaten Versicherer versichert sind, nicht wechseln, wenn sie mit den
Pramientarifen nicht einverstanden sind. Deshalb soll die Anhérung der bei der
SUVA versicherten Arbeitgeber- und Arbeitnehmerverbénde aufrecht erhalten
bleiben. Dies umso mehr, als mit den neuen Bestimmungen Uber die Organisation
der SUVA vorgesehen ist, die Zahl der Vertreter der Sozialpartner in den Leitungs-
organen der SUVA zu verkleinern.

Art. 66 Sachberschrift, Abs. 1 Bst. e sowie Abs. 3 (neu)

Wie unter Ziffer 2.1.3.3 beschrieben, werden zur Prézisierung des Té&tigkeitsberei-
ches der SUVA bestimmte Betriebe, welche Metall, Holz, Kork, Kunststoffe, Stein
oder Glas maschinell bearbeiten, von der Unterstellung unter die SUVA einzeln und
abschliessend ausgenommen (Abs. 1).
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Neu ist im UVG ausdriicklich festgehalten, dass alle arbeitslosen Personen, die die
Voraussetzungen von Artikel 1a erfillen, bei der SUVA gegen Unfélle versichert
sind. Zudem wird im UVG die notwendige gesetzliche Grundlage fir den Erlass von
erganzenden Bestimmungen auf Verordnungsstufe geschaffen, insbesondere zur
Regelung der Zustandigkeit der UVAL bei Zwischenverdienst, bei Teilarbeitslosig-
keit oder bei arbeitsmarktlichen Massnahmen. Dabei wird man sich auf die Grund-
séatze der Verordnung Uber die UVAL abstiitzen, die sich insgesamt bewahrt haben
(Abs. 3bis),

Art. 73 Abs. 2 und 2" (neu)

Abs. 2: Die Versicherer nach Artikel 68 und die Ersatzkasse hatten bereits wenige
Jahre nach dem Inkrafttreten des UVG zur Vermeidung von Versicherungsnotstan-
den beziehungsweise Deckungslicken, welche in Folge Vertragsaufhebung oder
Versichererwechsel auftreten kénnen, vereinbart, dass die Ersatzkasse Arbeitgeber
auch dann einem Versicherer zuweist, wenn sie keinen Versicherer gefunden haben.
Diese Praxis — indirekter Annahmezwang — wird neu im Gesetz verankert.

Abs. 2®": Die der Ersatzkasse in den Artikeln 77a und 90a zusétzlich iibertragenen
Aufgaben sind explizit aufzufiihren.

Art. 75 Abs. 1

Die heutige Regelung, welche den 6ffentlichen Verwaltungen der Kantone, Bezirke,
Kreise und Gemeinden sowie anderen oOffentlich-rechtlichen Korperschaften ein
einmaliges Wahlrecht zwischen der SUVA und den Versicherern nach Artikel 68
einrdumt, hat sich als problematisch erwiesen (vgl. Ziff. 2.1.3.4). Neu soll dieses
Wahlrecht alle drei Jahre ausgelibt werden kénnen. Diese Laufzeit, welche einer der
tiblichen Varianten geméss bisherigem Typenvertrag entspricht, ist fiir die Durch-
fuhrung des Wahlrechts praktikabel.

Art. 76

Der heutige Artikel legt fest, dass der Bundesrat von sich aus oder auf gemeinsames
Begehren der Arbeitgeber- und Arbeitnehmerorganisationen priift, ob eine Anderung
der Zuteilung bestimmter Betriebs- oder Berufskategorien zur SUVA oder zu den
Versicherern nach Artikel 68 angezeigt ist. Der Gesetzeber hat den Téatigkeitsbereich
der SUVA in Artikel 66 ohne grosse Anderungen vom KUVG iibernommen. Der
Bestand der bei der SUVA versicherten Arbeithehmenden sollte ungeféahr gleich
bleiben. Im Unterschied zum alten Recht geht es heute darum, den Zustandigkeitsbe-
reich der SUVA und jenen der Versicherer nach Artikel 68 abzugrenzen, und nicht
zu bestimmen, ob die Arbeitnehmenden eines Betriebes versichert sind oder nicht.
Aus diesem Grund bestehen keine Kriterien mehr, welche eine neue Zuteilung von
Betrieben begriinden liessen. Artikel 76 muss deshalb gestrichen werden.

Art. 77 Abs. 2bis (neu) und Abs. 3 Bst. e und f (neu)

Abs. 2bis: In Artikel 66 Absatz 1 sind jene Betriebe und Verwaltungen abschliessend
aufgezéhlt, welche zum Tatigkeitsbereich der SUVA gehdren und von Gesetzes
wegen der SUVA unterstellt sind (Art. 59 Abs. 1). Personen, fiir deren Versicherung
nicht die SUVA zustandig ist, werden gemass Artikel 68 Absatz 1 durch private
Versicherungseinrichtungen, Krankenversicherer und 6ffentliche Unfallversiche-
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rungskassen versichert. Hier wird das Versicherungsverhaltnis durch Vertrag be-
griindet.

Nicht geregelt ist der Fall, in welchem sich erst spater — beispielsweise bei der
Unfallabklarung — herausstellt, dass ein Betrieb beim ,,falschen“ Versicherer versi-
chert ist. Dies ist der Fall, wenn ein Vertrag mit einem Versicherer nach Artikel 68
abgeschlossen wurde, obwohl der Betrieb der SUVA unterstellt ware, oder wenn die
SUVA einen Betrieb unterstellt hat, welcher nicht in ihren Zustandigkeitsbereich
fallt. Ebenso ist an Félle zu denken, wonach ein Betrieb seinen Téatigkeitsbereich im
Laufe der Zeit derart geandert hat, dass seine urspriingliche Unterstellung nicht mehr
den Verhaltnissen entspricht, dies aber erst im Zusammenhang mit Abkl&rungen
eines bereits eingetretenen Unfalles erkannt wird. In solchen Féllen soll jener Versi-
cherer fir die Versicherungsleistungen zustandig sein, der zum Unfallzeitpunkt
Prémien bezogen hat. Die heutige Praxis, wonach in solchen Féallen keine riickwir-
kende Abwicklung, sondern eine pragmatische, praktikable Zustédndigkeitsregelung
erfolgt, wird im Gesetz verankert. Der Ubergang des Betriebes auf den zustindigen
Versicherer wird auf einen Zeitpunkt nach dem Unfall zwischen den involvierten
Versicherern vereinbart.

Abs. 3 Bst. e: Bei Riickféllen oder Spéatfolgen nach mehreren durch verschiedene
Versicherer versicherten Unfallen kommt es vor, dass sich die involvierten Versi-
cherer mangels entsprechender Regelung im heutigen Recht weder tber die Kosten-
aufteilung noch Uber die Dossierfuhrung einigen konnen. Denkbar ware in diesem
Fall eine Aufteilung nach der Anzahl der involvierten Versicherer, und die Dossier-
flihrung kénnte an den fiir den letzten Unfall zustandigen Versicherer Ubertragen
werden. Die Auflistung der Tatbestdnde, unter denen der Bundesrat zusétzliche
Bestimmungen zur Regelung der Leistungspflicht und des Zusammenwirkens der
Versicherer erlasst, wird entsprechend erganzt.

Abs. 3 Bst. f: Es fehlt im heutigen Recht eine Regelung tiber die Vorleistungspflicht
bei Streitigkeiten zwischen Unfallversicherern (vgl. Art. 78a). Wenn eine eindeutige
Zuordnung der Gesundheitsschadigung zu mehreren versicherten Unféllen aus
medizinischer Sicht nicht mdéglich ist, die Unfallkausalitat aber mit Uberwiegender
Wahrscheinlichkeit feststeht, rechtfertigt es sich nicht, den Versicherten die Folgen
der Beweislosigkeit und der Streitigkeit zwischen den Versicherern tragen zu lassen,
bis ein rechtskraftiger Entscheid gefallen ist. Gemé&ss Rechtsprechung ist der zuletzt
zustandige Unfallversicherer vorleistungspflichtig. Der Bundesrat wird erméachtigt,
die Vorleistungspflicht in diesem Sinn zu regeln.

Art. 77a (neu) Grossereignisse

Die Griinde fir die Einfuhrung einer Ereignislimite wurden in Ziffer 2.1.3.6 ausge-
fuhrt. Grossereignisse werden nicht inhaltlich, sondern in Bezug auf die Schadenhd-
he definiert. Es ist sehr wichtig, dass bereits kurz nach Eintreffen eines Ereignisses,
welches voraussichtlich als Grossereignis einzustufen ist, die erforderlichen Daten
an eine zentrale Datensammelstelle gemeldet werden. Fir die Versicherer nach
Acrtikel 68 ist die Ersatzkasse UVG die geeignete Stelle.
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Art. 78a Streitigkeiten zwischen Unfallversicherern

Wie unter Ziffer 2.1.3.10 ausgefhrt, wird vorgesehen, dass fir Streitigkeiten zwi-
schen Unfallversicherern betreffend die Zustandigkeit zur Erbringung von Leistun-
gen in einem konkreten Fall die kantonalen Gerichte zustandig sind.

Art. 81 Abs. 1

Nach der heutigen Formulierung sind die Vorschriften Gber die Arbeitssicherheit auf
alle Betriebe anwendbar, die in der Schweiz Arbeithehmende beschaftigen. Es ist
indessen unklar, ob auch auslandische Betriebe, die Arbeitnehmende in die Schweiz
entsenden, den Vorschriften tber die Verhiitung von Berufsunféllen und Berufs-
krankheiten unterstehen. Die neue Regelung, mit welcher klargestellt wird, dass
auch diese Betriebe erfasst sind, soll einerseits zur Verbesserung der Arbeitssicher-
heit aller Arbeitnehmenden in der Schweiz beitragen und andererseits fiir alle Be-
triebe mdglichst gleiche Wettbewerbsbedingungen erméglichen.

Art. 82a (neu) Arbeiten mit besonderen Gefahren

Bei der Benutzung von Arbeitsmitteln kommt es pro Jahr durchschnittlich zu 14
Todesféllen und 70 Unfallen mit Invaliditatsfolge. Die Praxis zeigt, dass diese
Unfélle auf mangelnde Kenntnisse in der Bedienung von mobilen Arbeitsmitteln wie
Staplern oder Baumaschinen zurlickzufiihren sind. Das gleiche gilt fir den Umgang
mit besonderen gesundheitsgefdhrdenden Stoffen.

Auf Gesetzesstufe fehlt zurzeit eine rechtliche Grundlage, damit der Bundesrat fur
die Ausflihrung von Arbeiten mit besonderen Gefahren besondere Anforderungen an
die Ausbildung der Arbeitnehmenden stellen kann. Es wird daher eine solche Geset-
zesgrundlage geschaffen. Zudem wird dem Bundesrat tbertragen, die Ausbildung
und die Anerkennung von Ausbildungskursen zu regeln.

Art. 83 Abs. 3 (neu)

Die Planung und die Koordination der baustellenspezifischen Massnahmen
(Schutzmassnahmen, die von mehreren Unternehmen beniitzt werden wie Geriste,
Auffangnetze, Laufstege, Sicherungsmassnahmen in Graben und Baugruben sowie
Hohlraumsicherungsmassnahmen im Untertagbau) sind fiir die Sicherheit der Ar-
beitnehmenden auf Baustellen von zentraler Bedeutung. Mangels gesetzlicher
Grundlage konnte bisher der Einsatz von Spezialisten zur Planung und Koordination
von Massnahmen nicht vorgeschrieben werden. Diese Liicke wird mit der vorge-
schlagenen Bestimmung geschlossen.

Art. 85 Abs. 1 erster Satz und Abs. 2, Abs. 2%, 3% und 3*'(neu) sowie Abs. 4

Abs. 2: Die Koordinationskommission besteht heute aus neun bis elf Mitgliedern.
Die Sozialpartner nehmen an den Kommissionssitzungen ohne Stimmrecht teil. Da
es im Bereich der Verhitung von Berufsunféllen und Berufskrankheiten wesentlich
darauf ankommt, dass die geforderten Massnahmen von den Sozialpartnern getragen
werden, sind diese als Vollmitglieder in die Kommission einzubeziehen. Neu besteht
die Kommission aus elf Mitgliedern, wobei die Sitzverteilung festgelegt wird. Da
die Durchfilhrungsorgane zur Thematik Arbeitssicherheit direkt ihr Fachwissen
einbringen konnen, wird ihre Vertretung zu Lasten der Versicherer verstérkt.
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Abs. 2bis; Nach heutigem Recht ist der Vorsitz der Kommission einem Vertreter der
SUVA vorbehalten. Es erscheint angebracht, der Kommission die Wahl des Vorsit-
zenden zu Uberlassen und festzuhalten, dass die Kommission sich selber konstituiert.

Abs. 3bis; Die Koordinationskommission erstellte bis anhin den Voranschlag zur
Verwendung des Pramienzuschlages fur die Verhiitung von Berufsunféllen und
Berufskrankheiten. Diese Praxis hat sich bewéhrt und wird im Gesetz verankert.

Abs. 3ter: Heute wird die Sonderrechnung der SUVA von ihrem Verwaltungsrat
verabschiedet und dem Bundesrat zur Genehmigung zugestellt. Die Koordinations-
kommission erhélt diese Sonderrechnung lediglich zur Kenntnis. Diese beschriebene
Ordnung steht nicht im Einklang mit der Aufgabe der Koordinationskommission,
die Tatigkeitsbereiche der verschiedenen Durchfilhrungsorgane der Arbeitssicherheit
aufeinander abzustimmen und zu beschliessen (vgl. Abs. 3bis). Entsprechend wird im
Gesetz festgehalten, dass die Koordinationskommission die gesonderte Rechnung
der SUVA zuhanden des Bundesrates verabschiedet.

Abs. 4: Die heutige Formulierung vermittelt den Eindruck, dass die Beschlisse der
Koordinationskommission nur fir die Durchfiihrungsorgane des Arbeitsgesetzes
verbindlich seien, was nicht der Fall ist. Daher wird klargestellt, dass die Beschliisse
fur alle Durchfuhrungsorgane verbindlich sind.

Art. 87a (neu) Beitrage auslandischer Betriebe

Alle Betriebe, die in der Schweiz Arbeiten ausflihren, unterstehen den Vorschriften
tiber die Unfallverhiitung (vgl. Art. 81 Abs. 1). Ausléndische Betriebe, welche keine
nach dem Gesetz versicherte Arbeitnehmende beschaftigen (z.B. ausléandische
Firmen mit ausschliesslich entsandten Arbeitnehmenden), entrichten keine Versiche-
rungspramien, auf denen Prdmienzuschldge fur die Verhutung von Unféllen erhoben
werden konnten. Fir solche Betriebe ist daher explizit zu bestimmen, dass sie sich
an den Kosten der Vollzugsiiberwachung der Verhitung von Unféllen und Berufs-
krankheiten beteiligen mussen.

Die Beitrdge der auslandischen Betriebe ohne UVG-versicherte Arbeitnehmende
sollen den Prémienzuschlégen entsprechen, die vergleichbare Betriebe mit versicher-
ten Arbeitnehmenden bezahlen. Mit dieser Anderung kann auch einer Verzerrung
des Wettbewerbs entgegengewirkt werden. Sofern die auslandischen Betriebe bereits
im Ausland Beitrdge zur Finanzierung der Arbeitssicherheit entrichten, kdnnen
Doppelbelastungen entstehen. Damit kann die Freizligigkeit der Dienstleistungen
gemass den bilateralen Abkommen der Schweiz mit der EU tangiert sein. Der zu-
stdndige Gerichtshof der EU hat indessen den Arbeitnehmerschutz als ein im Allge-
meininteresse stehendes schutzwirdiges Gut anerkannt, weshalb sich eine damit
verbundene, verhéltnisméssige Einschrénkung der Freizigigkeit rechtfertige.

Art. 89, Sachliberschrift und Abs. 2bis (neu)

Wie bereits erwédhnt (vgl. Ziff. 2.1.3.5), bildet die UVAL einen selbststdndigen
Zweig der obligatorischen Versicherung. Da die arbeitslosen Personen das Unfallri-
siko selbst tragen mussen, ist die SUVA verpflichtet, wie flr die obligatorische
Berufsunfallversicherung, die obligatorische Nichtberufsunfallversicherung und die
freiwillige Versicherung eine gesonderte Rechnung zu fihren. Obwohl dies nicht
ausdriicklich erwéhnt wird, versteht es sich, dass die SUVA auch verpflichtet ist,

41



eine Risikostatistik fir die UVAL zu filhren, wie dies in der Praxis bereits heute der
Fall ist.

Art. 90 Abs. 1, 3,4 und 5

Das Verfahren, das fiir die so genannten kurzfristigen Leistungen gilt, d. h. das
Bedarfsdeckungsverfahren, wurde in Ziffer 2.1.3.9 erldutert. In Bezug auf die Ren-
ten bleibt weiterhin das Rentenwertumlageverfahren in Kraft. Die verschiedenen
Verfahren fiir die Finanzierung der Teuerungszulagen werden von nun an nicht mehr
im vorliegenden Artikel, sondern in speziellen Bestimmungen behandelt (Art. 90a
bis 90c). Deshalb wird Abs. 3 aufgehoben.

Bei einer Anderung der einheitlichen Rechnungsgrundlagen, vor allem infolge der
laufenden Steigerung der Lebenserwartung, missen die Versicherer kiinftig Rlck-
stellungen bilden, um die erforderliche Erhéhung des Rentendeckungskapitals zu
finanzieren (Abs. 4). Die Anwendung des Rentenwertumlageverfahrens zur Finan-
zierung der Renten erfordert die Bildung derartiger Rickstellungen. Wie bisher
missen die Versicherer zudem Reserven bilden, um die Schwankungen der Be-
triebsergebnisse auszugleichen.

An dieser Stelle ist darauf hinzuweisen, dass die Ruckstellungen und Reserven der
privaten Versicherer, die in dieser Bestimmung vorgeschrieben werden, durch ein
gebundenes Vermdgen im Sinne von Artikel 17 Versicherungsaufsichtsgesetz vom
17. Dezember 200417 (VAG) garantiert werden missen. Dies bedeutet, dass bei
einer Portefeuille-Ubertragung auf ein anderes Versicherungsunternehmen die
entsprechenden Werte an die Versicherungseinrichtung tbergehen, die das Portefeu-
ille Gbernimmt (vgl. Art. 19 Abs. 2 VAG in Verbindung mit Art. 68 Abs. 1 Bst. e
der Verordnung uber die Beaufsichtigung von privaten
Versicherungsunternehmeni8), und auf jeden Fall fir die obligatorische
Unfallversicherung erhalten bleiben missen.

Abs. 5: Es wird bestimmt, dass bei Vorliegen eines Grossereignisses die Versicherer
nach Artikel 68 und die SUVA firr die Leistungen bis je 2 Milliarden Franken haf-
ten. Fur die die Ereignislimite Ubersteigenden Leistungen haftet der Bund. Dies
bedeutet, dass die Versicherer auch bei Grossereignissen zwar samtliche Leistungen
an die versicherten Personen ausrichten, indessen werden sie fir die Leistungen,
welche die Ereignislimite Ubersteigen, vom Bund entschadigt. Da die effektiv zu
erbringenden Leistungen erst nach ein paar Jahren feststehen und teilweise Uber
Jahrzehnte ausgerichtet werden missen, rechtfertigt es sich, dass die Bundesver-
sammlung einen Rahmenkredit fir mehrere Jahre spricht.

Art. 90a (neu) Finanzierung der Teuerungszulagen bei den Versicherern nach
Artikel 68 Absatz 1 Buchstabe a und bei der Ersatzkasse

Wie bereits erwahnt, setzt das derzeitige Finanzierungsverfahren fiir die Teuerungs-
zulagen die Perennitdt des Versichertenbestandes voraus, die jedoch fiir die Versi-
cherer nach Artikel 68 Absatz 1 Buchstabe a nicht gegeben ist (vgl. Ziff. 2.1.3.9).
Die Privatversicherer und die Ersatzkasse bilden deshalb seit Inkrafttreten des UVG
freiwillig zwei ,,Fonds” fur die Teuerungszulagen; einen fiir die Berufs- und einen

17 SR 961.01
18 SR 961.011
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fiir die Nichtberufsunfallversicherung. Zinsiiberschiisse auf den langfristigen Riick-
stellungen werden dem entsprechenden Fonds gutgeschrieben, ebenso die Zinsertra-
ge auf dem Fonds selbst. Andererseits werden die zu bezahlenden Teuerungszulagen
diesem Fonds entnommen. Die SUVA ist diesem Fonds nicht angeschlossen.

Die Weiterfilhrung dieses Systems fir die Versicherer nach Artikel 68 Absatz 1
Buchstabe a wurde im Rahmen der Behandlung der Motion Hochreutener, Unfall-
versicherung. Finanzierung der Teuerungszulagen (05.3392) vom Parlament befir-
wortet. Dementsprechend hat es den Vorstoss Uberwiesen. Der Bundesrat hatte in
seiner Antwort vom 31. August 2005 die gesetzliche Verankerung als sinnvoll
erachtet; allerdings hat er auch zum Ausdruck gebracht, dass er sich bei der Umset-
zung des Anliegens vorbehdlt, einen eigenen Entwurf zu présentieren.

Wie in Ziffer 2.1.3.9 erwéhnt, werden die Versicherer vor allem dazu verpflichtet,
eine gesonderte Rechnung fur die Finanzierung der Teuerungszulagen zu filhren.
Weiter geht es darum, eine Einrichtung zu bezeichnen, die beauftragt wird, eine
Gesamtrechnung aller Rickstellungen flir Teuerungszulagen zu erstellen, die Aus-
gleichszahlungen zwischen Versicherern zu regeln, wenn der Ruckstellungssaldo
eines Versicherers negativ wird, und den Pramienzuschlag fiir alle privaten Versi-
cherer festzulegen, wenn der Rickstellungssaldo (geméss der Gesamtrechnung)
nicht mehr ausreicht, um das erforderliche Kapital zu bilden. Diese Einrichtung
muss zudem befugt sein, Verfligungen zu erlassen. Da die Rechtsform der einfachen
Gesellschaft nicht mit den Aufgaben dieser Einrichtung vereinbar ist, wird vorge-
schlagen, die Ersatzkasse gemass Artikel 72 damit zu betrauen. Die Ersatzkasse
muss schon heute die kurz- und langfristigen Leistungen fiir die Versicherer nach
Artikel 68 gewdhrleisten, wenn ein Arbeitgeber sein Personal nicht versichert hat
oder wenn ein Versicherer zahlungsunféhig wird (Art. 73 Abs. 1). Um ihre Aufwen-
dungen zu finanzieren, erhebt die Ersatzkasse bei ihren Mitgliedern proportional zu
den eingezogenen Prémien Beitrége (Art. 72 Abs. 2).

In Absatz 1 werden die Verpflichtung der Versicherer zur Fuhrung einer gesonder-
ten Rechnung fiir die Finanzierung der Teuerungszulagen statuiert und die Art der
Aufnung des ,,Fonds* umschrieben.

Abs. 2: Die Ersatzkasse nach Artikel 72 wird verpflichtet, (iber die Fonds zur Finan-
zierung der Teuerungszulagen eine Gesamtrechung zu flhren.

Absatz 3 legt den Mechanismus bei der Festsetzung von Ausgleichszahlungen an
Versicherer, deren Fonds zur Finanzierung der Teuerungszulagen negativ ist, fest.

Abs. 4: Die Ersatzkasse wird zusténdig erklart, die Zuschlage fur nicht durch Zins-
Uiberschiisse gedeckte Teuerungszulagen fir alle privaten UVG-Versicherer festzu-
setzen. Diese Zuschlagserhebung wird fiir den einzelnen Versicherer unabhéngig
davon verbindlich sein, ob dieser von seiner Betriebsrechnung her einen solchen
Zuschlag erheben misste.

Abs. 5: Die Einzelheiten der Durchflihrung der Aufgaben der Ersatzkasse werden in
deren Reglement festgehalten. Die betreffenden Anderungen bedirfen der Geneh-
migung des Bundesrates (vgl. Art. 72 Abs. 1).

Art. 90b (neu) Finanzierung der Teuerungszulagen bei der SUVA und den Versi-
cherern nach Artikel 68 Absatz 1 Buchstabe b

Da der Versichertenbestand dieser Institutionen eine gewisse Perennitédt aufweist,
kann das derzeitige Finanzierungsverfahren fur die Teuerungszulagen beibehalten
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werden, d.h. es kdnnen die Teuerungszulagen weiterhin grundsatzlich nach dem
Ausgabenumlageverfahren finanziert werden. Um die Abhdngigkeit von der Peren-
nitat des Versichertenbestandes zu verringern, ist jedoch vorgesehen, dass die Versi-
cherer angemessene gesonderte Riickstellungen bilden missen.

Art. 90c (neu) Finanzierung der Teuerungszulagen fiir arbeitslose Personen

Die Begriindung fir die Errichtung des Fonds flr die Teuerungszulagen der UVAL
ist in den Ausfiihrungen unter Ziffer 2.1.3.9 aufgefihrt.

Absatz 1 begriindet die Verpflichtung der SUVA, eine gesonderte Rechnung fiir die
Finanzierung der Teuerungszulagen zu fiihren und beschreibt, wie dieser Fonds
gedufnet wird, d. h. nicht nur durch allfallige Umlageprdmien, sondern wie nach
dem geltenden Recht auch durch Zinstberschiisse auf den Deckungskapitalien der
UVAL und durch den Kapitalertrag des Fonds selbst.

Absatz 2 regelt, wie die Rickstellungen verwendet werden mussen. Damit wird das
Finanzierungsverfahren, das die SUVA bereits heute anwendet, um die Teuerungs-
zulagen der UVAL zu sichern, ausdriicklich im Gesetz verankert. Beschliesst der
Bundesrat eine Teuerungszulage, muss aus den Mitteln des Fonds das erforderliche
Deckungskapital gebildet werden. Reichen diese Mittel nicht aus, werden die zusatz-
lich erforderlichen Mittel durch Beitrdge der Ausgleichsstelle der Arbeitslosenversi-
cherung finanziert. Die Hohe des Beitrags wird von der SUVA festgelegt. Vor der
Festlegung des Betrags muss die Ausgleichsstelle der Arbeitslosenversicherung
angehdrt werden.

Art. 90d (neu) Finanzierung der Anpassung der Hilflosenentschadigung

Die Hilflosenentschédigung ist eine Geldleistung, die nicht vom Verdienst der
versicherten Person abhdngig ist. Diese Losung ist deshalb gerechtfertigt, weil die
Auslagen, die mit dieser Leistung gedeckt werden, unabhéngig vom betreffenden
Verdienst anfallen. Obwohl dies im Gesetz nicht ausdriicklich erwéhnt ist, muss
diese Leistung bei jeder Erhdéhung des hdchstversicherten Verdienstes angepasst
werden, damit sie ihren Zweck erfillt.

Um die Finanzierung der Anpassung der Hilflosenentschadigung zu sichern, wenden
die Versicherer nach Artikel 68 Absatz 1 Buchstabe a heute das gleiche Verfahren
an wie fiir die Finanzierung der Teuerungszulagen. Diese Lésung hat sich bewahrt
und kann somit beibehalten werden.

Art. 91 Abs. 4 (neu)

Die Versicherungspramien aller arbeitslosen Personen werden bereits heute von der
Arbeitslosenversicherung tberwiesen. Analog zu Absatz 3, wonach der Arbeitgeber
dem Versicherer den gesamten Prdmienbetrag der Berufs- und Nichtberufsunfallver-
sicherung schuldet, soll hier ausdriicklich erwéhnt werden, dass die Arbeitslosenver-
sicherung der SUVA den gesamten Pramienbetrag schuldet. Die Aufteilung der
Prémie zwischen den arbeitslosen Personen und der Arbeitslosenversicherung ist
wie bisher in der Arbeitslosengesetzgebung zu regeln (vgl. Art. 22a Abs. 4 AVIG).
Ausserdem wird festgehalten, dass die Arbeitslosenversicherung die Prémien wéh-
rend Programmen zur vorlbergehenden Beschéftigung, Berufspraktika oder Bil-
dungsmassnahmen als Berufsunfallversicherungspramie voll tragt.
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Art. 92 Prémientarife und Festlegung der Pramien

Der heutige Artikel 92 ist historisch gewachsen. Es ist an der Zeit, die Absétze nach
deren Inhalt in einer schliissigen Abfolge neu zu ordnen, wobei die Pramientarife
vorweg in den ersten beiden Absdtzen normiert werden. Zudem sollen die Bestim-
mungen fir die Berufsunfall- und die Nichtberufsunfallversicherung méglichst
vereinheitlicht werden.

Infolge der Einfuhrung gesellschaftsindividueller Prémien (vgl. Ziff. 2.1.3.9) sind
ausserdem die Rahmenbedingungen festzulegen, welche den angestrebten Wettbe-
werb erst ermdglichen und die fiir eine obligatorische Sozialversicherung erforderli-
che Transparenz und Solidaritat zwischen den versicherten Betrieben gewahrleisten.

Abs. 1: Die Bildung von Tarifen auf der Basis von Risikogemeinschaften ermdglicht
den Einbezug von solidarischen und risikogerechten Elementen. Einerseits tragen
die Betriebe einer Risikogemeinschaft die Risiken aufgrund des einheitlichen Netto-
prémiensatzes solidarisch, wobei Ausnahmen nur nach Absatz 8 mdglich sind.
Andererseits sind die Nettoprdmiensétze der verschiedenen Risikogemeinschaften
nach dem Versicherungsrisiko abgestuft. Die Risikogemeinschaften werden von den
Versicherern gebildet und missen ausreichend gross sein, um den geforderten,
mittelfristigen Ausgleich der Einnahmen und Ausgaben versicherungstechnisch
sicherzustellen (risikogerechte Pramien).

Eine Einteilung in Risikogemeinschaften entspricht der heutigen Praxis in der Be-
rufsunfallversicherung. Neu wird diese Forderung auch an die Nichtberufsunfallver-
sicherung gestellt. Die heutige Regelung erwéhnt Klassen und Stufen, ohne diese
Begriffe zu definieren. Anstelle des Begriffs Klasse wird der neutrale Begriff Risi-
kogemeinschaft eingefiihrt. Die Stufen werden nicht mehr erwahnt, da es im Tarif
neu pro Risikogemeinschaft nur einen Nettoprémiensatz gibt.

Abs. 2: Das Absehen vom Gemeinschaftstarif der Versicherer nach Artikel 68
Absatz 1 Buchstaben a und c¢ erhéht den Regelungsbedarf auch im Bereich der
Tarifierung. In der gemeinsamen Risikostatistik dieser Versicherer sind heute Be-
triebe gleicher Art in sogenannten Risikonummern zusammengefasst. Neu wird eine
einheitliche Strukturierung der Tarife nach diesen Risikonummern gefordert, um
Transparenz und Vergleichbarkeit unter den Versicherern zu gewahrleisten. Fir die
Berufsunfallversicherung dirfen nur Risikonummern mit Betrieben &hnlicher Art
und mit &hnlichen Unfallrisiken zu Risikogemeinschaften zusammengefasst werden.
Fur die Nichtberufsunfallversicherung gilt diese Einschrankung nicht. Den Versiche-
rern steht es somit frei, fiir die beiden Versicherungszweige unterschiedliche Risiko-
gemeinschaften zu bilden. Damit kann die in der Nichtberufsunfallversicherung
bisher Ubliche, von den Sozialpartnern akzeptierte Solidaritdt zwischen den ver-
schiedenen Berufsgruppen beibehalten werden. Die Tarife missen zudem Nettopréa-
miensatze flr alle Risikonummern enthalten, um zu garantieren, dass bei der Zuwei-
sung von Betrieben durch die Ersatzkasse eine risikogerechte Pramie erhoben wird
und um generell Risikoselektion der Versicherer zu verhindern.

Abs. 4: Die Pramien der arbeitslosen Personen werden in Promillen der Entschadi-
gung der Arbeitslosenversicherung festgelegt und nicht wie bei den (brigen Versi-
cherten in Promillen des versicherten Verdienstes. Diese Regelung entspricht dem
bisherigen Recht und wird auf Gesetzesstufe verankert. Auch die Leistungsbemes-
sung kann von den (iblichen gesetzlichen Regeln abweichen (vgl. Art. 15 Abs. 2bis),
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Abs. 6: Die Pramientarife der einzelnen Versicherer missen den gesetzlichen Vor-
schriften entsprechen. Damit dies beurteilt werden kann, haben die einzelnen Versi-
cherer den Aufsichtsbehdrden die Berechnungsgrundlagen und die daraus resultie-
renden Pramientarife zuzustellen.

Abs. 9: Erfahrungstarifierungs-Systeme ermdglichen Nettoprdmiensatze fir einzelne
Betriebe nach ihrem individuellen Schadenverlauf. Damit werden auf der einen Seite
fiir die Betriebe finanzielle Anreize gesetzt, ihre Unfallkosten durch Unfallverhi-
tungsmassnahmen zu senken. Auf der anderen Seite wird dadurch aber auch die fur
Sozialversicherungen typische Solidaritat zwischen den Betrieben verringert. Um
einen Ausgleich zwischen solidarischen und risikogerechten Elementen der Pré-
mienfestlegung zu erreichen, muss daher die Anwendung der Erfahrungstarifierung
eingeschrankt werden. Der SVV hat bisher flir die Privatversicherer entsprechende
Vorgaben erlassen, darf aber auf Grund der Intervention der Weko heute seine
Regelungsfunktion nicht mehr wahrnehmen. Daher wird dem Bundesrat neu die
Kompetenz eingerdaumt, die Voraussetzungen flr die Berlicksichtigung der Risikoer-
fahrung zu bestimmen.

Die Absétze 3, 5, 7, 8 und 10 entsprechen der bisherigen Regelung (Abs. 1, 3, 4, 6,
7.

Art. 94 (neu) Einreihung der Betriebe und der Versicherten in die Pramientarife

Angesichts der Tatsache, dass kein gemeinsamer Prédmientarif mehr erstellt wird,
wird das heutige System, gemdss welchem die Versicherer bei der erstmaligen
Einreihung der Betriebe und der Versicherten in die Klassen und Stufen der Pré-
mientarife sowie bei der Anderung der Einreihung Verfiigungen erlassen miissen,
obsolet und soll geéndert werden (vgl. Ziff. 2.1.3.9). Hingegen sind die SUVA und
die offentlichen Unfallversicherungskassen weiterhin verpflichtet, in diesen Fallen
Verfuigungen zu entlassen.

Art. 99 Vollstreckung von Pramienrechnungen

In seiner heutigen Fassung kann die Bestimmung zu Problemen in den Fallen fiih-
ren, in denen eine Verfligung Uber die Einreihung in den Pramientarif zwar voll-
streckbar, aber noch nicht rechtskraftig ist. Es genligt, dass die Betriebe systematisch
Einsprache gegen die Einreihungsverfiigung erheben, damit ein Versicherer seine
Pramien nicht mehr einziehen kann oder zumindest nur mit Verspéatung, da die
Pramienrechnungen nicht mehr auf rechtskraftigen Verfiigungen basieren. Derart
kdnnte das Versicherungssystem unterlaufen werden. Da der Artikel in seiner heuti-
gen Form den Vollstreckungscharakter der Pramienrechnungen nicht gewéhrleistet,
muss er geandert werden.

Art. 108 (neu) Kosten des Beschwerdeverfahrens

Das Rechtsmittelverfahren in der obligatorischen Unfallversicherung ist heute auf
kantonaler Ebene im Gegensatz zur Invalidenversicherung kostenlos. Verfahrens-
kosten kdnnen einer Partei jedoch in jedem Fall bei mutwilliger oder leichtsinniger
Beschwerdefiihrung auferlegt werden. Auf Bundesebene betragen die Kosten fir
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Streitigkeiten Uber Sozialversicherungsleistungen seit dem Inkrafttreten des Bundes-
gerichtsgesetzes vom 17. Juni 200519 (BGG) 200 bis 1'000 Franken.

Aus heutiger Sicht lasst sich nicht mehr begriinden, weshalb Streitigkeiten tber
Unfallversicherungsleistungen kostenlos sein sollen. Der Wechsel zum kostenpflich-
tigen Rechtsmittelverfahren bei Streitigkeiten um Unfallversicherungsleistungen soll
fiir die Rechtssuchenden allerdings finanziell vertraglich sein. Dafiir gentigen relativ
geringe Gebulhren. Der Kostenrahmen ist gleich wie im BGG festzulegen, ndmlich
auf 200 - 1'000 Franken.

Wo die Voraussetzungen der unentgeltlichen Prozessfiihrung erfiillt sind, wird das
Beschwerdeverfahren in Angelegenheiten der obligatorischen Unfallversicherung —
wie in der Gbrigen Verwaltungsrechtspflege — fiir die Betroffenen auch weiterhin
kostenlos sein (unter Vorbehalt spaterer Riickforderung). Es besteht somit Gewéhr,
dass den Besonderheiten des Einzelfalles Rechnung getragen wird, so dass auch
finanziell Minderbemittelten der Zugang zu den Gerichten garantiert ist. Missen die
eine Beschwerde einreichenden Personen einen Kostenvorschuss bezahlen, wird
ihnen die Bedeutung des Gangs bis zum obersten Gericht starker bewusst, als wenn
dieser gratis ist. Auf unniitze Beschwerden wird unter diesen Umsténde eher ver-
zichtet. Wie im Ubrigen Bereich der Verwaltungsrechtspflege sollen die Rechtssu-
chenden auch im Sozialversicherungsbereich die Griinde fiir und gegen eine Be-
schwerdeerhebung sorgfaltig gegeneinander abwégen.

Diese Neuregelung tbernimmt materiell die Lésung der 5. 1V-Revision (Art. 69
Abs. 1bis IVG).

Art. 112, Art. 113 und Art. 113a (neu)

Die heutigen Strafbestimmungen betreffen nur die Arbeitnehmer und die Arbeitge-
ber. Im Gegensatz zum VAG stehen heute gegen die Versicherer keine anderen
Sanktionen zur Verfligung als die Streichung aus dem vom BAG gefiihrten Register.

Die Bestimmungen der Artikel 112 und 113 wurden tibernommen und an die Ande-
rung vom 13. Dezember 200220 des Schweizerischen Strafgesetzbuches angepasst,
die am 1. Januar 2007 in Kraft getreten ist (kurze Freiheitsstrafen bis sechs Monate
werden nach Mdglichkeit durch eine Geldstrafe im Tagessatzsystem oder gemein-
nltzige Arbeit ersetzt).

Damit das Verhalten der Versicherer geahndet werden kann, wird ein Art. 113a
eingefuhrt. Dieser legt die Strafen fest, zu denen die fehlbaren Personen respektive
die Versicherer bei Ubertretungen verurteilt werden kénnen (Abs. 1-3), und iiber-
tragt dem BAG die Befugnis, diese Widerhandlungen zu verfolgen und zu beurteilen
(Abs. 4).

Vor allem angesichts der Aufhebung des Gemeinschaftstarifs und des verscharften
Wettbewerbs zwischen den Versicherern wird die Einflhrung von differenzierten
Sanktionen im Fall von Verstossen bei der Durchfiihrung des UVG zu einer ver-
starkten Uberwachung beitragen (siehe dazu Ziff. 2.1.3.9).

19 SR 173.110
20 AS 2003 3543
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Ubergangsbestimmungen

Abs. 1: Diese Ubergangsbestimmung orientiert sich am Grundsatz der Unfallversi-
cherung, wonach Leistungen geméss dem zum Zeitpunkt des Unfalls geltenden
Recht gewéhrt werden.

Abs. 2: Um Uberentschadigungen méglichst rasch vermindern zu kénnen, muss die
Kirzungsregelung betreffend die Invalidenrenten und die Komplementarrenten auch
auf Renten anwendbar sein, die vor dem Inkrafttreten der vorliegenden Anderung
entstanden sind. Es wird deshalb vom Grundsatz des Absatz 1 abgewichen, da
ansonsten die neue Regelung erst nach Jahrzehnten voll zum Tragen kdme und die
unbefriedigende Uberversicherung lange weitergefilhrt wiirde. Die Ubergangsbe-
stimmung tragt allerdings dem Umstand Rechnung, dass die UVG-Rentenbeziiger
ihre finanzielle Vorsorge fiir das Pensionsalter im Vertrauen auf die geltende gesetz-
liche Regelung organisiert haben. Deshalb erfolgt in den ersten vier Jahren nach
Inkrafttreten keine Kiirzung, anschliessend wird sie abgestuft eingefiihrt.

Es versteht sich, dass die durch diese riickwirkende Anderung frei werdenden De-
ckungskapitalien und Rickstellungen der Versicherungsgemeinschaft erhalten
bleiben missen und nicht in die freien Mittel der Gesellschaften abfliessen dirfen.
Deswegen erfolgt eine Regelung, mit welcher kiinftig entstehender Kapitalbedarf
(beispielsweise aufgrund héherer Teuerung oder langerer Lebenserwartung als bei
Bestellung der Rickstellungen angenommen) abgefedert wird.

Abs. 3: Diese Ubergangsbestimmung ist erforderlich, da die Rechtsfolge festgelegt
werden muss, wenn das Wahlrecht nicht ausgeibt wird.

Abs. 4: Die Umstellung der SUVA, der 6ffentlichen Unfallversicherungskassen und
der Krankenkassen fiir die Finanzierung der Taggelder, der Kosten fiir die Heilbe-
handlung und der Gbrigen kurzfristigen Versicherungsleistungen vom Umlagever-
fahren zum Bedarfseckungsverfahren erfordert die Aufnung zusitzlicher Riickstel-
lungen. Um zu verhindern, dass die Pramien kurzfristig zu stark angehoben werden
mussen, ist eine angemessene Frist fiir die beschriebene Umstellung anzusetzen.

Abs. 5: Diese Ubergangsbestimmung betrifft die Kostenpflicht fiir laufende Be-
schwerdeverfahren gemass Artikel 108.

Anderung bisherigen Rechts
1. Bundesgerichtsgesetz vom 17. Juni 200521 (BGG)

Art. 97 Abs. 2 und 105 Abs. 3

Der Bundesrat hatte bereits 2001 im Rahmen der Totalrevision der Bundesrechts-
pflege vorgeschlagen, die Kognition des Bundesgerichts kiinftig in allen Bereichen,
und somit auch in den Sozialversicherungen, auf Rechtsfragen zu beschranken. Das
Parlament seinerseits entschied, eine umfassende Priifung des Sachverhalts fur
Streitigkeiten beizubehalten, die Geldleistungen der Invalidenversicherung, der
Unfallversicherung und der Militarversicherung betreffen. Dieser politische Kom-
promiss hat keine Berechtigung mehr, seit die im Dezember 2005 angenommene

21 SR 173.110
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Revision der Invalidenversicherung die Kognition des Bundesgerichts auch fiir die
Leistungen der Invalidenversicherung auf die Rechtsanwendung beschrankte. Des-
halb dréngt sich eine Harmonisierung der Kognition des Bundesgerichts fiir alle
offentlich-rechtlichen Beschwerden auf, einschliesslich der Streitsachen, die Sozial-
versicherungen betreffen. Die Artikel 92 Absatz 2 und 105 Absatz 3 BGG kdnnen
somit aufgehoben werden.

2. Bundesgesetz vom 6. Oktober 200022 {iber den Allgemeinen Teil des Sozial-
versicherungsrechts

Art. 28 Abs. 2 und 3 erster Satz

Damit der Sozialversicherer (berpriifen kann, ob ein Regressfall vorliegt, sind
Angaben (ber den Hergang des Ereignisses, ber haftpflichtige Drittpersonen sowie
Uber Zeugen und Haftpflichtversicherungen notwendig. Immer wieder fehlen die
entsprechenden Unterlagen. Eine gesetzliche Grundlage fehlt, welche die versicherte
Person verpflichtet, diese Angaben zu machen sowie sich notwendigen und zumut-
baren Untersuchungen zu unterziehen und den Versicherer erméchtigt, die erforder-
lichen Auskiinfte einzuholen. Deshalb wird vorgeschlagen, die bisherige Mitwir-
kung beim Vollzug zu ergénzen.

Art. 44a (neu) Uberwachung

Gemaéss Rechtsprechung des Bundesgerichts kdnnen die UVG-Versicherer gestitzt
auf Artikel 43 Absatz 1 ATSG Beweismittel verwerten (Uberwachungsberichte und
Videobénder), welche eine private Haftpflichtversicherung durch eine rechtmaéssige
Uberwachung einer Person mittels eines Privatdetektivs hat erstellen lassen, wenn
die Voraussetzungen des Artikels 36 der Bundesverfassung erfiillt sind. Die Frage
wurde offen gelassen, ob die Unfallversicherer selber eine solche Uberwachung
veranlassen konnen.

Sollen die UVG-Versicherer selber Beweismittel wie Uberwachungsberichte oder
ein Videoband erstellen diirfen, muss zur Klarstellung eine entsprechende gesetzli-
che Grundlage geschaffen werden. Diese muss aber nicht nur fir die UVG-
Versicherer, sondern fiir alle Sozialversicherer geschaffen werden und ist folglich im
ATSG unterzubringen.

3. Bundesgesetz vom 20. Dezember 194623 (iber die Alters- und Hinterlassenen-
versicherung

Art. 50b Abs. 1 Bst. ¢ und d (neu) und Abs. 2

Durch die Erganzung dieses Artikels wird eine ausdrickliche Rechtsgrundlage fir
einen Datenaustausch im Abrufverfahren geschaffen. Versicherungstrdger missen
periodisch Anspruchs- und Lebenskontrollen ihrer Rentenbeziiger durchfilhren. Dies
ist besonders bei im Ausland wohnhaften Rentenbeziigern schwierig. AHV und 1V
sind mit den gleichen Herausforderungen konfrontiert. Die zentrale Ausgleichsstelle

22 SR 830.1
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der AHV (ZAS) fiihrt ein zentrales Register der laufenden Leistungen von AHV und
IV. Mit einem Datenaustausch zwischen der ZAS und den Unfallversicherungstré-
gern kann zumindest ein Gleichstand der Informationen beziiglich der Rentenbe-
rechtigten der AHV, der Unfall- sowie der Militarversicherung erreicht werden.

In Absatz 2 wird der Bundesrat ausserdem erméchtigt, die Kostenbeteiligung der
Unfallversicherer und der Militarversicherung zu regeln.

4. Bundesgesetz vom 19. Juni 199224 tiber die Militarversicherung (MVG)

Art. 2 Abs. 5

Die Revisionsvorlage rdumt der Unfallversicherung die Méglichkeit ein, die Versi-
chertenkarte des KVG zu benutzen (Art. 51 UVG). Fiir die beruflich bei der Militar-
versicherung Versicherten (Art. 2 MVG) ist bisher keine solche Karte vorgesehen,
da sie nicht geméss KVVG oder UVG versichert sind. Deshalb ist es notwendig, im
MVG eine gesetzliche Grundlage vorzusehen, welche es erlaubt, auch fir diese
Versichertenkategorie eine Versichertenkarte einzufilhren. Dabei ist auf Artikel 42a
KVG Bezug zu nehmen.

Art. 14

Gemass Artikel 51 UVG der Revisionsvorlage wird die Versichertenkarte des KVG
der Unfallversicherung zugénglich gemacht. Eine entsprechende gesetzliche Grund-
lage muss auch fiir die nicht beruflich Militarversicherten eingefiihrt werden, damit
die Karte der Krankenversicherung zu den gleichen Bedingungen, wie dies in der
Unfallversicherung der Fall ist, fiir die Militarversicherung benutzt werden kann.

Art. 22 (neu) Eignung

Aufgrund des Inkrafttretens des neuen Bundesgesetzes Uber die universitaren Medi-
zinalberufe wird Artikel 22 MVG wie Artikel 53 UVG angepasst.

Art. 25a Auskunftspflicht des Leistungserbringers

Was die Information durch den Leistungserbringer betrifft, besteht in der Gesetzge-
bung Uber die Militarversicherung keine so detaillierte Regelung wie dies geméss
Acrtikel 54a UVG der Fall ist. Da sich die Militarversicherung beziglich der Leis-
tungserbringer in der gleichen Situation wie die Unfallversicherung befindet, wird
vorgeschlagen, eine zu Artikel 54a UVG analoge Bestimmung in das MVG aufzu-
nehmen.

Art. 26 Zusammenarbeit und Tarife

Die Militarversicherung wendet die gleichen Tarife an wie die Unfallversicherer.
Deshalb soll im MVG ein &hnlicher neuer Artikel Uber die Zusammenarbeit und die
Tarife eingefuhrt werden wie Artikel 56 UVG. Im Gegensatz zur Unfallversicherung
ist die Militarversicherung jedoch nicht verpflichtet, einen Ausschuss zu bestellen,
der mit den Leistungserbringern verhandelt. Die Militarversicherung wird jedoch

24 SR 833.1

50



wie bisher eingeladen, sich an den Arbeiten des Ausschusses der Unfallversicherung
zu beteiligen.

Art. 104 Kosten des Beschwerdeverfahrens

Es wird fur die obligatorische Unfallversicherung vorgeschlagen, das Beschwerde-
verfahren vor den kantonalen Versicherungsgerichten kostenpflichtig zu erkléren
(vgl. Art. 108 UVG). Da die Militarversicherung die gleichen Verfahren kennt und
auf vergleichbaren Grundlagen beruht, wird die Kostenpflicht bei Beschwerde-
verfahren in der Militarversicherung ebenfalls eingefiihrt (einschliesslich Schlussbe-
stimmung).

5. Arbeitslosenversicherungsgesetz vom 25. Juni 198225

Art. 98 (neu)

Die vom seco publizierten Zahlen uber die registrierten Arbeitslosen und Stellensu-
chenden sind als Bezugsgrosse fur statistische Auswertungen in der UVAL nur
bedingt geeignet, weil Umfang und Dauer der Arbeitslosigkeit im Einzelfall nicht
beriicksichtigt werden konnen. Die arbeitslosen Personen weisen spezielle Risiken
in diversen Sozialversicherungsbereichen auf und bedirfen somit auch massge-
schneiderter Prophylaxe- und Wiedereingliederungsmassnahmen. An einer geeigne-
ten Zusammenfihrung von Daten der Arbeitslosenversicherung und der UVAL sind
deshalb das seco und die SUVA gleichermassen interessiert. Um diese zu ermdglich,
bedarf es aus der Sicht des Datenschutzes einer Grundlage im UVG, die im Zusam-
menhang mit der gesetzlichen Verankerung der seit 1996 durch die SUVA betriebe-
nen UVAL geschaffen werden soll. Neu sieht das Gesetz eine Verpflichtung der
Durchfiihrungsorgane der Arbeitslosenversicherung vor, der SUVA gegen Entscha-
digung die zur Risikoanalyse der Unfallversicherung von arbeitslosen Personen
erforderlichen Personendaten zur Verfiigung zu stellen. Als Empfénger der Daten ist
die Sammelstelle fiir die Statistik der Unfallversicherung vorgesehen.

3 Erlauterungen zur Vorlage ""Organisation und Ne-
bentatigkeiten der SUVA™

3.1 Allgemeine Erlauterungen

311 Entstehung der SUVA

Die SUVA st durch das KUVG als selbststandige 6ffentlich-rechtliche Anstalt des
Bundes fiir die Durchfiithrung der obligatorischen Unfallversicherung und die Auf-
sicht Gber die Einhaltung der Vorschriften tber die Arbeitssicherheit errichtet wor-
den. Sie hat ihre Tatigkeit im Jahre 1918 aufgenommen. Unter dem KUVG, welches
bis zum Jahr 1983 die Grundlage fiir die Durchfiihrung der obligatorischen Unfall-
versicherung gebildet hat, waren nur die Betriebe mit hohen Unfallrisiken der Versi-
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cherungspflicht unterstellt, wobei die SUVA alleiniger Versicherer war. Das UVG
dehnte im Jahre 1984 die Versicherungspflicht auf alle in der Schweiz beschéftigten
Arbeitnehmenden aus und flihrte zugleich die sogenannte Mehrfachtrdgerschaft ein,
wonach neben der SUVA auch private Versicherer, Krankenkassen und &ffentliche
Unfallversicherungskassen zur Durchfiihrung der Unfallversicherung zugelassen
wurden (Art. 68). Die SUVA behielt mit einigen Anpassungen den ihr gesetzlich
vorbehaltenen Zustandigkeitsbereich im Rahmen des friiheren Rechts bei.

3.12 Die SUVA heute

Organisationsform

Die SUVA untersteht der Oberaufsicht des Bundes, die durch den Bundesrat ausge-
bt wird (Art. 61). Sie wird nach dem Grundsatz der Selbstverwaltung und der
Sozialpartnerschaft geleitet. Oberstes Leitungsorgan ist ein vom Bundesrat gewahl-
ter Verwaltungsrat. Da der Verwaltungsrat mit seinen 40 Mitgliedern (je
16 Vertreter der versicherten Arbeitnehmenden und ihrer Arbeitgeber und acht
Vertreter des Bundes) fiir eine enge Begleitung der Geschéftsfiihrung der SUVA
infolge seiner Grosse nicht geeignet ist, hat er wichtige Befugnisse dem aus acht
Mitgliedern bestehenden Verwaltungsausschuss ubertragen. Dieser beaufsichtigt im
Auftrag des Verwaltungsrates den Betrieb der SUVA und entscheidet iber zahlrei-
che wichtige Sach- und Wahlgeschafte, die ihm vom Verwaltungsrat generell oder
im Einzelfall Gibertragen werden (vgl. dazu das Reglement (iber die Organisation der
SUVAZ26), Der Verwaltungsausschuss ist damit, obwohl er im Gesetz nicht aus-
driicklich erwahnt wird, zum wichtigsten Gremium des Verwaltungsrates geworden.

Die Direktion der SUVA besteht aus vier Mitgliedern. Sie wird auf unverbindlichen
Vorschlag des Verwaltungsrates durch den Bundesrat gewéhlt. Dieser genehmigt
auch den Jahresbericht und die Jahresrechnung sowie das Organisationsreglement
der SUVA.

Die SUVA ist ein finanziell unabhéngiges Non-Profit-Unternehmen ohne staatliche
Subventionen. Sie hat die obligatorische Unfallversicherung im Unterschied zu den
privaten Versicherungen nach dem Grundsatz der Gegenseitigkeit zu betreiben
(Art. 61 Abs. 2 UVG). Dies bedeutet insbesondere, dass sie ihre Ertrdge nur zu
Zwecken der Versicherung verwenden und keine Gewinne ausschiitten darf.

Hauptaufgaben

Die SUVA fihrt die obligatorische Versicherung der Berufsunfalle, der Berufs-
krankheiten, der Nichtberufsunfélle und die freiwillige Versicherung fur selbststén-
dige Unternehmer gestitzt auf das UVG in dem ihr zugewiesenen Tatigkeitsbereich
durch. Die Arbeitnehmenden der Betriebe und Verwaltungen, welche in Artikel 66
aufgefiihrt sind, sind von Gesetzes wegen bei der SUVA versichert. Damit besitzt
die Anstalt insofern ein Teilmonopol als es einerseits den Versicherern nach Artikel
68 nicht erlaubt ist, Betriebe (Arbeitnehmende) im Zustandigkeitsbereich der SUVA
zu versichern, und andererseits die SUVA keine Betriebe im Zustandigkeitsbereich
der Versicherer nach Artikel 68 versichern darf.

Seit 1996 ist es ihr zusdtzlich Ubetragen, die Unfallversicherung fir alle im Sinne
des AVIG arbeitslosen Personen durchzufiihren. Ausserdem vollzieht sie seit dem
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1. Juli 2005 auf Rechnung des Bundes die Militarversicherung. Diese erbringt ihre
Leistungen nicht nur bei Unfall, sondern auch bei Krankheit.

Schon unter dem KUVG hat die SUVA in partnerschaftlicher Zusammenarbeit mit
den Organisationen der Leistungserbringer und den Kantonen sowie koordiniert mit
der Invaliden- und der Militarversicherung landesweit anwendbare Medizinaltarife
entwickelt. Im Hinblick auf das Inkrafttreten des UVG ergriff die Anstalt 1983 die
Initiative und schuf zusammen mit den anderen UVG-Versicherern auf vertraglicher
Basis die Medizinaltarif-Kommission UVG. Dieser Kommission ist eine Zentralstel-
le fir Medizinaltarife angegliedert, welche die Vorarbeiten fiir die Kommission
erledigt. Sie wird von der SUVA im Auftrag der UVG-Versicherer betrieben.

Die SUVA beteiligt sich an rechtlich selbststandigen Organisationen des Gesund-
heitswesens. Als Beispiel kann MediData genannt werden. Es handelt sich hierbei
um eine Aktiengesellschaft, welche den Datenaustausch im Gesundheitswesen
bezweckt. Die SUVA hat einen Stimmenanteil von 15 %.

Neben diesen Versicherungstétigkeiten sind der SUVA zahlreiche Aufgaben in der
Prévention bertragen. Sie ist neben den kantonalen Arbeitsinspektoraten und der
Eidgendssischen Arbeitsinspektion das gewichtigste Durchfiihrungsorgan der Ar-
beitssicherheit (Beaufsichtigung der Einhaltung der VVorschriften iber die Verhiitung
von Berufsunféllen und Berufskrankheiten durch die Betriebe), hat den Vorsitz der
Koordinationskommission fiir Arbeitssicherheit (EKAS) inne und fiihrt deren Sekre-
tariat. Ferner présidiert die SUVA den Stiftungsrat der Beratungsstelle fur Unfall-
verhitung (BfU). Die SUVA berét seit jeher Betriebe unentgeltlich im Zusammen-
hang mit der Beaufsichtigung der Einhaltung der Vorschriften Uber die Verhitung
von Berufsunféllen und Berufskrankheiten durch die Betriebe. Ferner fihrt sie im
Auftrag der EKAS Sicherheitsprogramme sowie zahlreiche Kurse zur Ausbildung
von Spezialistinnen und Spezialisten der Arbeitssicherheit sowie weitere Ausbil-
dungskurse in Sicherheits- und Gesundheitsfragen durch. Wichtig ist auch der Bei-
trag der SUVA bei der Vorbereitung von Vorschriften und Regelwerken zur Verhi-
tung von Unféllen und Berufskrankheiten.

Weiter betreibt die SUVA im Auftrag des Bundesrates die Sammelstelle fiir die
Statistik der Unfallversicherung und hat den Vorsitz in der Kommission fir die
Statistiken der Unfallversicherung inne.

Nebentatigkeiten (Gewerbliche Tatigkeiten)

Neben den beschriebenen Hauptaufgaben, welche der SUVA vom Gesetz ausdriick-
lich Ubertragen sind, fiihrt die SUVA verschiedene Tatigkeiten durch, welche in
einem engen Zusammenhang mit den im Gesetz ausdriicklich festgehaltenen Auftra-
gen stehen. Es sind dies namentlich die folgenden Nebentatigkeiten:

Flihrung von Rehabilitationskliniken: Die SUVA flihrt zwei Rehabilitationskliniken.
Die eine befindet sich in Bellikon, die andere in Sion. Bei der Griindung der Klini-
ken gab es in der deutschen und der romanischen Schweiz keine entsprechenden
Rehabilitationsangebote. Es werden in den Kliniken nicht nur die kdrperlichen und
psychischen Folgen von Unféllen behandelt, sondern es wird insbesondere auch die
berufliche Wiedereingliederung geférdert. Kunden der Kliniken sind zu einem
grossen Teil bei der SUVA versicherte Arbeitnehmende. Die Kliniken stehen jedoch
auch anderen Personen offen.
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Entwicklung von Sicherheitsprodukten und Verkauf von solchen Produkten: Im
Zusammenhang mit der Pravention gegen Unfélle entwickelt die SUVA seit langem
selber Sicherheitsprodukte. Seit einigen Jahren verkauft sie auch tber einen von ihr
betriebenen Internet-Marktplatz sowie Uber stationare Shops persénliche Schutzaus-
riistungen und andere technische Sicherheitsprodukte, welche sie selber entwickelt
hat, aber auch solche von anderen Anbietern, sofern diese den vom jeweiligen
Schutzzweck her definierten Qualitatsanforderungen entsprechen.

Beratung und Ausbildung im Bereich der betrieblichen Gesundheitsférderung: Seit
mehreren Jahren bietet die SUVA Weiterbildungen und Schulungen in betrieblicher
Gesundheitsforderung und Absenzenmanagement an. Workshops vor Ort ergénzen
das SUVA-Kursangebot. Grossere bei der SUVA versicherte Betriebe (ab ca. 80
Mitarbeitende) begleitet die SUVA bei der Einfilhrung respektive beim Ausbau ihrer
betrieblichen Gesundheitsférderung.

Internationale Zusammenarbeit

Um ihre Aufgaben optimal wahrnehmen zu kdnnen, arbeitet die SUVA eng mit
internationalen Organisationen und Unfallversicherungsinstitutionen der umliegen-
den L&nder zusammen, sei dies beispielsweise in der internationalen Arbeitskonfe-
renz in Genf, in der internationalen Vereinigung fiir Soziale Sicherheit oder im
Europdischen Forum der Versicherungen gegen Arbeitsunfalle und Berufskrankhei-
ten.

Schlisselzahlen

Zur Durchfuhrung der obligatorischen Unfallversicherung durch die SUVA ergeben
sich per Ende 2006 folgende Schlisselzahlen (BUV = Berufsunfallversicherung,
NBUV = Nichtberufsunfallversicherung, FV = Freiwillige Versicherung):

IVersicherungsbestand

\Versicherte Betriebe 112 037,
Versicherte Personen BUV/NBUV" (Vollbeschéftigte) 1884 000
Versicherte Personen UVAL 197 414
IVersicherte Personen FV 9553
Zahl der Unfalle und Berufskrankheiten BUV/INBUV" 428 072
Zahl der Unfélle und Berufskrankheiten UVAL 16 910
Zahl der Unfélle und Berufskrankheiten FV 1425

Finanzen (in Millionen Franken)

Pramienpflichtige Lohnsummen BUV/NBUV” 113999
Pramienpflichtige Arbeitslosentaggelder 3937
Préamieneinnahmen BUV/NBUV/FV 4180,
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Pramieneinnahmen UVAL 185
Einnahmen aus Regressanspriichen 273
IAnlagevermdgen 29 300
Ertrag aus Kapitalien 2014
IVersicherungskosten 6074
Kosten Versicherungsbetrieb 356)
Kosten fiir die Verhiitung von Unféllen und Berufskrankheiten 107
Durchschnittlicher Personalbestand 2777,

* exklusiv freiwillig Versicherte

Die SUVA ist vorwiegend im sekundédren Wirtschaftssektor (Industrie) tatig. Der
Anteil dieses Wirtschaftssektors an der gesamten Volkswirtschaft der Schweiz ist
rickldufig. Hinzu kommt die Auslagerung von Dienstleistungen in Tochtergesell-
schaften, welche dann nicht mehr bei der SUVA versichert sind. Diese Veranderung
der Wirtschaftsstruktur in der Schweiz fiihrt tendenziell zu einer Schrumpfung des
Versichertenbestandes der SUVA. Zwischen 1990 und 2006 nahm die Zahl der bei
der SUVA versicherten Arbeitnehmenden von 2,02 auf 1,88 Millionen ab. Nicht
berlicksichtig ist in diesen Angaben die ausschliesslich von der SUVA durchgefiihr-
te UVAL. Deren Bestande kdnnen sich rasch veréndern, weil sie von der allgemei-
nen Wirtschaftsentwicklung, konkret von der Zahl der arbeitslosen Personen im
Sinne des AVIG, abhangen.

Die beschriebene Entwicklung zeigt, dass das auf den industriellen Sektor be-
schrankte Teilmonopol der SUVA keine Garantie fiir einen wachsenden oder zu-
mindest stabilen Versichertenbestand bietet. Auch fiir die SUVA st die Perennitét
des Versicherungsbestandes demnach nicht absolut gewahrleistet.

3.13 Grundziige der Vorlage

Reorganisation der SUVA

Die Rechtsstellung der SUVA erfahrt keine materielle Anderung. Die SUVA bleibt
weiterhin eine selbststdndige Anstalt des 6ffentlichen Rechts mit eigener Rechtsper-
sonlichkeit und Sitz in Luzern. Hingegen muss die Organisation der SUVA aus
folgenden Griinden angepasst werden: Die unter Ziffer 1.1.3.5 beschriebene soge-
nannte ,,Immobilienaffare” hat gezeigt, dass sowohl die interne wie auch die externe
Aufsicht Uber die Geschéftsfiihrung der SUVA angepasst werden missen. Zudem
hat der Verwaltungsrat - wie unter Ziffer 3.1.2 beschrieben - wichtige Aufsichtsauf-
gaben an den Verwaltungsausschuss delegiert, so namentlich die Beaufsichtigung
des Betriebs der SUVA. Letzteres fiihrt dazu, dass die Verantwortlichkeiten zwi-
schen Verwaltungsrat und Verwaltungsausschuss nicht genligend klar abgegrenzt
sind. Die Aufsichts- und Entscheidungsstrukturen der SUVA entsprechen ausserdem
nicht mehr in allen Punkten den Grundsatzen der Corporate Governance (z.B. inter-
ne und externe Revision).
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In der Vernehmlassung wurden zwei Varianten zur Diskussion gestellt, welche sich
in ihrer Konzeption deutlich unterschieden: Die Variante ,,Oberaufsicht Bund*
tibernimmt das heute geltende Organisationskonzept, ndmlich die Selbstverwaltung
durch die bei der SUVA versicherten Arbeitnehmenden und ihrer Arbeitgeber. Bei
der Variante ,direkte Aufsicht Bund*“ wird die SUVA als eine Unternehmung im
Eigentum des Bundes betrachtet, fir welche die Grundsdtze des Berichts des Bun-
desrates vom 13. September 2006 zur Auslagerung und Steuerung von Bundesauf-
gaben (Corporate-Governance-Bericht) voll zum Tragen kommen (namentlich
Steuerung der Strategie durch den Bund, Genehmigung der Prdmien durch den
Bund). Von den Vernehmlassungsteilnehmern wurde grossmehrheitlich fir die
Variante ,,Oberaufsicht Bund“ votiert.

Aufgrund der Ergebnisse der Vernehmlassung wird der Variante ,,Oberaufsicht
Bund“ der VVorzug gegeben und das bisherige Konzept der Aufgliederung der Auf-
sicht Uber die Institution SUVA in eine Oberaufsicht des Bundesrates und eine
direkte Aufsicht, welche von den Organen der SUVA wahrgenommen wird, beibe-
halten. Um die Einbindung der Prdmienzahlenden in die wichtigsten Entscheidungs-
prozesse der SUVA (z.B. Gesamtstrategie, Prdmienfestsetzung) aufrechtzuerhalten
und gleichzeitig von den Aufsichtsfunktionen, welche eine engere Begleitung der
Geschéftsfuhrung erfordern, zu trennen, wird das heute bestehende oberste Organ
der SUVA aufgeteilt in einen Aufsichtsrat und einen Verwaltungsrat. Dabei wird der
bisherige Verwaltungsrat zum Aufsichtsrat und der Verwaltungsausschuss zum
neuen Verwaltungsrat.

Die Mitglieder des Aufsichtsrats werden vom Bundesrat gewahlt. Die Zahl der
Aufsichtsrate wird auf 25 festgesetzt (je zehn Vertreter der Sozialpartner und funf
Vertreter des Bundes). Wie bereits erwéhnt, werden die Sozialpartner durch ihre
Mitwirkung im Aufsichtsrat in die Verantwortung fir die Unternehmung SUVA
eingebunden. Die Vertretung des Bundes im Aufsichtsrat dient dazu, dessen Interes-
sen wahrzunehmen. Entsprechend wird der Bund neutrale Fachpersonen der Medi-
zin, der Versicherungsmathematik, der Okonomie und des Sozialversicherungsrechts
in den Aufsichtsrat delegieren.

Der siebenkopfige Verwaltungsrat wird ebenfalls vom Bundesrat gewéhlt. Er be-
steht aus einer paritatischen Vertretung der Arbeitgeber und Arbeithehmenden und
einer Vertretung des Bundes. Nach den Grundsdtzen der Corporate Governance
kénnen die Mitglieder des Verwaltungsrates nicht gleichzeitig Mitglieder des Auf-
sichtsrates sein. Wie auch der Verwaltungsrat einer Aktiengesellschaft, hat der
Verwaltungsrat der SUVA als Hauptaufgabe die Oberleitung des Unternehmens. Sie
besteht in der Ernennung der Geschaftsleitung, der Aufsicht iber die mit der Ge-
schéaftsfihrungen betrauten Personen, der Genehmigung der Finanzplanung und der
Ausgestaltung des Rechnungswesens, der Organisation der internen Finanzkontrolle
sowie der Verabschiedung der Geschafte zuhanden des tibergeordneten Aufsichtsra-
tes.

Die Revisionsstelle war bisher Auftragnehmerin der Finanzaufsichtskommission,
eines Ausschusses des Verwaltungsrates. Neu soll die Unabhéngigkeit der externen
Revisionsstelle dadurch gestarkt werden, dass ihr Organstellung zukommt. Die Wahl
der Revisionsstelle erfolgt durch den Aufsichtsrat, weil sie diesem Gremium rechen-
schaftspflichtig ist und nach den Grundsétzen der Corporate Governance von der
obersten Aufsichtsbehtrde gewéhlt wird.
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Die Direktion, welche neu in Deutsch als Geschaftsleitung bezeichnet wird, bleibt in
ihrer bisherigen Funktion erhalten. Die Mitglieder der Geschéftsleitung werden nicht
mehr vom Bundesrat gewéhlt, sondern analog zum Aktienrecht vom Verwaltungsrat
ernannt. Bisher bestand Unklarheit, ob die vom Bundesrat gewahlten Direktionsmit-
glieder (Art. 64 UVG) in einem offentlich-rechtlichen Anstellungsverhdltnis zur
SUVA stehen oder in einem privatrechtlichen Arbeitsverhdltnis. Dies soll neu da-
durch klargestellt werden, dass ihre Anstellung nach OR im Gesetz festgehalten
wird.

Keine Organstellung mehr haben im Unterschied zu heute allfallige vom Aufsichts-
rat oder Verwaltungsrat gebildete Ausschiisse, da diesen nunmehr keine Entscheid-
befugnisse mehr zugestanden werden. Nicht mehr als Organ aufgefiihrt sind auch
die Agenturen. Sie stellen zwar weiterhin wichtige Verwaltungseinheiten der SUVA
mit einer gewissen Selbststdndigkeit dar, haben aber innerhalb der SUVA keine
Aufsichtsfunktionen.

Nebentatigkeiten (Gewerbliche Tatigkeiten)

Bei einer offentlich-rechtlichen Anstalt wie der SUVA muss nach den massgeben-
den verfassungsrechtlichen Grundsdtzen der Aufgaben- und Tétigkeitsbereich im
Gesetz selbst umschrieben werden. Fir die Ausiibung von Tatigkeiten, welche nicht
im direkten Zusammenhang mit der Erfullung der Hauptaufgaben der SUVA stehen,
braucht sie — vor allem wenn sie gewerblicher Natur sind — demnach eine zusétzli-
che ausdriickliche gesetzliche Grundlage.

Die SUVA fiihrt bereits heute verschiedene Nebentatigkeiten (gewerbliche Tatigkei-
ten) durch wie die Fiihrung von Rehabilitationskliniken, die Entwicklung von Si-
cherheitsprodukten und deren Verkauf, die Beratung und Ausbildung in der betrieb-
lichen Gesundheitsforderung (vgl. Ziff. 3.1.2). Diese Tatigkeiten sind weitgehend
unbestritten, da sie nicht zuletzt der Senkung der Versicherungskosten und in einem
weiteren Sinne der Prévention von Unféllen und Berufskrankheiten dienen. Aller-
dings sind sie bisher nicht durch eine gesetzliche Grundlage ausdriicklich legitimiert.
Dies soll nachgeholt werden.

Im Weiteren soll es der SUVA ermdglicht werden, ihr Wissen, welches sie im
Zusammenhang mit der Durchfiihrung der Unfallversicherung erwirbt, nutzbringend
in Bereichen anzuwenden, welche ausserhalb ihres gesetzlichen Auftrages liegen.
Zusatzlich werden demnach neu die folgende Nebentétigkeit im Gesetz verankert:

Schadenerledigung fur Dritte: In der Schadenabwicklung hat die SUVA aufgrund
ihrer langjahrigen Erfahrung Methoden entwickelt, welche sinnvollerweise auch
anderen UVG-Versicherern zur Verfligung gestellt werden sollen. Es wird der
SUVA deshalb gestattet, im Rahmen der gesetzlichen Vorschriften die Abwicklung
von Schadenféllen flr Dritte zu bernehmen. Es sind die folgenden Té&tigkeiten und
Rahmenbedingungen vorgesehen: Die Dienstleistung der SUVA besteht in der
operativen Durchfiihrung der Schadenabwicklung, ndmlich der Vorbereitung der
Entscheide zur Anerkennung bzw. Ablehnung der Versicherungsleistungen sowie
der Ausrichtung von kurzfristigen Leistungen (Sach- und Geldleistungen) zulasten
des jeweils zustandigen Versicherers. Im Sinne einer ganzheitlichen Abwicklung der
Schadenfélle kann die Schadenabwicklung auch Leistungen der UVG-
Zusatzversicherungen und der Taggeldversicherungen nach dem Versicherungsver-
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tragsgesetz vom 2. April 190827 (VVG) umfassen. Die SUVA lbernimmt in keinem
Fall das versicherungstechnische Risiko des jeweiligen Versicherers. Dieser wird
auch alle Verfligungen erlassen sowie andere rechtlich relevante Dokumente unter-
zeichnen. Er hat ferner dafiir zu sorgen, dass die bei ihm versicherten Betriebe und
deren Mitarbeitende Uber die Zusammenarbeit mit der SUVA informiert werden. Es
ist davon auszugehen, dass vor allem Versicherer mit einem kleinen Bestand an
UVG-Versicherten an dieser Dienstleistung der SUVA interessiert sein werden.

3.2 Erlauterungen zu den einzelnen Artikeln

Ersatz von Ausdriicken

Die Bezeichnungen Schweizerische Unfallversicherungsanstalt/Caisse nationale
suisse d’assurance en cas d’accidents/Istituto nazionale svizzero di assicurazione
contro gli infortuni sowie die Abkirzungen SUVA/CNA/INSAI werden nicht mehr
verwendet. Neu kommt in allen drei Amtssprachen die einheitliche Bezeichnung
»Suva“ zur Anwendung. Sie hat sich seit mehreren Jahren in allen Regionen der
Schweiz durchgesetzt.

Art. 1 Abs. 2 Bst. a°® (neu)

Fur die Nebentétigkeiten der SUVA (vgl. Ziff. 3.1.3) ist das ATSG nicht anwendbar,
weil es sich bei diesen um privatrechtliche Tatigkeiten handelt, die nicht dem Sozi-
alversicherungsrecht unterstehen.

Art. 61 Abs. 1 und 3

Die "Suva" wird im Handelsregister eingetragen, damit ihr im Zusammenhang mit
der Anlage von versicherungstechnischen Riickstellungen der Zugang zu den Fi-
nanzmarkten erleichtert wird.

Wie heute untersteht die Anstalt als Unternehmung der Oberaufsicht des Bundesra-
tes. Bei der Durchflihrung der Versicherung ist demgegentber fur die SUVA diesel-
be direkte Aufsicht durch die Aufsichtsbehérden massgebend wie fiir die Versiche-
rer nach Artikel 68. Die Grundsdtze gemass Corporate-Governance-Bericht
gebieten, dass, wie heute, das allgemeine Organisationsreglement sowie der Jahres-
bericht und die Jahresrechnung vom Bundesrat genehmigt werden. Um Meinungs-
verschiedenheiten zur Frage zu vermeiden, ob auch dem allgemeinen Organisations-
reglement nachgeordnete Reglemente vom Bundesrat genehmigt werden missen,
wird ,,Reglement” in die Einzahl gesetzt (Abs. 3).

Art. 62 Organe

Zu den bisherigen Organen kommt neu ein Aufsichtsrat und eine Revisionsstelle
hinzu (vgl. ziff. 3.1.3). Die Direktion wird nach géngigem deutschem Sprach-
gebrauch in Geschaftsleitung umbenannt. Im franzésischen und italienischen Wort-
laut ergibt sich aber keine Anderung.

21 SR221.229.1
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Art. 63 Aufsichtsrat

Die Wahl des Aufsichtsrats erfolgt durch den Bundesrat flr eine Amtsdauer von vier
Jahren. Eine Amtszeitbeschrankung analog zu den ausserparlamentarischen Kom-
missionen des Bundes (zwolf Jahre) ist nicht vorgesehen. Diese Beschrénkung hat
sich in der Vergangenheit immer wieder als hinderlich erwiesen, insbesondere bei
den Vertretungen von Arbeitgeber- und Arbeitnehmerverbénden, welche fiir die
Belange der Sozialversicherungen oft vollamtlich angestellte Personen beschéftigen.
Hingegen sollen die Mitglieder des Aufsichtsrates spatestens nach Vollendung des
70. Altersjahres aus dem Rat ausscheiden.

Entsprechend der unter Ziffer 3.1.3 beschriebenen Aufsichtsfunktionen werden dem
Aufsichtsrat nicht ibertragbare Aufgaben im Bereich der Strategie und der Organi-
sation des Unternehmens, der Rechnungslegung sowie der Pramientarife zugeordnet.
Zudem wahlt der Aufsichtsrat die externe Revisionsstelle und unterbreitet dem
Bundesrat unverbindliche Wahlvorschlage fir den Verwaltungsrat. Er verabschiedet
auch den Geschaftsbericht zuhanden des Bundesrates. Im Unterschied zum gelten-
den Konzept hat der Aufsichtsrat die Jahresrechnung nicht mehr im Detail zu priifen.
Die Priifung erfolgt vielmehr durch die Revisionsstelle, welche neu Organstellung
innehat (vgl. Art. 62).

Art. 63a (neu) Verwaltungsrat

Die sieben Mitglieder des Verwaltungsrates werden auf unverbindlichen Vorschlag
des Aufsichtsrates vom Bundesrat fiir vier Jahre gewahlt. Nach den Grundsétzen der
Corporate Governance sind Personen mit spezifischem Fachwissen zu wahlen,
welche nicht gleichzeitig Mitglieder des Aufsichtsrates sein dirfen. Wie fiir den
Aufsichtsrat gilt fir den Verwaltungsrat keine Amtszeitbeschrankung. Die beim
Aufsichtsrat vorgebrachte Begriindung kommt hier noch stérker zum Tragen. Zudem
wird auf eine Altersbeschrankung verzichtet. Da sich der Verwaltungsrat selbst
konstituiert, obliegt es dem Rat selbst, den Prasidenten zu bestimmen sowie das
Vizeprasidium zu bestellen. Er kann auch Ausschisse bilden und die erforderlichen
Geschéftsreglemente erlassen.

Das Gremium berdt die Geschéfte fiir den Aufsichtsrat vor und unterbreitet diese
dem Aufsichtsrat zur Genehmigung. Die Organisation der internen Revision und die
Beaufsichtigung des verantwortlichen Aktuars wird nach den Grundsétzen der
Corporate Governance beim Verwaltungsrat angesiedelt. Die Liste der Aufgaben der
uniibertragbaren Aufgaben des Verwaltungsrates ist nicht abschliessend. Der Auf-
sichtsrat kann dem Verwaltungsrat weitere, ebenfalls nicht tibertragbare Aufgaben
zuweisen. Damit kdnnen Lucken bei den verschiedenen Aufsichtsfunktionen ver-
mieden werden (Abs. 4 und 5).

Die Mitglieder des Verwaltungsrates iben in der SUVA nur diese Funktion aus. Sie
sind nicht im Unternehmen beschaftigt. Deshalb genligt in Absatz 6 der Hinweis auf
das Bundespersonalgesetz vom 24. Méarz 200028 (BPG).

28 SR 172.220.1

59



Art. 64 Geschaftsleitung

Da die Mitglieder der Geschéftsleitung wie das tbrige Personal nach OR angestellt
werden, erlbrigt es sich im Unterschied zu heute (Wahl durch den Bundesrat fiir
sechs Jahre), eine Amtsdauer festzulegen. Nach den Griinden der Corporate Gover-
nance wird festgelegt, dass die Mitglieder der Geschéftsleitung weder Mitglieder des
Aufsichtsrates noch des Verwaltungsrates sein diirfen.

Art. 64a (neu) Sorgfalts- und Treuepflicht

Nach den Grundsétzen der Corporate Governance wird neu ausdriicklich festgehal-
ten, dass die Mitglieder des Aufsichtsrates, des Verwaltungsrates und der Geschafts-
leitung in ihrer Tatigkeit eine Sorgfalts- und Treuepflicht haben.

Art.64b (neu) Revisionsstelle

Die aktienrechtlichen Vorschriften liber die Revision sollen auch bei der SUVA zur
Anwendung gelangen. Wiirden die Bestimmungen in diesem Fall lediglich als
sinngemadss anwendbar erklart, waren zahlreiche Fragen offen. Insbesondere misste
die Art der Revision geregelt werden. Zusatzlich wird noch speziell auf die Uberpri-
fung der Vorschriften zum Finanzierungsverfahren (Art. 90 UVG), also inshesonde-
re auf die Uberpriifung der nach dem Gesetz verlangten Riickstellungen hingewie-
sen. Als Revisionsstelle werden deshalb nur solche Unternehmen der
Rechnungsprifung in Frage kommen, welche auch Uber das erforderliche Wissen
der Versicherungsmathematik verfiigen. Heute erfolgt diese Uberpriifung nicht
durch die Finanzaufsichtskommission und die von ihr beauftragte Revisionsstelle,
sondern durch den mathematischen Experten, welcher speziell zu diesem Zweck als
Vertreter des Bundes Mitglied des Verwaltungsrates ist.

Die Revisionsstelle wird in Anlehnung an den revidierten Artikel 730a Absatz 1 OR
flr eine Amtsdauer von hochstens drei Jahren gewéhlt. Mehrmalige Wiederwahl ist
moglich. Der Aufsichtsrat hat im Rahmen seiner Wahlkompetenz die Mdglichkeit,
analog zur OR-Regelung eine Befristung der Amtsdauer des leitenden Revisors
vorzusehen.

Art. 64c (neu) Verantwortlichkeit

Die Verantwortlichkeit der Organe der SUVA sowie der mit der Geschéftsfiuhrung
und der Revision betrauten Personen fiir Schaden, welche einer versicherten Person
oder Dritten widerrechtlich zugefiigt werden, richtet sich nach Artikel 78 ATSG in
Verbindung mit Artikel 19 des Verantwortlichkeitsgesetzes vom 14. Mérz 195829
(VG). Nicht geregelt war bisher die Verantwortlichkeit der Organe der SUVA
gegeniliber der Institution selber. Diese Liicke wird hiermit geschlossen. Da die
SUVA von der Funktionsweise her mit einer Pensionskasse verglichen werden kann,
wird die Formulierung aus Artikel 52 Bundesgesetz vom 25. Juni 198230 {iber die
berufliche Alters-, Hinterlassenen- und Invalidenvorsorge (BVG) tibernommen.

29 SR 170.32
30 SR 831.40
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Art. 65 Rechnungslegung

Das UVG schreibt den Versicherern heute vor, dass sie fiir die einzelnen Versiche-
rungszweige je eine gesonderte Rechnung zu flihren haben (Art. 89 Abs. 2); weiter
schreibt das UVG vor, welche einheitlichen Rechnungsgrundlagen fur die Berech-
nung der versicherungstechnischen Ruckstellungen massgebend (Art. 89 Abs. 1) und
welche Finanzierungsverfahren zu wahlen sind (Art. 90). Es enthdlt aber keine
Vorschriften Uber die bei der Rechnungslegung zu beachtenden Grundsétze. Fir die
in der Rechtsform der Aktiengesellschaft organisierten privaten Versicherungsein-
richtungen gelten diesheziiglich die Vorschriften des VAG und des Aktienrechts.
Fir die SUVA fehlen detaillierte Vorschriften iber die Rechnungslegung. Um die
erforderliche Transparenz zu gewadhrleisten, orientiert sich die SUVA heute freiwil-
lig an den branchentiiblichen Normen.

In den letzten Jahren sind, nicht zuletzt auch durch Einfliisse aus den USA, fir die
Aktiengesellschaften Standards der Rechnungslegung entwickelt worden, welche
zum Ziel haben, die Rechte der Aktionédre und der Glaubiger der Gesellschaft zu
schiitzen, die Interessen der Finanzmdrkte zu beriicksichtigen und eine mdglichst
transparente Darstellung von Quartals- und Jahresergebnissen zu erreichen. Da die
SUVA keine Aktiondre hat und auf den Finanzmadrkten nicht als Schuldnerin, son-
dern als Gl&ubigerin auftritt, macht es keinen Sinn, wenn sie ihre Rechnungslegung
auf die erwahnten Ziele und Interessen hin ausrichtet. Die Kernfrage bei der Rech-
nungslegung der SUVA lautet vielmehr, ob die vom Gesetz vorgeschriebenen Riick-
stellungen vorhanden sind, damit sie ihren Verpflichtungen gegeniuiber den Versi-
cherten nachkommen kann. Adressat der Rechnungslegung der SUVA sind daher
nicht die Finanzmarkte, sondern die Versicherten und deren Arbeitgeber sowie die
Aufsichtsbehdrden. Dies ist bei der konkreten Ausgestaltung der Rechnungslegung
zu bericksichtigen.

Mit der vorliegenden Gesetzesanderung sollen die im Aktienrecht enthaltenen
Grundsatze (vgl. Art. 662 — 670 OR) auch fiir die SUVA (ibernommen werden.
Allerdings wird auf eine explizite Nennung von OR-Artikeln im UVG verzichtet.
Damit soll zum Ausdruck gebracht werden, dass die Rechnungslegungsvorschriften
des Aktienrechts, insbesondere die gestiitzt auf das Aktienrecht entwickelten Stan-
dards der Rechnungslegung, nicht unbesehen auf die SUVA (bertragen werden
sollen, sondern nur soweit diese fur die SUVA sinnvoll sind. Vorbehalten sind
ausserdem die fiir die Durchfiihrung der Unfallversicherung durch die SUVA mass-
gebenden Sonderbestimmungen (Art. 90 ff.).

Art. 65a (neu) Verantwortlicher Aktuar

Der vom Verwaltungsrat zu wéhlende verantwortliche Aktuar soll dieselbe Stellung
und dieselben Aufgaben haben wie der verantwortliche Aktuar einer privaten Versi-
cherungsgesellschaft.

Art. 65b (neu) Personal

Der Vollstandigkeit halber sollen im Gesetz ausdriicklich die wichtigsten Grundsét-
ze des Personalrechts festgehalten werden. Materiell ergeben sich daraus fir das
Personal der SUVA keine Anderungen. Dieses ist schon heute gestiitzt auf ein vom
Verwaltungsrat erlassenes Reglement Uber das Arbeitsverhéltnis nach den Vor-
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schriften des OR angestellt. Die SUVA filhrt bereits heute eine eigene Pensions-
kasse.

Art. 65¢ (neu) Steuern

Die SUVA ist heute als 6ffentlich-rechtliche Anstalt von der Pflicht zur Entrichtung
direkter Steuern befreit. Wenn der SUVA nun ermdglicht wird, kommerzielle Ne-
bentétigkeiten aufzunehmen (vgl. Art. 67a), so unterliegt sie fiir diese Tatigkeiten
wie andere Unternehmen der Steuerpflicht. Sie bleibt aber weiterhin gestiitzt auf
Acrtikel 80 ATSG mit Bezug auf die Durchfiihrung der Unfallversicherung von der
Steuerpflicht befreit.

Art. 67a (neu) Nebentétigkeiten
Abs. 1:
Buchstabe a: Fiihrung von Rehabilitationskliniken

Es wird ausdriicklich erwahnt, dass die SUVA Rehabilitationskliniken im Rahmen
der Voraussetzungen nach Absatz 3 fiihren darf.

Buchstabe b: Schadenabwicklung fiir Dritte

Die SUVA hat eine langjahrige Erfahrung im Bereich der Unfallschadenabwicklung.
Sie wird erméchtigt, die Schadenabwicklung auch fiir Dritte zu betreiben (vgl. dazu
vorne Ziff. 3.1.3)

Buchstabe c: Entwicklung von Sicherheitsprodukten und deren Verkauf

Dass die SUVA von ihr selber entwickelte Sicherheitsprodukte verkaufen und damit
auch ihre Entwicklungskosten finanzieren kann, ist richtig. Damit wird ein Anreiz
geschaffen, dass solche Produkte tberhaupt entwickelt werden und auf den Markt
kommen, was der Unfallverhiitung dient. Es soll deshalb dafiir eine ausdriickliche
gesetzliche Grundlage geschaffen werden. Der Verkauf von weiteren, von der
SUVA nicht selber entwickelten Produkten ist dagegen bei einer Institution des
offentlichen Rechts problematisch. Diese Tatigkeit soll der SUVA nicht erlaubt
werden.

Buchstabe d: Beratung und Ausbildung im Bereich der betrieblichen Gesundheits-
forderung

Im Einzelfall ist die Abgrenzung zwischen Massnahmen zur Verhiitung von Unfél-
len respektive Berufskrankheiten und der betrieblichen Gesundheitsférderung nicht
vollig eindeutig. Ein ganzheitlicher Ansatz diesbeziiglich wird von sehr vielen
Betrieben gewiinscht. Im Gesetz soll deshalb ausdriicklich festgehalten werden, dass
die SUVA gegen Entgelt Beratungen und Ausbildungen in der betrieblichen Ge-
sundheitsférderung anbieten darf. VVorbehalten ist Absatz 2 Buchstabe a.

Absétze 2 bis 4

Die SUVA hat im Bereich der Verhitung von Berufsunféllen und Berufskrankheiten
hoheitliche Aufgaben (vgl. Art. 85 Abs. 1). Es wird deshalb ausdriicklich verlangt,
dass die von der SUVA durchgefilhrten Nebentétigkeiten mit diesen hoheitlichen
Aufgaben vereinbar sein missen.
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Alle Nebentétigkeiten mussen finanziell selbsttragend sein. Die SUVA muss diese
Nebentétigkeiten deshalb entweder in Leistungszentren mit einer separaten Betriebs-
rechnung fiihren oder dafiir Aktiengesellschaften nach dem Obligationenrecht er-
richten, in welchen sie die Mehrheit der Aktien und der Stimmrechte besitzt. Uber-
schisse und Verluste sind einer separaten Reserve der SUVA gutzuschreiben oder
zu belasten.

Art. 70 Abs. 3 (neu)

Es wird der SUVA erlaubt, die Nebentatigkeit ,,Schadenerledigung fiir Dritte* zu
betreiben (vgl. Art. 67a). Dabei handelt es sich vornehmlich um UVG-
Schadenerledigung. Diese gehort nach der Praxis der Aufsichtsbehdrden zu den
Kernfunktionen eines UVG-Versicherers. Damit die SUVA die Schadenerledigung
fiir andere UVG-Versicherer (iberhaupt tibernehmen kann, muss die Ubertragung
dieser Tatigkeit zulassig sein. Dies wird mit der vorliegenden Bestimmung klarge-
stellt. Damit die Behdrden ihre Aufsicht auch tber die ausgelagerte Schadenerledi-
gung wahrnehmen kénnen, wird eine Bewilligungspflicht vorgesehen. Eine solche
besteht bereits gemdss Artikel 4 Absatz 2 Buchstabe j VAG fiir privatrechtliche
Versicherungsgesellschaften unter dem Blickwinkel der Privatversicherung. Erst
recht gerechtfertigt ist sie damit fir die vorliegende Sozialversicherung. Bei der
Ubertragung der Schadenerledigung an einen anderen UVG-Versicherer stellen sich
Fragen des Datenschutzes (z.B. Einblick des beauftragten Versicherers in die Ge-
sundheitsdaten des Versicherten), welche vom Bundesrat geregelt werden miissen.

4 Finanzielle Auswirkungen
4.1 Auf den Bund und die Kantone

Die Unfallversicherung wird durch Prdmien der Arbeitnehmenden und der Arbeit-
geber finanziert. Die vorgeschlagenen Anderungen haben keine unmittelbaren
Auswirkungen auf den Bund. Dieser ist nur in seiner Funktion als Arbeitgeber
betroffen.

Infolge der Aufhebung des gemeinschaftlichen Pramientarifs der privaten Versiche-
rer (vgl. Ziff. 2.1.3.9) und der damit verbundenen Notwendigkeit einer verstérkten
Aufsicht inklusive der Mdéglichkeit, Sanktionen zu verhéngen, gibt es einen zusatzli-
chen Bedarf an Stellen beim Bundesamt fir Gesundheit. Dieser wird ab Inkrafttreten
der Teilrevision des UVG auf sechs Stellen mit Kostenfolgen von jéhrlich ungefahr
einer Millionen Franken geschétzt.

4.2 Auf die Unfallversicherung

Die folgenden Anderungen haben finanzielle Auswirkungen auf die Unfallversiche-
rung:
- Die vorgesehene Anderung des Quantils zum hichstversicherten Verdienst
hat zur Folge, dass dieser weniger schnell angepasst (erhéht) werden
muss. Damit steigen auch die Pramieneinnahmen weniger schnell.

—  Die Reduktion der Invalidenrente im AHV-Alter in Abhangigkeit vom Al-
ter beim Unfall (lineare Reduktion von Unfallalter 25 bis 45 auf 50 %, Art.
20 Abs. 2ter) hitte basierend auf den Zahlen von 2007 zu einer Verminde-
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rung der Ausgaben um ca. 113 Millionen Franken bei der SUVA bezie-
hungsweise 55 Millionen Franken bei den privaten Versicherern gefiihrt.
Dies entspricht bei der SUVA 3,5 % respektive bei den privaten Versiche-
rern 4 % des Nettopramienvolumens.

— Die Kiirzung der Invalidenrenten im Alter nach der Ubergangsbestim-
mung Absatz 2 hatte bei der SUVA eine einmalige Senkung der Schaden-
reserve flr noch nicht festgesetzte Renten um schatzungsweise 500 Milli-
onen Franken sowie eine einmalige Senkung des Deckungskapitals um ca.
830 Millionen Franken zur Folge. Die privaten Versicherer schatzen diese
Senkungen auf 270 Millionen Franken und 230 Millionen Franken. Diese
frei werdenden Deckungskapitalien sind fiir die Finanzierung von kinfti-
gen Teuerungszulagen oder von zusétzlich notwendigen Deckungskapita-
lien infolge Anderungen der Rechnungsgrundlagen reserviert. Diese Kos-
ten mussen kunftig nicht mehr finanziert werden, was zur Folge hat, dass
die Pramien weniger rasch steigen als dies ohne die frei werdenden Mittel
notwendig ware.

—  Auch mit einer zehnjahrigen Ubergangsfrist fiir die SUVA und die Kran-
kenkassen werden letztere eine nicht quantifizierbare Belastung zu tragen
haben, wenn das Bedarfsdeckungsverfahren fiir die Finanzierung der kurz-
fristigen Versicherungsleistungen eingefiihrt wird. Die Einflihrung hat bei
den privaten Versicherern keine Auswirkungen, da sie diese Finanzie-
rungsmethode schon heute anwenden. Bei der SUVA filhrt sie zu einer
Aufnung des Deckungskapitals von rund einer Milliarde Franken. Bei den
Krankenkassen sind die Auswirkungen nicht genau abschétzbar.

Die weiteren Anderungen haben keine oder geringe respektive nicht quantifizierba-
re, aber im Verhaltnis zum UVG-Geschéft nicht ins Gewicht fallende finanzielle
Auswirkungen auf die Unfallversicherung, oder gegebenenfalls auf die Unfallverhi-
tung.

4.3 Auf die anderen Sozialversicherungen und die berufliche Vor-
sorge

Die Vorlage zeitigt keine Auswirkungen auf die AHV. Die Arbeitslosenversiche-
rung hingegen ist betroffen: Heute gilt der Hochstbetrag des in der obligatorischen
Unfallversicherung versicherten Verdienstes auch fiir die Beitragsherechnung und
die Leistungen der Arbeitslosenversicherung (Art. 3 Abs. 2 und 23 Abs. 1 AVIG).
Da die Arbeitslosenversicherung weiterhin fur die Beitragsberechnung und fir ihre
Leistungen auf den Hdochstbetrag des in der obligatorischen Unfallversicherung
versicherten Verdienstes abstellt, hat die Senkung des massgebenden Quantils auf
90 % — 95 % der versicherten Arbeitnehmenden durchaus Einfluss auf ihre Ein- und
Ausgaben.

Da die maximalen Unfallrenten nach einer Herabsetzung des Quantils des hdchst-
versicherten Verdienstes (Art. 15 Abs. 3) weniger schnell ansteigen werden, wird
die zweite Séule die Rentenleistungen vermehrt zu ergénzen haben. Die nicht exakt
abschéatzbaren Mehrkosten werden sich jedoch in einem geringen Rahmen bewegen.

Die Reduktion der Invalidenrente im AHV-Alter in Abhéngigkeit vom Alter beim
Unfall (lineare Reduktion von Unfallalter 25 bis 45 auf 50 %; Art. 20 Abs. 2" wird
bei einer entsprechenden Anpassung der Uberentschadigungs- und Koordinationsbe-
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stimmungen der obligatorischen beruflichen Vorsorge (vgl. Ziff. 2.1.3.2) zu keinen
Mehrausgaben in diesem Bereich bei den Vorsorgeeinrichtungen fihren. Im Bereich
der Uber die obligatorischen Mindestbestimmungen hinausgehenden beruflichen
Vorsorge kann die Anderung zu Mehrkosten fiihren, da ein Teil der aktuellen Leis-
tungskirzung wegfallen kann.

Die soziale Krankenversicherung wird durch die Neuregelung der unfallahnlichen
Kdrperschédigungen (Art. 6 Abs. 2) tendenziell entlastet werden.

5 Volkswirtschaftliche Auswirkungen

Da infolge der Kirzung der Invalidenrenten im Alter und der dazu gehdrenden
Ubergangshestimmung die Pramien weniger stark steigen (vgl. Ziff. 4.2), wird die
Volkswirtschaft entlastet.

Nebentatigkeiten der SUVA

Bei den volkswirtschaftlichen Auswirkungen der Nebentatigkeiten der SUVA ist vor
allem deren Auswirkungen auf den Wettbewerb darzustellen. VVon den in Artikel
67a aufgefiihrten Nebentétigkeiten haben die Entwicklung von Sicherheitsprodukten
und deren Verkauf, Beratung und Ausbildung im Bereich der betrieblichen Gesund-
heitsforderung sowie die Fuhrung von Rehabilitationskliniken praktisch keine Aus-
wirkungen auf den Wettbewerb. Dies weil entweder die angestrebten Umsétze
unbedeutend sind (einige 100 000 Fr. bis wenige Millionen Fr.) oder weil keine
eindeutige Konkurrenzsituation vorliegt wie bei den Rehabilitationskliniken.

Die Schadenabwicklung fiir Dritte steigert tendenziell die Effizienz in der Unfallver-
sicherung insgesamt. Das Angebot der SUVA ermdglicht es inshesondere kleineren
Versicherern, auch bei zunehmender Komplexitdt des Schadenmanagements kon-
kurrenzfahig zu bleiben. Wetthewerbsverzerrungen durch die SUVA sind nicht zu
erwarten, da kein Markt fur eine integrale Schadenabwicklung fur Dritte besteht.

6 Unterstellung unter die Ausgabenbremse

Diese Vorlage enthalt keine Subventionsbestimmungen oder Verpflichtungskredite
und Zahlungsrahmen, die neue einmalige Ausgaben von mehr als 20 Millionen
Franken oder neue wiederkehrende Ausgaben von mehr als zwei Millionen Franken
nach sich ziehen; sie untersteht deshalb nicht den Bestimmungen uber die Ausga-
benbremse (Art. 159 Abs. 3 Bst. b Bundesverfassung). Nicht beriicksichtigt ist dabei
der sehr unwarscheinliche Fall, wonach der Bund bei einem Grossereigniss fur
Versicherungsleistungen haften misste (vgl. Art. 77a und 90 Abs. 5).

7 Verhaltnis zur Legislaturplanung

Die Vorlage ist in der Botschaft Gber die Legislaturplanung 2007 — 2011 angekiin-
digt3L.

31 BBI 2008 823
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8 Verhaltnis zum internationalen Recht

8.1 Der Internationale Pakt tber wirtschaftliche, soziale und kul-
turelle Rechte der Vereinten Nationen

Der Internationale Pakt von 1966 Uber wirtschaftliche, soziale und kulturelle Rechte
(Pakt 1) ist fur die Schweiz am 18. September 1992 in Kraft getreten. In Artikel 9
wird das Recht eines jeden auf Soziale Sicherheit, die die Sozialversicherungen
einschliesst, anerkannt. Ausserdem hat jeder Vertragsstaat zu gewéhrleisten, dass die
im Pakt verkiindeten Rechte ohne jegliche Diskriminierung, insbesondere hinsicht-
lich der nationalen Herkunft, ausgetibt werden (Art. 2 Abs. 2). Die Vorlage ist mit
dem Internationalen Pakt (ber wirtschaftliche, soziale und kulturelle Rechte der
Vereinten Nationen vereinbar.

8.2 Instrumente der Internationalen Arbeitsorganisation (IAO)

Die Schweiz hat das Internationale Ubereinkommen Nr. 18 von 1925 (ber die Ent-
schadigung aus Anlass von Berufskrankheiten am 16. November 1927 ratifiziert.
Danach sollen Opfer von Berufskrankheiten eine Entschadigung nach den allgemei-
nen Grundsétzen der Gesetzgebung des ratifizierenden Mitglieds Uber die Betriebs-
unfallentschadigungen erhalten. Zudem werden Krankheiten und Vergiftungen,
welche durch die im Ubereinkommen aufgefiihrten Stoffe verursacht wurden, als
Berufskrankheiten definiert, sofern sie bei Arbeitnehmenden in den aufgefihrten
Gewerben oder Berufen auftreten.

Das Ubereinkommen Nr. 19 (iber die Gleichbehandlung einheimischer und auslandi-
scher Arbeitnehmenden in der Entschadigung bei Betriebsunféllen von 1925 hat die
Schweiz am 1. Februar 1929 ratifiziert. Die ratifizierenden Mitglieder der 1AO
verpflichten sich, den Staatsangehdrigen jedes anderen ratifizierenden Mitglieds die
gleiche Behandlung in der Entschadigung bei Betriebsunféllen zu gewdhren wie
ihren eigenen Staatsangehérigen. Die Vorlage ist mit den Ubereinkommen Nr. 18
und 19 der IAO vereinbar.

Die Schweiz hat das Ubereinkommen Nr. 102 (iber die Mindestnormen der Sozialen
Sicherheit von 1952 am 18. Oktober 1977 ratifiziert. Der Teil VI behandelt die
Leistungen bei Arbeitsunféllen und Berufskrankheiten. Bei Arbeitsunfallen und
Berufskrankheiten haben die Leistungen inshesondere eine Arbeitsunfahigkeit, einen
teilweisen oder vollstdndigen Verlust der Erwerbsfahigkeit sowie den Verlust der
Unterhaltsmittel der Witwe oder der Waisen auszugleichen.

Verschiedene Bestimmungen werden in dieser Vorlage angepasst, damit das UVG
mit dem Ubereinkommen Nr. 102 vereinbar wird (vgl. Art. 10 und 29 UVG,; siehe
Ziff. 2.3.1).

8.3 Vorschriften der europaischen Gemeinschaft

Das in Artikel 39 des EG-Vertrages verankerte grundlegende Prinzip der Freizigig-
keit der Arbeitnehmenden verlangt nach einer Koordination der einzelstaatlichen
Systeme der sozialen Sicherheit (Art. 42 EG-Vertrag). Dieses Prinzip wird mit der
Verordnung Nr. 1408/71 des Rates zur Anwendung der Systeme der sozialen Si-
cherheit auf Arbeitnehmende und Selbststandige sowie deren Familienangehdrige,
die innerhalb der Gemeinschaft zu- und abwandern, und der einschldgigen Durch-
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flihrungsverordnung Nr. 574/72 umgesetzt. Diese beiden Verordnungen bezwecken
einzig die Koordination der einzelstaatlichen Systeme der sozialen Sicherheit, indem
sie sich auf die internationalen Koordinationsgrundsétze stiitzen: Gleichbehandlung
der Staatsangehdrigen einer Vertragspartei mit den eigenen Staatsangehdrigen,
Aufrechterhaltung der erworbenen Anspriiche und Auszahlung von Leistungen im
ganzen europdischen Raum. Dariiber hinaus verlangt Art. 118 A des EU-Vertrags
die Forderung und Verbesserung der Sicherheit und Gesundheit der Arbeitnehmen-
den am Arbeitzplatz. Diese Bestimmung wurde durch verschiedene Richtlinien und
Empfehlungen umgesetzt.

Das Gemeinschaftsrecht sieht keine Harmonisierung der einzelstaatlichen Systeme
der sozialen Sicherheit vor. Die Mitgliedstaaten kénnen die Konzeption, den persén-
lichen Geltungsbereich, die Finanzierungsmodalitdten und die Organisation ihrer
Systeme der sozialen Sicherheit unter Berlicksichtigung der Koordinationsgrundsat-
ze der EG selber festlegen. Seit dem Inkrafttreten des mit der EG und ihren Mit-
gliedstaaten abgeschlossenen Abkommens (ber den freien Personenverkehr (1. Juni
2002) nimmt die Schweiz an diesem Koordinationssystem teil. Diese Vorlage ist mit
dem Koordinationsrecht vereinbar (vgl. Art. 115a UVG).

8.4 Die Instrumente des Europarates

Was die wirtschaftlichen und sozialen Rechte anbelangt, stellt die Européische
Sozialcharta vom 18. Oktober 1961 die Entsprechung zur Europdischen Menschen-
rechtskonvention dar. In Artikel 12 ist das Recht auf soziale Sicherheit verankert:
Die Vertragsparteien verpflichten sich, ein System der sozialen Sicherheit einzufiih-
ren oder beizubehalten, dieses auf einem befriedigenden Stand zu halten, sich zu
bemiihen, das System fortschreitend auf einen héheren Stand zu bringen und Mass-
nahmen zu ergreifen, welche die Gleichbehandlung der Staatsangehdrigen anderer
Vertragsparteien mit den eigenen Staatsangehorigen gewdhrleisten. Die Schweiz hat
die Charta am 6. Mai 1976 unterzeichnet; eine Ratifizieruntg wurde jedoch 1987
vom Parlament abgelehnt, so dass dieses Ubereinkommen fiir unser Land nicht
bindend ist.

Mit der Europdischen Sozialcharta (revidiert) vom 3. Mai 1996 wurde der materielle
Inhalt der Charta von 1961 aktualisiert und angepasst. Es handelt sich dabei um ein
von der Eurodischen Sozialcharta gesondertes Abkommen, welches diese nicht
aufhebt. Das Recht auf soziale Sicherheit ist ebenfalls in Artikel 12 enthalten. Die
revidierte Sozialcharta ist am 1. Juli 1999 in Kraft getreten. Die Schweiz hat dieses
Instrument nicht ratifiziert.

Die Schweiz hat die Européische Ordnung der sozialen Sicherheit vom 16. April
1964 am 16. September 1977 ratifiziert. Unser Land hat jedoch Teil Il Gber die
arztliche Betreuung nicht angenommen. Hingegen hat die Schweiz den Teil VI
betreffend Leistungen bei Arbeitsunfallen und Berufskrankheiten akzeptiert. Die
Européische Ordnung der sozialen Sicherheit wird durch ein Protokoll ergénzt, das
héhere Normen festlegt. Die Schweiz hat das Protokoll zur Ordnung der sozialen
Sicherheit nicht ratifiziert. Die Europdische Ordnung der sozialen Sicherheit (revi-
diert) vom 6. November 1990 ist ebenfalls ein von der Européischen Ordnung der
sozialen Sicherheit zu unterscheidendes Abkommen, sie ersetzt jene nicht. Durch die
(revidierte) Ordnung werden die Normen der Europdischen Ordnung der sozialen
Sicherheit erweitert, namentlich durch die Ausdehnung des persénlichen Anwen-
dungsgebietes, durch die Gewéhrung von neuen Leistungen sowie durch die Erho-
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hung des Betrags fiir Sachleistungen. Parallel wird eine grdssere Flexibilitat einge-
fuhrt, indem die Ratifizierungsbedingungen erleichtert und die Normen so formuliert
wurden, dass den einzelstaatlichen Regelungen bestmdglich Rechnung getragen
wird. Die (revidierte) Ordnung ist noch von keinem Staat ratifiziert worden und
deshalb noch nicht in Kraft getreten.

9 Rechtliche Aspekte
9.1 Verfassungsmassigkeit

Die in dieser Vorlage vorgeschlagenen Anderungen decken sich mit Artikel 110
Absatz 1 Buchstabe a und 117 der Bundesverfassung (BV). Die Revisionsvorlage ist
somit verfassungskonform.

9.2 Erlassform

Nach Artikel 164 Absatz 1 BV sind alle wichtigen rechtsetzenden Bestimmungen in
der Form des Bundesgesetzes zu erlassen. Die vorliegende Anderung des UVG
erfolgt demzufolge im normalen Gesetzgebungsverfahren.

9.3 Delegation von Rechtsetzungsbefugnissen

Die zur gesetzméssigen Durchfiihrung der obligatorischen Unfallversicherung
zusatzlich erforderlichen Regelungskompetenzen werden wie (iblich an den Bundes-
rat delegiert. Im Einzelnen kann er zusétzlich zu seinen bestehenden Kompetenzen
neu in folgenden Bereichen Bestimmungen erlassen:

— Regelung des Beginns der Versicherung in Sonderféllen (Art. 3 Abs. 1);

—  Regelung der Vergiitung und Ersatzeinkiinfte sowie der Abredeversiche-
rung (Art. 3 Abs. 5);

— Regelung des Taggeldes ohne Vorliegen einer Verdiensteinbusse (Art. 16
Abs, 1bis);

— Regelung der Unfallversicherung von arbeitslosen Personen (Art. 66 Abs.
3bis und Art. 92 Abs. 10);

—  Bestimmung des Zeitpunkts fiir die Entstehung des Anspruchs auf eine In-
tegritatsentschadigung in Sonderféallen (Art. 24 Abs. 2 zweiter Satz);

— Regelung der Einzelheiten beziiglich des Datenschutzes und des Geneh-
migungsverfahrens bei der Schadenerledigung fir Dritte (Art. 70 Abs. 3);

— Regelung von Ruckféllen und Spatfolgen sowie der Vorleistungspflicht
(Art. 77 Abs. 3);

—  Einfuhrung eines Ausbildungsnachweises fuir Arbeiten mit besonderen Ge-
fahren und Regelung der Ausbildung und der Anerkennung von Ausbil-
dungskursen (Art. 82a);

— Regelung von baustellenspezifischen Massnahmen (Art. 83 Abs. 3);
—  Regelung der Unfallverhiitungsbeitrage auslandischer Betriebe (Art. 87a);
—  Regelung der Zuléssigkeit der Risikoerfahrung (Art. 92 Abs. 9).
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Es werden keine neuen Rechtsetzungskompetenzen an das EDI delegiert.

69



	1 Grundzüge der Vorlage
	1.1 Ausgangslage
	1.1.1 Grundlagen der Unfallversicherung
	1.1.2 Zielsetzung der Revision
	1.1.3 Vorarbeiten
	1.1.3.1 Bericht zur Zukunft der SUVA
	1.1.3.2 Kosten-Nutzen-Analyse zur obligatorischen Unfallversicherung
	1.1.3.3 Unfallversicherung der arbeitslosen Personen (UVAL)
	1.1.3.4 Bericht der Expertenkommission zur Revision der obligatorischen Unfallversicherung
	1.1.3.5 Bericht betreffend die SUVA (Immobilienbericht)
	1.1.3.6 Bericht der Studienkommission "Gesundheit und Sicherheit am Arbeitsplatz"

	1.1.4 Erledigung parlamentarischer Vorstösse
	1.1.5 Vernehmlassungsverfahren
	1.1.5.1 Allgemeines
	1.1.5.2 Hauptergebnisse
	1.1.5.3 Strittige Punkte

	1.1.6 Weitere geprüfte, aber nicht weiterverfolgte Themen


	2 Erläuterungen zur Vorlage "Unfallversicherung und Unfallverhütung"
	2.1 Allgemeine Erläuterungen
	2.1.1 Kreis der versicherten Personen
	2.1.2 Versicherte Risiken
	2.1.3 Versicherungsleistungen
	2.1.3.1 Pflegeleistungen und Kostenvergütungen
	2.1.3.2 Geldleistungen
	2.1.3.3 Organisation
	2.1.3.4 Wahlrecht der öffentlichen Verwaltungen
	2.1.3.5 Verankerung der Unfallversicherung der arbeitslosen Personen (UVAL) im UVG
	2.1.3.6 Grossereignisse
	2.1.3.7 Aufsicht
	2.1.3.8 Unfallverhütung
	2.1.3.9 Finanzierung
	2.1.3.10 Weitere Neuerungen


	2.2 Erläuterungen zu den einzelnen Artikeln
	Änderung bisherigen Rechts

	3 Erläuterungen zur Vorlage "Organisation und Nebentätigkeiten der SUVA"
	3.1 Allgemeine Erläuterungen
	3.1.1 Entstehung der SUVA
	3.1.2 Die SUVA heute
	3.1.3 Grundzüge der Vorlage 

	3.2 Erläuterungen zu den einzelnen Artikeln

	4 Finanzielle Auswirkungen
	4.1 Auf den Bund und die Kantone
	4.2 Auf die Unfallversicherung
	4.3 Auf die anderen Sozialversicherungen und die berufliche Vorsorge

	5 Volkswirtschaftliche Auswirkungen
	6 Unterstellung unter die Ausgabenbremse
	7 Verhältnis zur Legislaturplanung
	8 Verhältnis zum internationalen Recht
	8.1 Der Internationale Pakt über wirtschaftliche, soziale und kulturelle Rechte der Vereinten Nationen
	8.2 Instrumente der Internationalen Arbeitsorganisation (IAO)
	8.3 Vorschriften der europäischen Gemeinschaft
	8.4 Die Instrumente des Europarates

	9 Rechtliche Aspekte
	9.1 Verfassungsmässigkeit
	9.2 Erlassform
	9.3 Delegation von Rechtsetzungsbefugnissen


